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       Der Talmud enthält einen Teil von dem, was im Kreise des jüdischen Volkes in einem Zeitraum von mehr als zwei Jahrtausenden sich ereignete, was daselbst gelehrt und gesprochen wurde. Er bewahrt uns uralte Überlieferungen, Lehren, Sagen und Erzählungen, die in ihrem Ursprünge in die vorbiblische Zeit, also in die ersten Jahrhunderte des zweiten vorchristKchen Jahrtausends hinaufreichen, und bietet uns andererseits ein lebhaftes und anschauHches Bild von Diskussionen der späten Gelehrteuschulen, von Diskussionen, die erst am Ende des 5. Jahrhunderts in Babylonien ihren Abschluß gefimden haben. Inhaltlich sind es vorwiegend rechts-und reHgionsgesetzhche Lehren, uralte Sitten und Gre-bräuche, die das Gedächtnis der Nation festgehalten hat. Aber auch Erklärungen und Auslegungen der nichtgesetzlichen Teile der Schrift wurden gewissenhaft überliefert; geschichtUche Traditionen, Sagen und Legenden gingen von Mund zu Mund; weise Lebensregeln, medizinische, naturwissenschaftliche, geographische und ethnographische Beobachtungen pflanzten sich fort; astrologische und astronomische Erfahrungen vererbten sich von Geschlecht auf Geschlecht; dies alles wurde von den Lehrern gelehrt; manches nur gelegentUch, in den Pausen der Ruhe und der geistigen Erholung, erwähnt, vieles andere gründlich erörtert und als ein wichtiger Teil der inündlichen Lehre dem Gedächtnisse der Schüler eingeprägt.  Im Leben des jüdischen Volkes hat, wie in dorn

      

       G   Einleitung-.

       der anderen orientalischen Völker, die Religion alle Beziehungen des Lebens, den ganzen physischen und mora-Hschen Menschen unter ihre Vormundschaft genommen. So kam es, daß bei der Redaktion des Talmuds neben dem gesetzHchen Hauptteil auch der iiichtgesetzhche Teil der mündUchen Lehre aufgenommen wurde. Diesem Umstände verdankt der Talmud seine Vielseitigkeit und seine hohe Bedeutung für die Kultur-, Rechts- und Rehgionsgeschichte der alten Völker. Er enthält eine große Anzahl uralter ÜberUeferungen über Gewohnheiten und Lebenssitten der alten Volksstämme, ÜberUeferungen, die für die Beurteilung des Altertums von großem Werte sind und die noch höher eingeschätzt werden müßten, wenn wir genau angeben könnten, wann und unter welchen Umständen sie entstanden sind. Wir werden dies, soweit die ältere Zeit in Betracht kommt, durch Heranziehung der alten Schrift- imd Steindenkmäler, der ägyptischen Papyri und — für die spätere Zeit — der jüdisch-hellenischen Literatur festzustellen suchen. Die Zeugnisse der Tradition über Alter und Entstehung der einzelnen ÜberUeferungen werden wir außer acht lassen, obgleich die neuen Funde in vielfacher Beziehung den Standpunkt Fr. Spiegels rechtfertigen, der einst bemerkte, es müsse erlaubt sein, zu finden, daß auch die Tradition recht haben könne. Bei der Frische des Gedächtnisses, durch das sich das Altertum vor unserem papiernen Zeitalter auszeichnete, war es sehr gut möghch, daß sich, ähnhch wie Buddhas Verordnungen, mündhche Traditionen Jahrhunderte hindurch im jüdischen Volke von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen konnten. Wir werden nur innere, logische Gründe sprechen lassen. Mit Rücksicht auf den engen Raum, der uns hier zur Verfügung steht,  konnten wir bei der Einteilung nur

      

       größere, mehrere Jalirhmiderte umfassende Zeitabsclmitte berücksichtigen. Wir konnten dies aber um so eher tun, als wir über die letzten Jahrhunderte, in welchen sich die mündhche Lehre verdichtete und festere Formen anzunehmen begann, eine zienüich reiche Literatur besitzen, auf welche wir hier verweisen.

       Z. Frankel, Darke hamischna. Hodegetica in Mischnam librosque cum ea conjunctos. Pars prima: Introductio in IVlischnam.   Leipzig 1859. J. H. Weiß, Dor dor wedorschow.   Zur Geschichte der
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       IL Die Tradition in der Tormosaisclien Zeit.

       § 1.   Sitten und Gesetze der altorientalischen Völker.

       IVIit dem Lichte, das durch die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte in das Dunkel des alten Orients gekommen ist, wurden auch die Anfänge des israehtischen Volkes taghell beleuchtet. Wir wissen jetzt aus den gefundenen altbabylonischen Dokumenten, daß die Verhältnisse, wie sie uns in der Bibel als Hintergrund der Patriarchengeschichte geschildert werden, mit dem Charakter und dem ganzen MiHeu der geschichthchen Ent^vicklung, wie es die ^^eltausendiährigen Urkunden vor unseren Augen entrollen, vollkommen übereinstimmen. (Nur in einer solchen Umgebung und unter solchen Voraussetzungen, me sie uns die Bibel schildert, konnten die Patriarchen gelebt haben.) Dies gilt vor allem von den in der Patriarchengeschichte vorausgesetzten Rechtsanschauungen, Sitten und Gebräuchen. Wie die Erhaltung des Geschlechts gleichsam als wichtigste Lebensaufgabe angesehen wird und kinderlose Frauen zu diesem Zwecke ihre Sklavinnen zu Nebenfrauen erheben, wie die Väter ihre erwachsenen Söhne mit Lebensgefährtinnen versorgen, und wie die Erstgeborenen an Stelle der Väter ihre jüngeren Schwestern verheiraten; das ganze Famihenleben, der Verkehr mit der Außenwelt; die Art, wie Abraham im nächtlichen Zuge die Kriegsschar Amiraphels und Arjokhs (in welchen Königen die hervorragendsten Assyriologen den babylonischen König Hammurabi und dessen Zeitgenossen Eri-aku, den König von Larsa, erbhcken) überfällt und wie er als heimkehrender Sieger durch den Priesterfürsten von Salem mit Brot und Wein, dem Akalu und Shikaru der bekannten Amarnabriefe,   begrüßt  wird;   die  geschilderten  Sitten

      

       der Völker, mit denen die Patriarchen in Berührung kommen, und die strengen Gesetze, welche z. B. den Königsdiebstahl mit dem Tode bedrohten (Gen. 44,9); selbst der Eigenname des ersten Patriarchen, der als gut babylonischer Personenname nachgewiesen wurde — all diese Einzelheiten der Patriarchengeschichte^) geben uns ein unverfälscht treues Bild von den Uranfängen des israehtischen Volkes, in welchen wir auch schon die ersten Keime des ungeschriebenen Gesetzes zu suchen haben, das sich im jüdischen Volke im Laufe der Jahrtausende zu einer Lebenslehre entwickelte, welche das ganze Leben von der Wiege bis zum Grabe mit Gesetzen umspannte.

       § 2.  Als  rabbinisch geltende Gesetze  von den Patriarclien als  Sitte geübt.

       Schon die älteste Zeit hatte gewisse Gesetze, nationale Sitten und Bräuche. Von Abraham sagt die Bibel, daß er ,,Gebote, Gesetze und Lehren beobachtet” (Gen. 26,5) und die Tradition fügt ergänzend hinzu, daß er auch rabbinische Einführungen gehalten hat. Man hat nämlich richtig erkannt, daß manches Gebot, welches den späteren Geschlechtern als rabbinische Einführung überliefert wurde, in der Familie der Patriarchen als Volkssitte gekannt und geübt worden ist. Wir verweisen nur auf die Vorschriften der siebentägigen Hochzeitsfeier und der siebentägigen Trauer um einen Toten, die nach dem Talmud (jerus. Kethub. Ib, S. 26 b) Moses eingeführt haben soll. Eine siebentägige Hochzeitsfeier liat bekanntlich schon Laban seinen Töchtern (Gen. 29.2?) und eine siebentägige Trauer Josef bei dem Tode seines

       1) Vgl. D. H. Müller,  Die Gesetze Hammurabis und die mosaische Gesetzgebung, Wien 1903, S. 140,

      

       Vaters Jakob veranstaltet (Gen. 50,io). AVobei zu bemerken ist, daß der alte Orient ähnlich der spätjüdischen Lehre, die den kleinsten Teil des siebenten Tages als voll anrechnet, eine Trauer von sechs Tagen und sieben Nächten kennt (vgl. Jeremias, Hölle und Paradies, Leipzig 1903, S. 36). „Obgleich”, sagt Maimuni, einer der größten jüdischen Forscher und Talmudisten des ^littelalters, ..schon in der Bibel geschrieben steht: ,Ünd er hielt um seinen Vater eine Trauer von sieben Tagen’ (Gen. oO,io), hat unser Lehrer Moses, als die Tora gegeben wurde, die siebentägige Trauer und die siebentägige Hochzeitsfeier neu eingeführt und somit diese Halakha erneuert” (Jadchasaka hilkh. Ebhel  I,  1).

       § 3.   Kultuelle Gesetze.

       Von den ungeschriebenen Gesetzen, die Abraham beobachtet hat, sind zunächst die kultuellen zu erwähnen. Als Viehzucht treibende, nomadisierende Fürsten haben die Patriarchen natürhch kein Zentralheiligtum gehabt; wo sie Weideland finden,  vdid  ein Altar erbaut oder auch nur eine Mazzebha, ein Malstein, errichtet, auf welchen Ganz- und Schlachtopfer, auch öl und andere Getränke, vermutlich Wein oder Wasser, dargebracht werden (Gen. 12,8; 22,i3; 28,18; 35,u). Das Ausgießen des Wassers im Vereine mit Fasten wird auch zur Zeit Samuels als heihge Handlung erwähnt (I. Samuel 7,6) und spielt eine große Rolle im Ritual des Laubhüttenfestes (vgl. jerusal. Targum zu Gen. 35,i4). Außer dem Opfer wird als kultische Handlung das Beten, was mit ,,Anrufen des Namen Gottes” bezeichnet wird, das Bücken vor Gott auf Bergspitzen und die Abgabe des Zehnten an den Priester erwähnt (Gen. 12,8; 22,5; U,2o; 28,22).

      

       Auch über das Ritual, welches in der Patriarchenzeit bei dem Opfer beobachtet wurde, finden wir einige Andeutungen. Zu diesem gehörte zunächst das „Sichheiligen” der opfernden Personen, worunter wohl, wie in Exod 19,10, die Enthaltung vom Weibe und das Wechseln der Kleider zu verstehen ist (Gen. 35,2). Wie die Personen und ihre Kleider, so mußten auch das Holz, das Feuer und wahrscheinHch auch die Geräte geheiligt werden oder heiHg sein, d. h. es durften nicht die zu profaner Arbeit verwendeten Materiahen gebraucht werden. Abraham nimmt zur Opferung vom Hause mit: Ganzopfer — Holz, Feuer (fremdes Feuer hat den opfernden Söhnen Ahrons den Tod gebracht) und das Schlachtmesser (Maakheleth, vgl. Menach. 82 b). Auch zur Beschneidung scheint man in alter Zeit besondere Messer, und zwar Steinmesser, verwendet zu haben (Exod. 4,25; Jos. 5,2). Die Opfer wurden zunächst aus freudigen Anlässen, die das Leben der FamiUe oder des Stammes bot, dargebracht. Es hat aber die Patriarchenzeit, wie Löhr richtig (Alttestamentl. Rehgions-geschichte, S. 27) bemerkt, schon bestimmte Festzeiten gekannt, zu deren Berechnung dem ersten Patriarchen die astrologischen Kenntnisse von Nutzen gewesen sein mögen, welche ihm von Berosus und vom Talmud nachgerühmt werden. Jedenfalls war ihm die allgemein gültige Einteilung der Jahreszeiten des alten Orients bekannt. In den sechs Jahreszeiten der Genesis (8,22): Saat, Kälte, Winter, Ernte, Sommer und Hitze, sind unschwer die sechs Doppelmonate der alten Welt zu erkennen, welche auch von den alten Arabern gekannt und als Jahreszeiten angesprochen wurden. Beachtenswert ist auch der alte traditionelle Kommentar zur St. (Gen. r. 34r,ii),  nach welchem diese 60tägigen Monate

      

       Mitte Tischri oder am ersten Mar-Chescliwan ihren Anfang genommen; im letzteren Falle würde dies auf ein sehr hohes Alter dieser Einteilung hinweisen. Entsprechend den sechs Zeitabschnitten des Jahres, wurde auch der Tag in sechs Teile zu je zwei Doppelstunden, vier unserer Stunden, geteilt. Diese hießen: Morgen, ^littag. Abend und drei entsprechende Nachtwachen.

       § 4.  Rechtsgesetze.

       Verhältnismäßig wenig erfahren wir von der Eechts-praxis, die in der Patriarchenzeit geübt wurde. Der Handel spielt im Leben eines Hirtenstammes keine Rolle Der Kauf galt wie bei den alten Völkern als Barkauf; er wird vor dem Stadttore in Gegenwart der Stadtleute abgeschlossen und der Preis in Silber zugewogen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß der Besitzwechsel eines Grundstückes durch eine symbohsche Handlung vollzogen wurde. Eine solche war nach der traditionellen, sehr richtigen Auffassung des Schriftverses (Gen. 13,1?; vgl. Gen. r. z. St. 41,lo) das Begehen des Feldes nach der Länge und Breite. In späterer Zeit trat an” Stelle des umständlichen ,,Gehens” das Werfen der Sandalen auf das erworbene Grundstück (?/» 60,io und 108,io); eine andere Form desselben Symbols war, daß der Verkäufer seinen Schuh auszog und ihn dem Käufer überreichte (Ruth. 4,7). Ohne Zweifel hat das Ausziehen des Schuhes bei der Verweigerung der Schwagerehe eine ähnliche symbolische Bedeutung. Mit dem Ausziehen seines Schuhes begibt sich der Bruder des Verstorbenen seines Herrenrechtes, das ihm nach Recht und Sitte über die kinderlose Frau seines Bruders zugestanden. Ein ähnliches Gefühl veranlaßte auch, die Schuhe abzulegen, ehe man eine geweihte Stätte betrat (Exod. 3,5).

      

       Xebst Grundstücken bildete im alten Orient die Arbeitskraft, der Mensch, den wichtigsten Handelsartikel. Abraham hat nach dem bibhschen Bericht 318 Sklaven besessen. Auch der Freigeborene konnte sich auf eine gewisse Zeit verkaufen; in der Regel wohl — wie nach dem bibhschen Gesetze — auf sechs Jahre (Gen. 31,41 Jakob bei Laban). Im Gegensatz zum babylonischen Gesetze, welches nur eine dreijährige Dienstzeit kannte. Ohne Zweifel kannte man aber auch im alten Israel und wahrscheinhch schon zur Zeit der Patriarchen eine Art von Lohudienern mit dreijähriger Dienstzeit; nur wurden diese nicht als Sklaven (ebhed), sondern als Miethnge (sakhir) bezeichnet. So spricht Jesaias (16,i4) von einem ^liethnge, der drei Jahre zu dienen hat, und die Bibel sagt vom Sklaven, daß er das Zweifache des Miethngs zu  dienen habe (Deut.  15,is).

       § 5.   Ehegesetze.

       Auch die Ehe war eine Art von Kauf. Der Mann gab für die Frau außer den übhchen Geschenken (Mattan) einen Frauenpreis (Mohär); dieser gehörte dem Vater der Frau oder dem Bruder derselben. Es scheint aber, daß die Väter den Frauenpreis den Töchtern zu geben pflegten. Rahel und Lea klagen, daß ihr Vater Laban sie als Fremde geachtet, sie verkauft und ihr Geld verzehrt, d. h. den Xutzen von Jakobs Dieristjahren für sich verwendet habe (Gen. 31,i5). Es muß dies also nicht die Regel gewesen sein. Die Frau brachte ihr elterliches oder eigenes Gut mit; gewöhnhch Sklavinnen, welche aber ihr Eigentum blieben. In der Regel scheint wohl die patriarchalische Form in der Familie geherrscht zu haben; die Frau ging zum Manne und gehörte dessen Familie an; es müssen aber auch matriarchahsche Ehe-

      

       formen vorgekommen sein (Jakob und Moses). Laban ist Herr über Jakobs Frauen, Kinder und Besitztum. Frauen geben ikren Kindern oft die Namen; haben sie keine Kinder, in welchen sie fortleben können, erheben sie ihre Mägde zu Xebenfrauen und adoptieren deren Kinder. Und dies auch in Fällen, wo der Mann von einer anderen Frau Kinder hat, wo es sich also nicht um die Erhaltung des Xamens handelt. Bilha, die Magd Raheis, muß auf ,,den Knien” der letzteren gebären und Rahel spricht von dem per imitationem naturae adoptierten Sohne: ,,Gott hat mir einen Sohn gegeben.” Die Idnder-lose Frau gehörte noch nach dem Tode des Mannes der Famihe an und es war PfHcht der FamihenmitgHeder, die Witwe zu ehelichen, um dem Verstorbenen einen Träger seines Namens zu geben. Die Frau stand gleichsam im Ehebunde mit den Angehörigen ihres verstorbenen Mannes und ein Vergehen gegen diesen “«nirde wie der Ehebruch mit dem Tode bestraft (Tamar).

       Im Gegensatze zum babylonischen Rechte kannte schon die Patriarchenzeit das Erstgßburtsrecht (vgl. Gen. 27,37 und Deut. 21,i6). Die Söhne der Kebsfrauen sind nicht erbberechtigt; sie erhalten Geschenke.

       III.  Bibel 1111(1 miiiidliclie Vberlierenrng.

       § 6.    Verhältnis  des geschriebenen  zum  ungeschriebenen Gesetze.

       Die Bibel setzt das Vorhandensein eines ungeschriebenen Gesetzes voraus. Es kann dies aus einer großen Anzahl von Rechtslehren geschlossen werden, welche ohne eine Gesetzestradition, die dem Bewußtsein des Volkes tief eingeprägt gewesen sein mußte, ganz unverständUch wären. — - So beginnt z. B. das öffenthche Recht mit dem Satze:

      

       Wenn du einen hebräischen Knecht kaufst usw. (Exod. 21,2); das Eecht eines solchen Kaufes wird als etwas Selbstverständliches nicht erwähnt. In den weiteren Gesetzen wird dann vorausgesetzt, daß auch der Vater seine Tochter verkaufen kann, daß diese bezüglich des Geschlechtsgenusses ihrem Eigentümer, eventuell dem Sohne desselben zu Gebote steht, daß der Eigentümer eines hebräischen Sklaven das Hecht hat, diesem eine Frau zu geben usw. (Exod. 21,4,7,9). Das alles wird als bekannt vorausgesetzt, ohne daß über die Art des Kaufes und über die Form des Kaufvertrages auch nur ein Wort gesagt wurde.

       Nicht anders verhält es sich mit den famihenrecht-lichen Gesetzen. Die Bibel enthält kein direktes Gebot der Ehe, das siebente Gebot des Dekalogs setzt es aber voraus. Auch über den Akt des Eheschließens wird nichts erwähnt.

       Der Frauenpreis (Mohär) wird nur als Maßgabe für die Höhe der Strafsumme erwähnt, die der Verführer einer Jungfrau zu zahlen hat, wobei die Höhe derselben nicht angegeben, sondern als allbekannt vorausgesetzt wird (Exod. 22,i6 und Mekhilta z. St.). Ebenso -wird die Ehescheidung nicht direkt, sondern als Voraussetzung eines Verbotes behandelt, v/elches eine abermalige eheliche Verbindung geschiedener Gatten für unzulässig erklärt, wenn die geschiedene Frau vorher mit einem zweiten Manne in ehelicher Gemeinschaft gelebt hat und diese durch den Tod des zweiten Mannes oder durch Ehetrennung gelöst wurde. Als Ehescheidungsgrund wird erwath dabar, ,,irgend eine Blöße” angegeben, ein Begriff von größter Dehnbarkeit, und über Inhalt und Form des Scheidebriefes wird nichts mitgeteilt; ebenso wenig über die Rechtsansprüche der geschiedenen Frau (Deut. 24,1-4).

      

       Um auch ein religionsgesetzliclies Beispiel anzu-füliren, wollen wir noch auf die Bestimmungen über das Nasiräat, d. h. ein Gelübde, sicli des Weines zu enthalten, verweisen. Diese Institution, die als echte Beduinensitte ihren Ursprung wohl in der vorbibHschen Zeit hat, wird in der Bibel nur in jener Form behandelt, in welcher das Oelübde nur auf eine bestimmte Frist — nach der Tradition zu mindest auf einen vollen Mondmonat von 30 Tagen — beschränkt ist. Ebenso alt ist aber die Sitte lebens-länghchen Nasiräates, welches schon Amos  (II,  11) dem Prophetentume gleichstellt, was aber die Bibel nicht erwähnt, da es durch die Tradition geregelt wurde. Die Bibel hat nur die neue Form verzeichnet, die alte war durch die bekannte Praxis bereits geregelt.

       § 7.   Mündlich überlieferte Vollzugsvorschriften.

       Wie die Bibel einerseits ungeschriebene Gesetze voraussetzt, so bedingen wieder andere wichtige Gebote Vollzugsvorschriften, ohne welche eine Ausführung derselben nicht gut gedacht werden kann. So werden von den Arbeiten, die am Sabbath — den nach der Tradition die Juden schon in Ägypten gefeiert haben sollen — verboten sind, nur ,,Pflügen, Ernten” erwähnt. Daß aber auch andere Verrichtungen in bibhscher Zeit verboten waren, geht aus den Worten des Schriftverses hervor, in welchem die Bereitung der für das Fest bestimmten Speisen erlaubt Avird: ,,Jedoch nur was von einer Person gegessen wird, darf für euch bereitet werden.” Jede andere Arbeit war demnach untersagt, und auch das Bereiten der Speisen hätte zu den verbotenen „Arbeiten” gezählt werden müssen, wenn es nicht durch eine spezielle Erlaubnis an den Festtagen gestattet worden  wäre.    Der  Mann,   der beim  Holzauflesen  er-

      

       griffen wird, wird vor Moses gebracht; man weiß noch, nicht, „was mit ihm geschehen soll”, aber daß er den Sabbath entweiht hat, das steht fest.

       Vom Versöhnungstage heißt es, daß man sich, an diesem Tage zu kasteien habe. Die Art und “Weise der ,,Kasteiung” muß durch mündlich mitgeteilte Normen bestimmt gewesen sein.

       Zu den Vollzugsvorschriften gehören auch die ,,Schiurim”, die Terminationen der Gesetze, die an Maße gebunden waren, wie die verbotenen Speisen, der Weingenuß für die Xasiräer usw.

       Auf den von der Schrift teils vorausgesetzten ungeschriebenen Gesetzen, teils als zum Vollzuge der Gebote unerläßhchen Vorschriften beruht der Glaube der gesetzestreuen Juden, daß von vornherein, d. h. seit der Gesetzgebung am Sinai, eine mündliche Lehre vorhanden gewesen sei (vgl. Hirschs Kommentar zu Exod. 21,2). „Mikra und Mischna”, — schreibt der gegenwärtige Rektor des konservativen Rabbiner-Seminars in BerUn —• „das schrifthch aufgezeichnete, gelesene Bibelwort und die von den Weisen vernommenen Lehraussprüche, sind für den Israehten die beiden Quellen, aus denen er die Tora schöpft, die Moses von Gott am Sinai empfangen hat. Die Tora ist eine, wenn auch die Quelle, aus der sie uns zuströmt, eine zwiefache ist; denn gleiches Alter und gleichen Ursprung mit der aus dem Bibelworte eruierten Lehre hat die aus der Mischna der Weisen gewonnene.” (D. Hoff mann, Die erste Mischna, Berlin 1882, S. 3.)

       § 8.   Priester uud Propheten.     (Die  ersten   Träger  und Lehrer des Gesetzes.)

       Die Schreibkunst  war  zur  Zeit,   als  das   Volk  der IsraeUten in seine historische Epoche eintrat, nicht nur Funk, Die Entstehung dos Talmuds.   2

      

       in Babylon, sondern auch im ganzen Orient allgemein verbreitet. Wie wir aus den Briefen von Tel el Amarna wissen, baben die ägyptischen Statthalter in Palästina ihre Korrespondenz in babylonischer Keilschrift geführt. Durch die im Jahre 1840 begonnenen Ausgrabungen des enghschen Palästina Vereins in Tel Hasy, dem alten bibUschen Lachis, und durch die späteren Ausgrabungen Sellins auf dem Tel Taanakh, der Stätte des alten bib-hschen Taanakh, wo ein ganzes Archiv des kanaanitischen Königs Ischtarwaschurs gefunden wurde, weiß man, daß auch im inländischen Verkehre nur die babylonische Schrift gebräuchhch gewesen ist. In Babylonien stand ja schon zur Zeit Hammurabis, in welcher Abraham dieses Land verließ, das Schulwesen in schönster Blüte. In den bei Nippur gefundenen zahlreichen Tontäfelchen sind uns noch die Schreibübungen der Schüler erhalten. Diese schrieben auf der rechten Kolonne der Keilschrift-tafel genau nach, was der Lehrer Hnks vorgeschrieben hatte. (Vgl. Die Umschau, Frankfurt a. M.,  XI,  S. 1049 und Doli er, Abraham und seine Zeit, Münster 1909, S. 17.) Während aber die Schreibkunst in der vorisraelitischen Epoche fast ausschheßhch von Priestern ausgeübt wurde, scheint dieselbe in der israehtischen Epoche Gemeingut des Volkes geworden zu sein…Die den Schreibgriffel führen”, werden im uralten Debora-liede als die dem nichtpriesterhchen Stamme Sebulun Angehörenden erwähnt (Richter  b.u)  und Gideon konnte sich von dem erstbesten Knaben, den er gefangennahm, die 77 Fürsten und Ältesten seiner Heimatstadt Sukkoth aufschreiben lassen (Richter 8,13; vg. auch Jes. 10,i9). Wie in den Ländern des alten Orients haben \vir ^-ielleicht auch in Palästina zunächst an Priesterschulen zu denken. Der Tempel war stets eine geweihte Stätte der Lehre

      

       (Deut. 3L26 und Josua 24) und die Priester waren die zunächst Berufenen, die Gesetze und Rechte Gottes zu lehren (Deut. 33,io). Aber die Auslegung des Gesetzes war nicht ein Privilegium der Priester. Neben diesen waren auch die weltHchen Richter an der Rechtsprechung beteiligt (Deut. 17,9). Jehoschafat hat in allen Städten weltHche Richter bestellt und nur in Jerusalem ein Kollegium von Le^^iten, Priestern und FamiUenhäuptern zusammengesetzt  (II.  Chron. 19,5-8). Dieses oberste Kollegium, welches die Inhaberin der Gesetzestradition war, wurde wie das erste Siebzigerkollegium (Num.  II.ig) aus aUen Stämmen gewählt. Wie es zur Heranbildung von Propheten Schulen gab  (I.  Sam. 19.2o), so hat es wie im alt^n Babylonien vgl. Kohler und Peiser, (Hammurabis Ges., Vorrede) wohl auch in Palästina Rechtsschulen gegeben, wo die Tradition gepflegt wurde. Die jedenfalls alte ÜberUeferung, die von diesen berichtet (Gen. r. 42,3), wird vielleicht einer richtigen Tradition gefolgt sein. Wahrscheinlicher ist es aber, daß in den Propheten schulen auch das Recht gelehrt wurde. Samuel, der als Begründer dieser Schulen genannt ^vird, war ja Prophet und Richter in einer Person. So werden es auch seine Nachfolger gewesen sein. Die in dem Schriftverse (Deut. 17,9) als Mitglieder der obersten Gerichtsbehörde genannten ,,Priester, Leviten und Richter” gibt Josephus (Antiquit.  IV,  8, 14, 218) mit Hohenpriester, Propheten und Gerusia wieder. Er identifiziert demnach die Leviten mit den Propheten. Nach einer anderen Angabe dieses Historikers (contra Apionem  I  6, 29) sei den Propheten und dem Hohenpriester das Amt der Geschichtschreibung übertragen worden, was zu der Angabe in IL Chron. 34,i3 stimmen würde, nach welcher die Leviten zugleich Kanzler des Tempels waren.

       2*

      

       Die Propheten waren die Lehrer und Erzieher des Volkes im höheren Sinne des Wortes. Zu ihnen kam das Volk. Männer wie Frauen, um das Wort Gottes zu hören (II.  Kön. 4,23). Die uns erhaltenen Prophetenreden ent-halren zunächst Morallehren. Es wäre aber grundverkehrt, daraus folgern zu wollen, daß sie keine anderen ReHgionsgesetze kannten. Im Gegenteil, diese scheinen sie in älterer Zeit gewissenhaft gehalten zu haben und der Prophet Hosea (im ersten Viertel des achten Jahrhunderts) kann den Ephraimiten keine schwerere Strafe androhen, als durch die Ankündigung, daß sie in Assur Unreines werden essen müssen (Hos. 9,3). Es scheint schon in alter Zeit vorgekommen zu sein, daß manche auch bei dem Genüsse der gewöhnUchen (nichtheiUgen) Lebensmittel gewisse (le\dtische) Reinheitsgesetze beobachteten (I. Sam. 21,5). Amos, der erste der schriftstellernden Propheten (um 800) rügte die einseitige Frömmigkeit der Leute, die da sprechen: ,,Wann wird der Neumond enden, daß wir Getreide kaufen, und wann der Sabbath, daß wir Korn verkaufen, um das Epha zu verringern, den Schekel zu vergrößern und die Wage zu fälschen” (Amos 8,5). Und das sind nicht Arbeiten, die das mosaische Gesetz am Sabbath verboten hat. Das Verbot von Kauf und Verkauf an Festtagen wird im Talmud zu den nachmosaischen Einführungen gezählt (Beza 27a). Zur Zeit des Propheten Jeremias scheint man es mit dem Sabbathgebote etwas leichter genommen zu haben, und dieser droht mit dem Feuer Gottes, welches die Häuser Jerusalems verzehren und nicht würde gelöscht werden, wenn die Juden es nicht unterließen, Lasten aufzuladen, diese aus den Toren Jerusalems oder auch nur aus den Häusern in die Straßen — man beachte die Unterscheidung! letzteres gilt nach der Überlieferung nur als

      

       nachmosaische Einführung — zu befördern (Jereni. 17,21, 22, 27). Man sieht also, daß Propheten wie Jeremias auch auf die Beobachtung des überlieferten Eehgionsgesetzes drangen. Sie eiferten nur gegen die einseitige Auffassung, welche durch die Einhaltung desselben sich glaubte gestatten zu dürfen, in moralischer Beziehung zu sündigen.

       IT. Die mÜDdliclie Lberlieferuiig bei den Juden im Exile.

       § 9.   Die Tradition bei den Juden in Ägypten.

       Babylonien  und  Ägypten,  die zwei Länder, die im ersten Werdegange des jüdischen Volkes eine hervorragende Rolle gespielt haben, wurden abermals die Stätte, wo das jüdische Volk zur Ausführung seiner Aufgabe sich sammeln sollte.

       Nach Ägypten zogen die Israehten im Jahre 586, nach dem Falle Jerusalems, unter Führung Jochanans, des Sohnes Kareachs, und der Obersten der Heere. Es waren zum großen Teile „die Armen des Landes”, die nach dem Pharaonenlande geführt wurden.  Die  einzige hervorragende geistige  Größe  war der  Prophet  Jeremias, der vergebens seine warnende Stimme gegen den Zug nach Ägypten erhoben hatte. Diesen hatten sie gewaltsam mitgeschleppt, und da er auch in Ägypten als treuer Diener seines Gottes gegen die Götzendiener eiferte, besonders gegen die Frauen, die,  wie  früher in der Heimat, der Himmelskönigin räucherten und Kuchen bereiteten, wurde er bald beseitigt. Xach jüdischer Tradition ist er bei einer seiner Strafreden von der aufgebrachten Menge gesteinigt worden. Mit Jeremias ist der letzte Prophet, der letzte, der in Ägypten das Volk hätte belehren und unterweisen können, verschieden.   Hingegen scheint es

      

       nicht au Priestern gefehlt zu haben. Heiligtümer entstanden, wo Weihrauch, Speise- und Ganzopfer dargebracht wurden. Eines der ältesten war wohl der in Syene erbaute Tempel, den schon Kambyses, als er im Jahre 522 nach Ägypten kam, vorgefunden hat. Aber auch in anderen Städten entstanden Tempel. Als Onias um 170 vor unserer Zeitrechnung den Tempel erbauen wollte, schrieb er an Ptolemäus um die Bewilhgung, einen Tempel ,,nach den Maßen des jerusalemischen Heiligtums” erbauen zu dürfen; da begründete er sein Vorhaben damit, daß in Leontopolis und in anderen Gegenden Äg}^tens gesetzwidrig Tempel bestehen, wodurch die Juden in ewigem Hader lebten, wie das auch bei den Ägyptern infolge der vielen Tempel und der Verschiedenheit des Gottesdienstes der Fall sei. An Tempeln. Priestern und Leviten scheint es nicht gemangelt zu haben, wohl aber an Lehrern und Propheten. Die im Jahre 1904 in Syene (Assuan) beim ersten Xilkatarakt und auf der gegenüberliegenden Insel Elephantine gefundenen Pap}Ti erzählen von der Jüdin Miphtachja, daß sie einen Ägypter geheiratet und bei der ägyptischen Göttin Sati geschworen habe. Es ist dies  \ielleicht  eine andere Bezeichnung für die Himmelsköiügin, der die Erauen Ägyptens durch Opfer und eigens bereiteten Kuchen huldigten. Es wird darum nicht von vornherein zu erwarten sein, daß die ägyptischen Juden in allem nach der Väter Sitte gelebt haben. Aber auch bei diesen finden wir manche Übereinstimmung mit der Tradition, die man geneigt war, einer späteren Zeit zuzuschreiben. So schreiben die Juden der Gemeinde Elephantine in ihrer an den persischen Pascha vom 20. Marcheschwan 408/407  V.  Chr. datierten Petition, in welcher sie um Erwirkung   der   offiziellen   Befugnis   baten,   ihren  drei

      

       Jahre vorher durch die Ägypter zerstörten Tempel wieder aufzubauen: „Auch seit dem Tammustage des Jahres l^t des Königs Darius bis auf diesen Tag tragen wir Trauerkleider und fasten, unsere Frauen sind geworden wie Witwen, wir haben uns nicht mehr mit öl gesalbt, noch Wein getrunken.” Sie enthielten sich also des geschlechtüchen Verkehres, salbten sich nicht mehr mit öl, was noch heute den konservativen Juden am Tage der Zerstörung Jerusalems verboten ist (vgl. Taanith 30a), tranken keinen Wein, was schon in der dem neunten Ab vorangehenden Trauerwoche untersagt ist. Zu bedauern ist es, daß uns die gefundenen Pap}T:i nur über das Fasten und nicht auch über die Feste Kunde bringen. Wie sie zu dieser Zeit die Sabbathe und Feste gefeiert haben, kömien wir vorläufig nur aus einer späten Quelle, den Werken Philos, schheßen. Zur Zeit Philos stand fest, daß am Sabbath wie auf Staatsbefehl niemand etwas berühren, kein Ast, kein Zweig, nicht einmal ein Blatt abgepflückt werden darf (Vita Mos.  II,  137); daß man am Sabbath kein Feuer anzünden dürfe, den Acker nicht bebauen, nicht Lasten tragen, Anklagen erheben, anvertrautes Gut zurückfordern, Schulden eintreiben, oder Dinge anderer Art verrichten dürfe, die an Wochentagen erlaubt sind (de migr. Abr.  I, 450). Der Grund, den er für die Beobachtung geltend macht, daß nämlich dies die Ehrfurcht vor den gottbegnadeten Männern der Vorzeit gebietet, die diese Anordnung getroffen, weist einerseits auf das hohe Alter dieser Einführung hin, andererseits, daß Männer wie Philo zwischen bibUschen und rabbinischen Gesetzen zu unterscheiden wußten. Noch weit wichtigere Zeugen für das hohe Alter mancher Emrichtung sind die in den letzten Jahren gefundenen jüdisch-aramäischen Pap}Tri

      

       von Assuaii^), insbesondere die vom 26. Tischri des 25. Jahres der Regierung des Artaxerxes = 4:40 datierte Urkunde der MipLtachja und ihres zweiten Mannes Aschar bar Zacha. Sie beginnt mit der Notifizierung der vollzogenen Eheschließung. Im Gegensatze zu den ägyptischen Heiratsverträgen, in welchen die Frau das Wort führte, (sie sprach zum Manne: ,,Du machst mich zur Ehefrau”), heißt es da: „sie sei meine Frau”; ein Gegensatz, der auch in der alten Tradition zum Ausdruck kommt (Tosefta Kid-duschin  I,  11). ,,Du seist meine Frau”, ist eine gültige Form; „ich bin deine Frau”, ist eine ungültige Form. Nach der Angabe des Kaufpreises werden die Geschenke des Ehemannes angegeben und die Mitgift der Frau, die bei der erwähnten Miphtachja in Wertgegenständen bestand, in Stoffen, ehernen Bechern, einer ehernen Schüssel, einem ehernen Spiegel usw. Der Talmudkundige wird sofort an die im Judentum bis zum Jahre 70 der vorchristlichen Zeitrechnung bestandene Institution denken, die der Frau im Ehevertrage verschriebene Summe in metallenen Bechern, Schüsseln und Schüsselchen anzulegen 2), so daß die Ehemäimer im Zorne ihren

       1)  Aramaic Papjrri discovered at Assuan, ed. by A. H. Sayce with the assistance of A. E. Cowley and with appendices by W. Spiegelberg and Seymour de Ricci, London 1906.

       2)  Diese Einführung wird im Talmud als die zweite, schon einer späteren Epoche angehörende bezeichnet. ,.In früherer Zeit”, berichtet die kulturhistorisch interessante Talmudstelle, ,,hatte der Mann das der Frau verschriebene Gut im Hause ihres Vaters deponiert. Als sich aber die Ehemänner allzu leicht entschlossen, sich von der Frau scheiden zu lassen, ordnete man an, daß dieses im Hause des Mannes bleiben solle (sie hofften, daß der Mann es nicht so leicht werde herausgeben woUen). Als man noch immer leichten Herzens die Ehe lösen ließ, führte man ein, daß der Gatte für die verschriebene Summe Kelche, große und kleine Schüsseln anschaffen solle.” Da nun die letzterwähnte Einführung, wie aus dem angeführten Papyrus ersichtlich, um 440 v. Chr. sich bereits eingelebt hatte, muß die erstere einer weit älteren Zeit angehören. Die älteste Sitte, nach welcher die verschriebene Summe, welche vielleicht an Stelle des früheren Frauenpreises getreten ist, dem Vater der Frau zur Verwahrung übergeben ^nirde, muß demnach uralt und vielleicht schon in der vorbiblischen Zeit verbreitet gewesen sein.   Vgl. oben § 5.

      

       Frauen zuzurufen pflegten: „Dein Ehevertrag liegt auf dem Tische” (Ketuboth Mischna YIII, 11 und jer. Talm. Keth. 32b u.). MipKtachja war schon einmal verheiratet und brachte eben die Gegenstände, die sie für das verschriebene Gut vom ersten Manne bekommen hatte, in die zweite Ehe als Mitgift mit.

       Der Ehevertrag schließt ab a) mit Bestimmungen über das Erbrecht bei kinderloser Ehe; b) mit Bestimmungen für den Fall, daß die Frau „vor der Gemeinde”, d. h. vor dem Gerichte  {vde  Xum. 35,i2, 24, 25, vgl. Targum Jonathan zu Deut. 24,i) erklärt, sie hasse ihren Mann, und c) wenn der Mann erklärt, er hasse die Frau. Daß solche Stipulationen auch in den alten palästinischen Eheverträgen enthalten waren, geht ohne Zweifel aus dem jer. Talmud (Baba b. VIIL Ende 16 c) hervor. Rabbi Jose sagte: ,,Und jene, die (in dem Ehevertrage) schreiben: Wenn sie stirbt, so falle ihr Eigentum dem väterlichen Hause zu, — so ist das eine vermögensrechtUche Bedingmig, und die Bedingung ist rechtskräftig.” Rabbi Jose sagte: ,,Und jene, die (in dem Ehevertrage) schreiben: wenn sie hassen soUte, wenn ich dich hassen sollte, — so ist das eine vermögensrechtliche Bedingung, die die Rabbiner als rechtskräftig erklärt haben.” Die gestellten Bedingungen behielten nach diesen Tradenten ihre Rechtskraft, selbst in Fällen, wo Widerspenstigkeit oder schlechter Leumund der Frau den Scheidungsgrund abgab (jer. Keth. 30b, Z. 22 v. u.). Aus dem Angeführten ist aber ersichthch, daß diese ,,rabbinische” Einführung bereits im fünften vorchristUchen Jahrhundert in Kraft war.

       Auch die anderen Urkunden weisen eine geradezu frappante Übereinstimmung mit den rabbinischen Rechtsurkunden der talmudischen Zeit auf.   Wenn — um nur

      

       ein Beispiel anzuführen — Jedonja in der Zedierungs-urkunde die Redewendung gebraucht: „Ich schenke dir dieses Haus und entferne mich davon”, so geschieht dies ganz im Sinne der traditionellen Lehre, nach welcher die Formel: ,,Meine Hände seien entfernt” ohne den Zusatz: ,,es sei dir geschenkt” nicht genügt (Baba b. -43a; über die vollständige Übereinstimmung der Angaben in den PapjT^i C und D mit den talmudischen Bestimmungen vgl. Epstein im Jhrb. d. Jüd. Literar. Gesellsch. 1909, 359—373).

       Fügen wir noch hinzu, daß alle Urkunden und insbesondere der Ehevertrag auch in bezug auf Redewendungen mit den Eheverträgen übereinstimmen, \vie sie noch heute im Gebrauche sind, dann werden wir keinen Zweifel darüber hegen, daß sehr viele Traditionen, deren Entstehung man in die nachchristlichen Jahrhunderte zu verlegen geneigt war, hoch in die vorchristliche, ja in die vorexiUsche Zeit hinaufreichen. Sie wurden schon lange als Gewohnheitsrecht oder Volks-sitte geübt, ehe sie von den späteren Gelehrtenversammlungen zur Norm erhoben wurden.

       § 10.   Die Tradition bei den Juden in Babylonien.

       Anders als in Ägypten gestalteten sich die Verhältnisse in Babylonien. Dorthin war die Blüte der Nation, die obersten Schichten des jüdischen Volkes geführt worden. Dort standen hervorragende Propheten wie Ezechiel auf hoher Warte, wirkten Männer ^vie Esra, Nehemia und Daniel, die in der Fremde nicht heimisch werden konnten und deren ganzes Denken und Streben sich auf die Heimkehr ins gelobt« Land der Väter und den Wiederaufbau des HeiHgtums konzentrierte. Die Errichtung eines HeiUgtumes auf ungeweihtem Boden

      

       würden diese glühenden Patrioten auch dann nicht zugegeben haben, wenn keine religiösen Bedenken dagegen gesprochen hätten. Schon der Gedanke daran mußte ihnen sündhaft erscheinen. Als am zehnten des fünften Monats, also am Tage der Zerstörung Jerusalems, Männer von den Ältesten des Volkes zu dem Propheten Ezechiel kamen, ,,um Gott zu befragen”, da rief ihnen der Prophet zu: ,,Ihr aber Haus Israels, also spricht der Herr, der Ewige, gehet und dienet ein jegücher seinem Götzen, dann aber, wenn ihr auf mich hören wollet, entweihet nicht meinen heiligen Xamen mit euren Opfern und mit eueren Götzen. Denn auf meinem heiUgen Berge, der Höhe Israels, spricht der Herr, der Ewige, daselbst soll mir das ganze Haus Israel dienen, im Lande (Palästina), dort werde ich Wohlgefallen an ihnen finden, dort werde ich fragen nach eueren Heben, nach den Erstlingen euerer Gaben bei allem von euch Geheiligten” (Ezech. 20,39,4o). Es ist mehr als wahrscheinhch, daß man diese Lelire schon im babylonischen Exile mit kosmologischen Traditionen gestützt hat. Babylonien war ja die Heimat kosmologischer Spekulationen, aus welcher die Juden nach einer richtigen Tradition die Xamen der Engel, welche im Kosmos eine so wichtige Rolle spielten, und die Namen der Monate mitgebracht haben. Wie den sieben Himmeln mit ihren sechsunddreißig Dekanen oder führenden Sternen, die 7 Erden mit den 36 Gerechten (vgl. Monum. Jud., Xr. 770), mußte das irdische HeiHgtum dem himmhschen Urbilde entsprechen (ebendas. Xr. 684, 770, 686, 782). Das himmHsche Jerusalem mit dem Heilig-tume und dem Altare lag aber im vierten, also im mittleren Himmel, demnach konnte auch das irdische Jerusalem nur mitten im Heihgen Lande, welches gleichsam den „Tabur” (= Nabel, Ezech. 38,i2), den Höhe- und

      

       Mittelpunkt der Erde bildet, liegen (ebendas. Nr. 791 bis 797). Als darum die Heimkehrenden den Altar wieder errichteten, mußten sie nicht nur mit peinlicher Genauigkeit darauf achten, daß er nach dem Maße des früheren Altares — in bezug auf die Dimensionen, Höhe und untere Breite stimmt der von  Seilin  in Taanakh gefundene der Zeit 800—600 v. Chr. angehörende Räucheraltar mit der biblischen Vorschrift überein (vgl.  Seilin.  in der Neuen kirchl. Zeitschr. 1905, S. 131), und auch Onias hat bekannthch seinen Tempel nach den Maßen des jerusalemischen erbaut —, sondern daß er auch auf „seinen früheren Fundamenten” erbaut werde (Esra 3,3). Ob nun diese oder auch andere Gründe für das Volk maßgebend waren, läßt sich nicht mehr konstatieren. Sicher ist, daß es die Lehren der Propheten beherzigte und keinen Tempel im Zweiströmeland errichtete. Weder die Propheten noch die Tradition wissen uns etwas von einem solchen zu melden. Das Heiligtum in der alten Judenstadt Nehardea, zu dessen Bau, nach einer sehr späten Quelle, der ins Exil geführte König Jekhonja Baumaterial aus Palästina verwendet haben soll, war nur ein ,,Versammlungshaus” ein Beth hakkneseth. Das älteste war wohl die Wohnung Eze-chiels, wohin die Ältesten des Volkes zu kommen pflegten, um „nach Gott zu fragen” (8,  I;  14,1; 20,  I;  24,  IX) von Zeit zu Zeit auch das Volk, um zu hören, „welches Wort von dem Ewigen ausgeht”. Geopfert wurde nicht, und auch das Lied Zions wurde auf fremdem Boden nicht angestimmt. Nur Vorträge wui’den gehalten, Vorträge, die dem Volke wie wohlgefällige Lieder klangen. Wir haben die schönsten prophetischen Reden dem Exile zu verdanken. Sie unterscheidet sich von den vorexilischen durch die stärkere Betonung des Rituals.   Alles Unheil

      

       ist über das Volk gekommen, „weil es die Eechte Gottes nicht übte, seine Satzungen verschmähte und die Sab-bathe entweihte”, obgleich Gott ihnen in der Wüste eingeschärft hatte: ,,Heiliget die Sabbathe, daß sie zum Zeichen seien zwischen mir und euch” (Ezech. 20,2o). Der Sabbath wurde zum Symbole des jüdischen Volkes. Auch den ,,Söhnen der Fremde ^vurde die Feier des Sabbaths als höchste PfUcht eingeschärft” (Jes. 56,3, e). Und nicht nur die in der Bibel erwähnten Sabbath-gesetze, sondern auch die mündhch überHeferten Vorschriften und auch die hinzugekommenen Erweiterungen des Gesetzes. Man lehrte im Exile, daß man am Sabbath nicht seine Wege tun, nicht Geschäfte suchen und profane Reden nicht führen dürfe (Jes. 56,i3). Kein Wunder daher, daß der aus dem Exile heimgekehrte Xehemia ganz entsetzt darüber war, daß die Juden in Jerusalem am Sabbath Fische und andere Waren kauften, und den Obersten zurief: ,,Was ist das für eine böse Sache, die ihr tut? Taten nicht unsere Väter also und brachten damit Unglück über uns und über diese Stadt?” Kauf und Verkauf wird aber von den rabbinischen Lehrern als spätere Einführung und Erweiterung des bibhschen Gesetzes betrachtet (Beza 27 b und 37 a).

       Wie auf den Sabbath legte man besonderes Gewicht auf die Gesetze über ,,rein und unrein” und auf die ,,Speisegesetze” (vgl. Ezech. 18,6 ff). Wahrscheinlich hatte man schon in dieser Zeit auch den Genuß von heidnischem öle untersagt. Für die spätere Zeit ist dies bezeugt. Josephus berichtet (Antiquit.  XII,  3,i), daß zur Zeit der Seleukidenherrschaft die Juden aus den östlichen Ländern kein heidnisches Öl genießen wollten und ihnen der Wert desselben in Geld ausbezahlt wurde. Dazumal war aber das Verbot schon eingebürgert.   Zu

      

       den neuen Einführungen gehören auch die Büß- und Fasttage an den nationalen Unglückstagen, am 17. Tamus, am 10. Ab und 3. Tischri.

       Die IsoKerung im fremden Lande führte zur Vertiefung und Ausarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen. Vor allem zu den über das Ritual des künftigen Kultus in der Zeit der Erlösung, die sehnsuchtsvoll erwartet ^vurde. Ezechiel, der schon im besten Mannesalter ins Exil geführt wurde und darum kaum hoffen durfte, den Wiederaufbau des zweiten Tempels zu erleben, arbeitete die Gesetze des Kultus im zweiten Tempel aus. Es war wie  viele  talmudische Gesetze (hilkhetha lamaschicha) ein Gesetz für die messianische Zeit. Die Kapitel 40—48 bilden den ersten Vorläufer einer talmudischen Ordnung, der Ordnung „Kodaschim” (= Heiligtümer).

       y. EntwiekluDj? der Tradition yom >'iederauf-bau des Tempels bis zur Redaktion der Mischna.

       § 11.   Das  eeistige Leben in Jerusalem Tor der Heimkehr Esras (538—458).

       Das Jahr 538 bezeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte des Judentums. I\Iit dem Siege des Kyros über Nabunahid, den König der Babylonier, brach für das Judentum eine große Zeit an, eine Zeit der nationalen Verjüngung. Es waren zwar nur einige 40 000 Seelen, die von der Erlaubnis des Kyros, heimzukehren und den Tempel wieder aufzubauen, Gebrauch machten, aber diese genügten, um der ererbten Lehre auf dem geweihten Boden der Heimat eine gesicherte Heimstätte zu errichten. Zu einem starken pohtischen Gemeinwesen konnte es sich nicht mehr erheben, dieses wurde durch Nebukadnezar für immer vernichtet. Aber aus den Trümmern des alten, schwergeprüften Volkes erhob sich

      

       eine neue Art von Gemeinwesen, eine Religionsgenossenschaft, eine Gemeinde, die sich nicht um eine große, bevölkerte Stadt, sondern um ein geistiges Zentrum gruppierte. Das nachexihsche Judentum gruppierte sich stets nur um geistige Zentren, in Palästina, wie dann in Babylonien, in ItaHen, Spanien, Deutschland und Frankreich. Auch Jerusalem ward nicht wegen der zahlreichen Bevölkerung zur Hauptstadt, auch nicht wegen des HeiHgtums, das sich wieder an alter Stätte erhob, sondern weil ,,von Zion die Lehre ausging und das Wort Gottes aus Jerusalem”. Wie es Ezechiel, der große Prophet des Exils gekündet, saßen die Priester wieder auf den Richterstühlen und „unterwiesen das Volk zwischen HeiUgem und Unheihgem und lehrten das Volk zwischen Reinem und Unreinem zu unterscheiden”. Und an Stelle der Prophetie trat allmähhch die Gelehrsamkeit. Der Einfluß der gelehrten Bildung macht sich zunächst in der äußeren Form der Weissagungen geltend, die mehr gelehrten Abhandlungen als Aufzeichnungen lebendiger Reden gleichen. Maleachi, der letzte Prophet, bedient sich mit Vorhebe der dialogischen Form der Rede, indem er einen kurzen Satz hinstellt, dann die Einwände aufführt, welche dagegen erhoben werden können, und endhch die Frage aus-führhch behandelt. Aber auch sachHch unterscheiden sich die letzten Propheten von ihren Vorgängern, indem sie nicht ^deder als Künder von neuen Offenbarungen, sondern als Lehrer auftreten, die für ihre Verordnungen deren Übereinstimmung mit dem Gesetze ins Treffen führen. Propheten und Priester sind nun die Gesetzeskundigen, an welche sich das Volk mit seinen rehgiösen Zweifeln und Fragen wendete. Zum Propheten Sacha-rias und zu den Priestern kommen Scharezer und Regem-Melekh mit der Frage, ob man noch ferner im fünften

      

       Monate weinen und enthaltsam sein solle (Sachar. 7,3; vgl. Chag. 2,12). Priester waren es, die nach der Tradition den Heimkehrenden den Platz des alten iUtares wiesen, die es lehrten, daß man auch ohne Tempel opfern und daß die Lehre in assyrischer Schrift geschrieben werden dürfe (Sebachim 62a). Diese sollen auch die Urheber der Einteilung der Priesterschaft in 24 Abteilungen gewesen sein. Auf Priester wird eine ganze Anzahl Einführungen zurückgeführt, die zum großen Teile den Tempelritus und die Liturgik betrafen. So — um einige Beispiele anzuführen — der Umzug mit AVeiden um den Altar am siebenten Tage des Laubhüttenfestes, das Wasseropfer an diesem Feste, das Pri^-ilegium, Opferholz zu hefern, welches die Abkömmlinge jener Famihen besaßen, die bei der Heimkehr der Exulanten das erste Opferholz herbeigeschafft hatten, die Pfhcht der Abgabe des zweiten Zehnten für die babylonischen Juden; von hturgischen Einführungen das Rezitieren des Hallels (?/’ 113—118) als Dankgebet u. a. m. Wie bereits erwähnt wurde, nennt Josephus als Mitglieder der obersten Behörde, der die Entschei-lungen in zweifelhaften Rechtsfällen obhege, neben dem Hohepriester und der Gerusia (Senat) die Propheten. In welcher Eigenschaft diese an der Gesetzgebung mitzuwirken hatten, kann nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Jedenfalls waren sie neben den Priesten die eigentUchen Rechtsgelehrten, die nicht nur Recht sprachen, sondern auch schöpferisch auf dem Gebiete der Gesetzgebung wirkten.

       § 12.   Esra, der Begründer der Soferim-Schiileu.

       Die vollständige Umwälzung hat aber erst Esra nach seiner Heimkehr,  im Jahre 458, durchgeführt.   Er ist

      

       der erste, den auch die Schrift als Sofer bezeichnet, worunter nicht nur der Schriftkundige, sondern der Schriftgelehrte zu verstehen ist. Und er ist der erste, der den Wahlspruch der Großen Versammlung: „Seid gelassen beim Richten, stellet viele Schüler aus und ziehet einen Zaun um die Tora”, zu verwirkhchen suchte. Was bisher priesterüche ÜberHeferung war, sollte Gemeingut der Nation, das ganze Volk sollte nunmehr ,,ein Reich von Priestern” werden. ,,Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, im Gesetze des Herrn zu forschen, und zu tun und zu lehren die Satzung und das Recht in Israel.”

       Am ersten Tischri des Jahres 445 las er auf freiem Platze vor dem Wassertore dem versammelten Volke aus dem Gesetze vor und das Volk weinte, als es das Wort des Gesetzes hörte. Er und die Leviten, die seine Worte erklärten, beruhigten das Volk, da man an Festtagen nicht trauern dürfe. Am 24. des Monates, nachdem es das Laubhüttenfest nach der Väter Sitte und Gebrauch gefeiert, versammelte sich das Volk in Trauerkleidern, fastete und schloß einen Bund und ,,trat in Eid und Schwur, daß es nach dem Gesetze Gottes wandeln und alle Gebote des Herrn und seine Rechte und seine Satzungen beobachten wolle” (Xech. 10,29). Außer dieser Verpfhchtung auf das ganze Gesetz gelobte es noch besonders: keine Mischehen mit den heidnischen Völkern einzugehen, am Sabbath keinen Handel zu treiben, das Erlaßjahr zu halten, die vorgeschriebenen Zehnten und priesterhchen Heben, wie auch die Erstlinge vom Ertrage des Landes in das Haus Gottes zu bringen und alljährUch ein Drittel Schekel als Tempelsteuer zu entrichten.

       Mit dieser Verpfhchtung auf das Gesetz hat das Judentum seine Auferstehung gefeiert.   Die erste große

       Funk, Die Entstehung des Talmuds.   3

      

       Festversammlung am Neujahrstage wurde Muster und Beispiel für die großen Festversammlungen des nach-exilischen Judentums, und zwar auch bezüglich der äußeren Form.

       Esra trägt vor und 13 Le\dten erklären seine Worte, gleich den 13 Amoräern, welche Lehrvorträge der angesehenen Schulhäupter (Kethub. 106a) erläutern. Die Verlesung der Schrift \^‘ird zur Grundlage des öffent-Hchen Gottesdienstes gemacht; so blieb es für alle Zeiten, die Gebete schlössen sich dann an. Neben dem öffentlichen Vortrag für das Volk hielt er auch für die Priester und Schriftgelehrten besondere Vorträge, welche die mündlich überlieferten Traditionen zum Gegenstande der Belehrung hatten. Fügen war noch hinzu, daß Esra auch Lehrer mit sich brachte und für die Belehrung der breitesten Schichten des Volkes eifrig Sorge trug, so werden ^^‘ir begreifen, daß ihn die Tradition als einen zweiten Moses feierte.

       § 13.   Die oberste Gemeindebehörde.    (Die Männer der Großen Versammhinsr.)

       Ein nicht minderes Verdienst als durch die Verbreitung der Lehre hat sich Esra durch die Organisation einer obersten Gemeindebehörde um das Judentum erworben. Als Leiter der gemeinsamen Angelegenheiten werden in den älteren Quellen die Ältesten, die Vorsteher oder auch die Chorim  {—  Freiherren?) genannt. Über ihre Zahl erfahren wir nichts. Es werden zwar einmal 150 Vorsteher erwähnt (Nehem. 5,1?), es sind aber an dieser Stelle wohl nur angesehene FamiKenhäupter oder Gemeindeälteste gemeint, die an der Spitze gewisser Kreise standen.

       Die erste Erwähnung eines jüdischen Senates  {yegovoia),

      

       welcher im wesentlichen alle Regierungsbefugnisse besaß, finden wir bei Josephus (Antt.  XII.  3.3) zur Zeit Antiochus’ des Großen (223—187). Da nun die Verhältnisse in der Perserzeit dieselben waren wie in der griechischen und die Juden auch unter der persischen Oberherrschaft eine sich selbst regierende Gemeinde bildeten, so ist, wie schon Schür er mit Recht annimmt (Gesch.  II,  190), der Bestand einer Art von Oberbehörde auch für diese Zeit mit Sicherheit anzunehmen. Die gemeinsamen Angelegenheiten verlangten eine gemeinsame Leitung. In der ersten Zeit nach dem Exile um so mehr, als die Stämme und Geschlechter noch eine weit größere Selbständigkeit nebeneinander hatten, daher durch eine gemeinsame Vertretung zusammengehalten werden mußten. — Die Berichte Esra 2,2 und Nehemia 7,i7, nach welchen die Exulanten unter der Führung von zwölf Männern heimgekehrt sind, berechtigen uns zur Annahme, daß in der ersten Zeit, wie zur Zeit des ersten Zuges in das gelobte Land unter Josua, eine Einteilung in zwölf Geschlechter bestanden habe. Dieser Ordnung wird wohl auch die Anzahl der Vertreter der ,,Großen Versammlung” Rechnung getragen haben. Nach dem Jerusalem. Talmud (Meg. 70d) bestand sie aus 85 Männern. Daß diese Zahl der Wirklichkeit entspricht, geht — abgesehen von den 85 Personen, die in Vertretung des Volkes den Bund mit Gott unterschrieben haben (Nehem. Kap. 8—10) — aus der historisch feststehenden Tatsache hervor, daß noch in der nachchristhchen Zeit Rabban Gamaliel IL in Jamnia, ja noch der letzte große Patriarch bei wichtigeren Einführungen kein gewöhnhches S}Tihedrium von 71, sondern eine Behörde von 85 Gelehrten zusammentreten ließ (vgl.  Tosefta Kehm,  Baba b. 2,u und Jebam.   121b).

       3*

      

       Eine solche Behörde scheint demnach als eine Art von höherem Forum im Volksbewußtsein gelebt zu haben.

       Diese Zahl, die übrigens auch schon in vorexiHscher Zeit als Zahl einer Körperschaft erscheint (vgl.  I.  Sam. 22,18), ist in ihrem Ursprünge ohne Zweifel auf die sieben Vorsteher der Städte und auf das Sieben-Richter-Kollegium zurückzuführen, welches wichtige Funktionen, wie z. B. die Anordnung eines Schaltjahres, vorzunehmen hatte. Nach Josephus (Antt.  IV,  8,38) ist auch unter dem göttüchen Gerichte (Exod. 22,?), vor welchem der Schwur geleistet werden soll, eine Behörde von sieben Richtern — für Schwur und sieben hat die hebräische Sprache ein Wort — gemeint, und er selbst hat als Statthalter von Galiläa in den Städten siebenghederige Gerichtshöfe eingesetzt (Bell. Jud.  II,  20,5). Sieben erwachsene Personen bilden nach der palästinensischen Tradition eine edah (= Gemeinde) — mit diesem Ausdruck wird auch ein Gerichtshof bezeichnet (Nuni. 35,i2,  I)  —, welche auch zur Abhaltung von öffentHchen Gottesdiensten berechtigt war (Soferim 2,?). Nimmt man nun für jedes der zwölf Geschlechter sieben Vertreter, so ergibt sich, wenn man den Vorsitzenden, den erbUchen Hohepriester, hinzurechnet, die Zahl 85. Die Babylonier, die nur einer Versammlung von zehn Personen die Rechte einer ,,edah” zugestanden haben, mußten auch folgerichtig für die Große Versammlung 120 Vertreter annehmen (10  X  12) (Meg. 17 b; auch in jer. Ber. 4d ist’s ein Babylonier, R. Jirmija, der von 120 MitgUedern spricht).

       Diesem Umstände verdankte dieses Forum auch die Bezeichnung ,,Keneseth haggedolah”. Die aramäischen Übersetzungen   geben   edah    (Lev.   4,13, i5   u. ä.)   mit

      

       jjKenischta” wieder, davon hebräisiert ,,Keneseth hagge-dolah”  {=  große Gemeinde).

       Über die Qualifikation und über die Art itirer Ernennung wird nichts berichtet. Jedenfalls spielten in der Versammlung die gelehrteren Träger der Wissenschaft, die wohl in erster Zeit, wie vor dem Exile, mit den Propheten, Priestern und Leviten identisch waren, die wichtigste Rolle. In einem konfessionellen Gemeindewesen ist dies selbstverständlich. Schon die erste ,,Große Versammlung” der 85 Personen, die ihren Namen unter den Bundesakt mit Gott setzten, bestand aus 26 Priestern (entsprechend dem Zahlenwerte des ^ Gottesnamens?), 17 Leviten und 42 nichtlevitisehen IsraeUten; Priester und Leviten waren also in der Majorität^).

       Aber auch die adeügen Vertreter des Volkes mußten wohl einen gewissen Grad von Gelehrsamkeit erlangt haben, wenn sie auf Sitz und Stimme in dieser Versammlung Anspruch erheben wollten. Wie die Söhne der Vornehmen im Deutschen Eeiche und in anderen Ländern, wo der Adel und der Klerus im Besitze der politischen Macht sind, die juridische Laufbahn wählen, um hohe Ämter in der Verwaltimg zu erlangen, so hat wohl auch der jüdische Adel die Jugend für das Amt vorbereiten und ausbilden lassen.   Für die spätere Zeit

       1) Nach Sifre zu Deut. 17, 9 ist es geboten, daß im höchsten Gerichte auch Priester und Leviten seien. Jedenfalls müssen diese in älterer Zeit zum  Richteramte qualifiziert gewesen sein. Die ,,Söhne der Hohenpriester” werden noch in der ilischna als Autoritäten in eherechtlichen Fragen angeführt (Kethubh  XIII,  1—2). Ein Gerichtshof von Priestern wird ebendaselbst  I,  5 erwähnt. Zur Zeit der Eömerherrschaft gehörten zu den leitenden Persönüchkeiten  (ao/ieott^)  die Hohenpriester, der fungierende und  die, welche früher dieses Amt bekleidet hatten, ia zweiter Linie die vornehmen Priesterfamilien, aus welchen die Hohenpriester genommen wurden. Als Mitgheder vornehmer Priesterfamilien erscheinen die 85 Priester in der Stadt >‘ob, ,.die das leinene Ephod trugen” (I. Sam. 22. 18). Xach Targum  Jonathan und den Kommentatoren sind darunter Männer gemeint, die fähig waren, das Hohepriesteramt zu bekleiden. Jedenfalls sind die vornehmeren Priester gemeint.

      

       ist das Ausmaß des zum Vorsteheramt erforderlichen Wissens ganz genau präzisiert.

       Mit der Wertschätzung der Wissenschaft im Volke und mit dem wachsenden Einflüsse der Schriftgelehrten kamen aber wohl auch sehr bald bürgerhche Schriftgelehrte in den Senat. Diese gelehrten Männer der Großen Versammlung, welche als Schüler der Propheten an Stelle derselben traten, waren zugleich Soferim, Schriftgelehrte, welche das Gesetz zwei Jahrhunderte hindurch lehrten, bis sie von den Tannaim, den Wiederholern, abgelöst wurden. Dieser Wechsel trat zur Zeit Simons des Gerechten ein, der im Anfange des dritten Jahrhunderts lebte. Er wird als einer der letzten der Großen Versammlung genannt. Mit ihm endet« die Epoche der Soferim und nahm die der Tannaim ihren Anfang.

       Die Große Versammlung war zunächst eine pohtische Oberbehörde und als solche eine gesetzgebende Körperschaft. Da aber ein großer Teil derselben, zunächst die Priester und Le\*iten, den hohen und höchsten Kultusbehörden vorstanden, ist es selbstverständüch, daß auch religiöse Anordnungen durch diese Versammlung getroffen wurden. Was die Soferim in den Schulen gelehrt, wurde durch diese zum Gesetze erhoben.

       § 14.   Wichtisre Verordnungen der Großen Versammlung.

       Die wichtigsten gesetzlichen Anordnungen dieser Behörde betrafen das eheUche Famiüenleben. Wie wir aus Nehem. 10 wissen, hat diese das bibhsche Verbot der Eheverbindung mit den sieben kanaanitischen Nationen (Ex. 34,11, 16; Deut. 7,3) erweitert und auch auf die Töchter der anderen fremden Völkerschaften ausgedehnt. Sie legte das größte Gewicht auf Erhaltung der Reinheit

      

       der Geschlechter. Allenthalben wurden Geschlechts-regist^r angelegt, um die Eeinheit der Familien in E\^denz zu halten (vgl. Esra 2,62 und Euseb. hist. eccles.  I,  7). Ehe Esra Babylonien verlassen, — berichtet eine Tradition — hat er die zurückgebliebenen FamiHen wie feines Mehl gereinigt (Kidduschin 69b). In diese Epoche fällt wohl auch die Einführung der jedenfalls nichtbibhschen Gesetzesvorschrift, daß eine Frau, auf welche auch nur der Verdacht gefallen war, mit einem Heiden geschlechtlichen Verkehr gepflegt zu haben, von einem Priester nicht geheiratet werden dürfe. Jener Pharisäer, welcher dem behebten und hochverehrten Fürsten Johann H}T:kan  (135 — 106)  zurief: „Begnüge dich mit der Fürstenkrone; den Schmuck des Hohenpriesters lege ab, weil deine Mutter in den Tagen der Verfolgung zur Zeit des Antiochus Epiphanes als Gefangene in der Gewalt der Heiden gewesen ist” (Joseph. Antt.  XIII,  10,5 und Kiddusch. 66 a), muß einen uralten Brauch oder eine diesbezüghche Lehre, die schon längst eingebürgert war, gekannt haben, da er den Abkömmling einer solchen Frau als einen fürs Priestertum Entweihten bezeichnete. Man wagt es sonst nicht auf Grund einer neuen Einführung die FamiHe eines mächtigen Königs als eine mit einem Makel behaftete hinzustellen. Wie verbreitet diese Lehre selbst in den tieferen Volksschichten damals gewesen, geht aus dem Umstand hervor, daß das Volk seinem Unmute gegen Alexander Jannaj, den Sohn Johann Hvrkans, Luft machte, indem es ihn als einen ..Abkömmling von einer Gefangenen” bezeichnete (Joseph, ebendas.  XIII,  13,5).

       Wie das Ehegesetz scheint sie auch die Sabbath-uüd Festgesetze verschärft und erweitert zu haben. Es wurde bereits erwähnt, daß Xehemia das Lastentragen

      

       am Sabbath wie auch den Handel mit Heiden strengstens untersagte. Das Verbot wurde auch auf den Kauf und Verkauf von Lebensmittehi an „heiHgen Tagen”, d. i. an Festtagen, ausgedehnt (Nehem. 10,32), obgleich die Zubereitung von den für den Tag bestimmten Speisen nach Ex. 12,16 gestattet ist. Die ältest« rehgionsgesetzliche Kontroverse, welche von der Mischna als die allererste bezeichnet wird, drehte sich um die Zeremonie der Handauflegung bei dem Opferritus, ob diese an Festtagen gestattet sei oder nicht. Diese Handlung \Wrd aber im Talmud als eine rabbinische Erweiterung des biblischen Gesetzes bezeichnet. Da nun als erster Wortführer in diesem Streite Jose ben Joeser genannt wird, muß diese Zeremonie in der Epoche der ,,Großen Versammlung” eingeführt worden sein. Zur Zeit Hvrkans bestätigte der römische Statthalter Dolabella den Juden Kleinasiens das Pri\äleg der Befreiung vom Kriegsdienste, weil sie am Sabbath keine Waffen tragen, nicht weit gehen dürfen — dies ist eine rabbinische Erweiterung — und die Versorgung mit erlaubten Speisen kaum möghch war (Jos. Antt.  XVI, 10,12). Augustus befahl, daß man die Juden am Sabbath oder an dem vorhergehenden Rüsttag von der neunten Stunde ab — auch nach einer talmudischen XTberheferung wurde die Zeit von der neunten Stunde (= 3 Uhr nachmittags) in gewissem Sinne zum Sabbath gerechnet (vgl. Pesach 99 b und Ber. 27 b) — zu keiner gesetzlichen Verhandlung heranziehen solle (Jos. Antt.  XVI,  6,2; vgl. Philo, Legat, ad C.  II,  569). In beiden Fällen hat man es mit älteren Einrichtungen zu tun.

       Es würde zu weit führen, all die Verordnungen anzuführen, die die späteren Quellen den ,.Männern der Großen Versammlung” zuschreiben. Die meisten betreffen das Opferritual, den öffentlichen und häuslichen

      

       Gottesdienst. Einen Teil hat A. Eosenzweig, Das Jahrhundert nach dem babylonischen Exile, Berlin 1885, S. 161—164, zusammengestellt. Nach einem Ausspruche sollen sie das ganze Grebiet der Traditionswissenschaft ,,Midrasch, Halakhoth und Haggadoth” umfaßt haben (Schekahm 48 c). Dies ist sicherhch nur so zu verstehen, daß sie die ersten Grundlagen zu diesen Disziphnen gelegt haben. Sie haben aber der Nachwelt durch ihre Verordnungen die Mittel an die Hand gegeben, die ihnen zur Erhaltung der rehgiös-nationalen Einheit ihres Volkes notwendig schienen. Sie haben Beispiele aufgestellt für die Art und Weise, wie sie ihre Bestrebungen verwirkhcht sehen wollten, die sie in den “Worten zusammenfaßten: ,,Machet einen Zaun um die Lehre” (Sprüche der Väter  I,   1).

       § 15.   Die Soferim (Schriftgelehrte).   (4oS—300.)

       Zur Zeit Esras und ^äelleicht noch einige Zeit nach ihm waren die Priester und Le^^ten die berufsmäßigen Schriftgelehrten, wie Esra selbst, der ja Priester und^zu-gleich Schriftgelehrter war. Es lag das ja auch in^er Natur der Sache. Nur die Priester und Le\dten, die von den Priesterabgaben und Zehnten lebten, konnten ihre ganze Zeit dem Studium der Lehre widmen. Und das Studium der Lehre erforderte schon dazumal die volle Hingabe, das ganze Menschenleben. ,,Nur wer von Geschäften frei ist,” sagte man schon zur Zeit des Jesus Sirach (ungefähr um 200 v. Chr.) ,,kann weise werden.” Sirach vergleicht die Weisheit der Soferim mit der Weisheit der Baumeister, Bauern, Viehzüchter, Siegelstecher, Schmiede mid Töpfer. Diese können sich in Versammlungen nicht hervortun; sie sitzen nicht in den Richterstühlen, verstehen nicht Urteile zu fällen, noch Recht

      

       und Gerechtigkeit zu künden; auch in den Sprüchen der Weisheit sind sie nicht bewandert. Anders die Soferim. Sie erforschen die Weisheit der Alten, sie studieren die Erzählungen großer Männer und dringen ein in den dunklen Sinn der Weisheitssprüche. Sirach spricht nicht mehr von priesterHchen Schriftgelehrten. Infolge der hohen W^ertschätzung des Gesetzes, die im Volke Platz gegriffen, widmeten sich mehr nichtpriesterliche Israehten der gelehrten Beschäftigung mit dem Gesetze. Die vornehmste Aufgabe der Soferim war das Erforschen der biblischen Schriften; aus den gesetzhchen Teilen derselben das Recht (die Halakha) zu entwickeln und im Anschlüsse an die geschichthchen und rehgiös belehrenden Abschnitte der Bibel Ergänzungen und ,,Erzählungen” namhafter Männer zu überliefern. Diese Art der Auslegung wurde Midrasch und die Stätte, wo diese Wissenschaft gepflegt wurde, Beth (= Haus) hamidrasch genannt. Auch die Bezeichnung Jeschibha, die in späterer Zeit nur für Talmudschulen gebraucht wurde, kommt schon in Sirach vor. WahrscheinHch wurde auch manche ältere Halakha in abstrakter Form gelehrt, wie spätere Quellen berichten. Dies war jedoch nur vereinzelt der Fall. Der überwiegende Teil der Wissenschaft bestand, wie aus dem Sirachbuche ersichthch ist und wie schon die Bezeichnung ,,Sofer” besagt, in der Auslegung und Erklärung der Bibel. Das ,,Sefer”, das Buch, war und blieb die Quelle, aus der die Gelehrten dieser Epoche schöpften. Man kommentierte die Schriftverse Wort für Wort. Ein Beispiel soferischer Schrifterklärung zu Deut. 26,13, 14 möge uns ihre Lehrmethode veranschaulichen.

      

       § 16.   Textprobe (in Übersetzung) für die Lehrweise  der Soferim.    Traktat Maaser sclieni  X,  10—14.

       Am letzten Tage des Festes, zur Zeit des Abendopfers, pflegten sie das Bekenntnis abzulegen. In welcher Weise geschah dies?  „Ich habe das Heilige aus dem Hause geräumt,”^  nämhch den zweiten Zehnten und die Vierteljahrsfrucht;  ..ich habe es den Leviten gegeben,^^ nämhch den den Leviten zukommenden Zehnten;  auch (gegeben),  nämlich die Hebe und die Zehnthebe;  ,,dem Fremdling, dem Waisenkind und der Witwe,^^  nämhch den Armenzehnten, die Nachlese, das Vergessene und den Eckenlaß — obgleich das Bekenntnis von diesen nicht abhängt —;  ,,aus dem Hause^\  nämhch die Teighebe. ,,In genauer Befolgumj des Gebotes, das du mir befohlen hast^^;  wenn man aber den zweiten Zehnten vor dem ersten entrichtet hat, so kann man das Bekenntnis nicht ablegen;  ,,ich habe heines deiner Gebote ühertreten^\  ich habe weder von einer Art für die andere, noch vom Gepflückten für das Haftende, noch vom Haftenden für das Gepflückte, noch vom Neuen für das Alte, noch vom Alten für das Neue (die Abgaben) gesondert;  „und habe nichts vergessen’””,  ich habe nicht vergessen, dich zu benedeien und dabei deines Namens zu gedenken.  ,,Ich habe nicht davon gegessen, als ich in Trauer war^’;  wenn man aber davon in Trauer gegessen hat, so kann man das Bekenntnis nicht ablegen;  „ich habe nichts davon in Unreinheit weggeräumt^ ^;  wenn man aber davon in Unreinheit abgesondert hat, so kann man das Bekenntnis nicht ablegen;  ,,und nichts davon für einen Toten her-gegeben^’,  ich habe nichts davon zu einem Sarg oder zu Totengewändern verwendet, noch davon anderen Leidtragenden gegeben;  „ich habe auf die Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorcht’^”  — ich habe es nach dem Tempel

      

       gebraclit;  ,,ich habe aUes befolgt, was du mir geboten hast^^  — ich habe mich mid andere daran erfreut.  ,,Blicke herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel”’  — wir haben getan, was du uns befohlen hast, so erfülle auch du, was du uns versprochen hast.  „Blicke herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel, und segne dein Volk Israel’^  — mit Söhnen und Töchtern;  ,,und das Land, das du uns verliehen hast”  — mit Tau und Regen und Fruchtbarkeit des Viehs;  ,,wie du unseren Vätern geschworen hast, ein Land, das von Milch und Honig überfließt”  — daß du den Früchten einen Geschmack verleihst. Hieraus folgerten sie, daß die Israeliten und UneheHche das Bekenntnis ablegen, nicht aber Neubekehrte und freigelassene Sklaven, weil diese keinen Anteil am Land haben. R. Meir sagt: auch nicht Kohanim und Leviten, die keinen Anteil am Land erhalten haben. R. Jose sagt: letztere haben ja die Weichbildstädte. Vgl. Num. 35,2.

       §  17.   Epoche   der  Tanuaim   bis   zur  Zeit  Schammajs und Hülels (300—100).

       Mit Simon dem Gerechten hatte die Epoche der Soferim ihr Ende erreicht. An Stelle der Soferim traten die Tannaim, an Stelle der Schriftgelehrten die Tradenten des Gesetzes. Als erster dieser Epoche ^vird xlntigonus von Socho genannt, nach ihm werden noch fünf Paare aus der vorchristhchen Zeit als geistige Führer namhaft gemacht:  l.  Jose ben Joeser aus Zereda und Jose ben Jochanan aus Jerusalem; 2. Josua ben Perachja und Nittai oder Mattai aus Arbela; 3. Jehuda ben Tabbaj und Simon ben Schetach; 4. Schemaja und Abtaljon; 5. Scham-maj und Hillel. In den 70 Jahren der nachchristlichen Zeit bis zur Zerstörung des Tempels durch Titus standen

      

       Rabban Gamaliel  I.  und dessen Sohn Simon an der Spitze des Volkes. Anfangs wollte man mit der Bezeichnung Tanna die neue Kategorie von Sehriftgelehrt-en als Wiederholer (tana = schanah überliefern, wiederholen) charakterisieren. Und sie waren es auch in der ersten Zeit, sie tradierten den übernommenen Lehrstoff. Als selbständige Schöpfer traten sie selten auf. Auf das erst« Paar wird nur die Verhängung der levitischen Lii-reinheit über das Land der Heiden und über Glasgefäße zurückgeführt; von Josua ben Perach ja ist nur bekannt, daß er den aus Alexandrien eingeführten Weizen als unrein erklärte und von Simon ben Schetach wird überliefert, daß er die Verordnung der le-itischen L^nreinheit auch auf Metallgefäße ausgedehnt und ferner verfügt habe, daß die Eander in die Schule gehen sollen, und daß das vom Gatten im Ehevertrage der Frau verschriebene Gut nicht bei deren Eltern deponiert werden solle. Im ganzen also mehr als wenig. Sie waren eben Wiederholer, Tannaim im engsten Sinne des Wortes. Damit ist freilich nicht gesagt, daß während dieser Epoche in der Entwicklung der Halakha ein Stillstand geherrscht habe. Man muß bedenken, daß nur Xeueinführungen, die nicht nach der Methode der Soferim aus dem Schriftverse abgeleitet wurden, mit Xennung der Namen ihrer Urheber überHefert werden. Andererseits werden manche Einführungen, die auf den Gerichtshof der Hasmonäer oder auch auf die regierenden Fürsten zurückgeführt werden, ihre Anregung den genannten geistigen Führern zu verdanken haben. Wenn z. B. Johann Hyrkan unter anderem auch die Anordnung traf, daß lärmende Gewerke, wie Schnüeden, auch an den Halbfeiertagen als verbotene Arbeit zu gelten haben, so hat er sicherhch damit nur dem   Wunsche   der   geistigen   Führer   seiner   Zeit   ent-

      

       sprochen. Das Verhältnis der regierenden Priester zu den Schulhäuptern war wohl durch die wechselnden poUtischen Verhältnisse auch ^^ielfach dem Wechsel unterworfen. Wir haben uns das Verhältnis zwischen diesen als ungefähr dasselbe wie das Verhältnis der Exilarchen in Babylonien zu den Schulhäuptern zu denken. Bei Verhandlungen politischer Angelegenheiten und vielleicht auch bei manchen Gerichtssitzungen des Senates wird der regierende Hohepriester, wenn er die Qualifikation hierzu hatte, als das poHtische Oberhaupt den Vorsitz geführt haben, bei Xeuschöpfungen von rehgiösen oder auch rechtHchen Gesetzen das Schulhaupt — oder dessen “Stellvertreter — das auch darum ^vie die späteren Schulhäupter als eine Art von Regent oder Fürst, angesehen und bezeichnet wurde^). Bei diesen Einführungen wird die Zahl der Gelehrten 85 betragen haben, während bei Gerichtssitzungen das Kollegium stets nur aus 71 ]\Iitgliedern bestanden hat. Jedenfalls folgten selbst sadduzäisch gesinnte Fürsten — mit wenigen Ausnahmen — den Intentionen der geistigen Führer, weil diese das Volk hinter sich hatten. Diese waren die Schöpfer der Gesetze, die Regenten, die obersten Machthaber und als solche wohl auch die obersten Richter. Als Gesetzeslehrer unterschieden sie sich von den Soferim durch die neue Lehrform, die sie einführten. Während die Soferim die mündliche Lehre im engsten Anschluß an das geschriebene Gesetz selbst, als dessen nähere Erläuterung und Ergänzung vortrugen, lehrten diese die vom Schriftworte losgelöste Halakha in der Form, wie sie sich in unserer Mischna darstellt. Es ist zwar nicht anzunehmen, daß der Beginn dieser Lehrform

       1) über die Titel der Gelehrten in späterer Zeit vgl. Funk. Die Juden in Babylonien,  II,  21. Xote 1, und über deren Verhältnis zum i)olitischen Oberhaupte ebendaselbst Bd.  I,  64.

      

       genau mit dem Anfange der Tannaimepoche zusammenfällt. Solche Änderungen vollziehen sich nur allmähHch. Gewiß hat es auch noch in dieser Epoche einzelne Gesetzeslehrer gegeben, die nach Art der Soferim lehrten. Aber in den hervorragendsten Schulen wurde nun die neue Lehrform eingeführt und deren Häupter wurden wohl nur wegen derselben nicht mehr als Soferim (= Schriftgelehrte) sondern als Tannaim (= Tradenten) bezeichnet.

       § 18.   Verhältnis der Pharisäer und Sadduzäer zur Tradition.

       Einen sicheren Maßstab für die hohe Entwicklung der mündüchen Lehre bietet die Entstehung der Re-Hgionssekte der Sadduzäer — die jedenfalls eine hervorragende Rolle der mündlichen Lehre im religiösen Leben voraussetzt, — Diese Sekte, die ..die Wohlhabenden und die Ersten an Ansehen” zu ihren Bekennern zählte, unterschied sich von den Pharisäern, wie man den streng gesetzhchen, überwiegend großen Teil des Volkes bezeichnete, durch die prinzipielle Ablehnung der pharisäischen mündlichen Tradition. Xeben der prinzipiellen Opposition, Avelche die Sadduzäer der gesamten pharisäischen Gesetzestradition entgegensetzten, haben die einzelnen gesetzhchen Differenzen zwischen Sadduzäern und Pharisäern nur ein untergeordnetes Interesse. Und dies um so mehr, als manche Differenz nur die exegetische Ansicht der Sadduzäer zum Ausdrucke brachte und wohl nie praktische Geltung hatte. Wenn sie z. B. behaupteten, daß die Pfhchtgarbe von der Gerste nicht am zweiten Tage des Passahfestes, sondern am Tage nach dem in die Festwoche fallenden Sabbath dargebracht   werden   und   dementsprechend   das   sieben

      

       Wochen später fallende Wochenfest stets an einem Sonntag gefeiert werden müsse, so ist wohl kaum anzunehmen, daß diese Ansicht je durchgeführt worden ist. Selbst in der kurzen Epoche, wo sie die oberste Behörde in ihrer Gewalt hatten, von den letzten Eegierungs-jahren Johann Hyrkans bis zum Regierungsantritte Salome Alexandras, wird dies kaum der Fall gewesen sein, Sie hätten sich mit dem bestehenden Usus, der nach der Septuaginta, Philo und Josephus wohl schon dazumal in der ganzen Welt in Geltung war, in Widerspruch gesetzt. Es war ihnen zunächst wohl nur darum zu tun, sich mit dem Hellenismus auf einen möghchst freundlichen Fuß zu stellen. Sie mußten aus diesem Grunde durch die Bestimmungen hinsichtlich rein und unrein in ihren diesbezügüchen Bestrebungen sich gehemmt sehen. Sie erklärten darum, daß sie nur das geschriebene Gesetz als verbindhch ansähen. Konsequenter weise mußten sie sich dann auch nicht nur gegen manchen Brauch, wie gegen das Wasseropfer, erklären, weil sie in der Bibel keinen Anhaltspunkt dafür fanden, sondern auch an den Wortlaut der strafrechthchen Satzung, das Jus tahonis der Bibel ,,Hand für Hand” halten; entgegen der schon seit Jahrhunderten geübten Praxis, die Beschädigungen nur mit einer entsprechenden Geldstrafe zu ahnden. Daß sie übrigens bei aller Konsequenz zu einer Art von Tradition Zuflucht nehmen mußten, geht aus der Nachricht hervor, daß man den M.Tamus als Halbfeiertag eingesetzt hat, weil an diesem Tage der Strafkodex der Sadduzäer verbrannt wurde. Sie hatten also einen geschriebenen Strafkodex (die Bibel hatte ja nur für die wenigsten Fälle Strafen vorgesehen), den sie bei der Jurisdiktion neben der Bibel gebrauchten. Wahrscheinlich hatte dieser mit der Bibel nichts zu schaffen, und der

      

       schroffe Gegensatz  zu  den Pharisäern bestand darin, daß sie nicht erst bei allem und jedem dmTh. eine Auslegmig und Interpretierung der Bibel entscheiden wollten, sondern entweder, wo es anging, nach dem Wortlaute der Bibel oder nach dem Gewohnheitsrechte entschieden. Belehrend ist hierfür der Bericht, der zur Begründung der Bestimmung des 28. Tebheth, des Tages, an Y-elchem die Sadduzäer aus dem Synedrion verdrängt wurden, zum Feiertage angeführt wird. Es  vriid  erzählt: Bis zur Zeit (des Simon ben Schetach) sei das Synedrion aus lauter sadduzäischen Mitghedern zusammengesetzt gewesen, weil kein Pharisäer mit den Sadduzäern zusammen fungieren wollte. Nur Simon ben Schetacli ließ sich von ihnen aufnehmen. Durch halakhische Fragen, für welche sie in der Bibel keine Antwort fanden, von Simon ben Schetach in die Enge getrieben, mußten nun die Sadduzäer nach und nach ausscheiden, bis das Synedrion von den Sadduzäern vollständig gesäubert war. Die Überlegenheit der Pharisäer über die Sadduzäer bestand demnach in der Virtuosität, neue Gesetze aus der Bibel abzuleiten. Xach der Säuberung des Synedrions von den Sadduzäern kam diese Art der Begründung der Tradition durch Interpretation des Schriftwortes immer mehr in Schwung. Die Nachfolger Simon ben Schetachs, Schemata und Abtaljon, werden als große Darschanim (= Exegeten) gerühmt, und deren großer Schüler Hillel hat bereits die Hauptarten des Beweisverfahrens, die er vorgefunden, in sieben Hauptregeln, ,,Middoth’”, zusammengefaßt.

       §  19.   Sehammaj  und  HiUel.

       Schammaj und Hillel, die letzten und berühmtesten unter  den   fünf   Paaren,   haben   nicht   nur  dui’ch  den

       Funk, Die Entstehung des Talmuds.   4

      

       weiteren Ausbau des Gesetzes, sondern auch durch ihre Schulen auf die Entwicklung der mündlichen Lehre einen ungemein großen Einfluß geübt. Diese hatte unter den inneren und äußeren Kämpfen, welche mit dem Kriege zwischen den feindlichen Brüdern Hp^kan IL und Aristobul IL (70 v. Chr.) ihren Anfang nahmen und die das Ende der Makkabäerherrschaft herbeiführten, schwer zu leiden. Nach dem Tode Schema]as und Abtaljons wurde das Amt des geistigen Oberhauptes nicht besetzt. An der Spitze der Gelehrten standen wohl die Söhne Batyras, die aber gerne zurücktraten, als sie in dem Babylonier Hillel die hochbegabte PersönUcbkeit erkannten, welche ihnen geeignet schien, das Volk in.einer trüben, drangvollen Zeit zu leiten. Wohl hatte schon Schammaj seine Schule früher eröffnet, aber der strenge, unbeugsame Gelehrte war nicht der Mann, der in der damaHgen Epoche die Stelle eines Xasi, eines Führers, hätte bekleiden können. Dazu bedurfte es der Geduld, der Milde und der Freundlichkeit,  wie  sie nur Hillel besaß. Ihre Schulen blühten nämlich 100 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, also in der Zeit des blutgierigen, pharisäerfeindHchen Herodes. Xeben und unter einem Herodes konnte nur ein sanfter, weltkluger Mann, konnte nur ein Hillel als geistiger Führer wirken.

       Ehe er diese Höhe erreichte, hatte er die seltsamste Wandlung durchzumachen. Obgleich aus davidischem Geschlechte entsprungen, mußte er sich als Taglöhner verdingen, um sein Leben zu fristen und mit einem Teile des täglichen Verdienstes die Kosten des Unterrichtes zu bestreiten. Als er an einem Wintertage einst nicht soviel verdienen konnte, kletterte er auf das platte Dach des Lehrhauses, um den Vortrag anzuhören. Vor Kälte erstarrt und von Schnee bedeckt \^iirde er tags darauf

      

       von den Lehrern und Schülern aufgefunden. Von der Gelehrsamkeit, die er sich durch seinen bewundernswerten Eifer erworben, wird im Talmud ^ael erzählt. Er vereinigte uralte ÜberUeferungen, die er aus Baby-lonien mitgebracht hatte, mit dem Lehrstoffe der palästinischen Schule. Berühmt und zum geflügelten Worte geworden ist sein Spruch, in welchem er einem Heiden, der die jüdische Lehre nur in einen einzigen Satz zusammengefaßt annehmen wollte, diese in dem Hauptgebote zusammenfaßte: ,,Was du nicht willst, daß es dir geschehe, das tue auch anderen nicht.” Einem anderen Heiden, der nur das geschriebene Gesetz, nicht aber das mündhch überheferte annehmen wollte, schrieb er das hebräische Alphabet nieder und bezeichnete den ersten Buchstaben mit Aleph, den zweiten als Beth. Als der Heide am nächsten Tage wiederkam, da bezeichnete ihm Hillel die Buchstaben in verkehrter Ordnung. Erstaunt rief ihm der Heide zu: ,,Du hast mir sie doch gestern anders bezeichnet!” Und Hillel antwortete: ,,Sieh, auch in bezug auf das Lesen der Schrift bist du auf eine Tradition angewiesen; glaubst du dieser, so glaube auch der mündüchen Tradition.” Auch die anderen von ihm überlieferten Handlungen und Sprüche sind von dem milden Geiste der Duldsamkeit und MenschenHebe durchweht.

       Von den wichtigeren halakhischen Verordnungen, die Hillel eingeführt hat, wird der Prosbol (=  sroooßov/./j)  erwähnt, der das Verfallen der Schuld im siebenten Jahre verhinderte. Als er nämüch sah, daß man aus Furcht, daß die Schuld nach Deut. 15,i-ii verfallen könnte, nicht mehr borgen wollte, da führte er ein, daß die Gläubiger vor Gericht die Erklärung abgeben sollten: ,,Ich übergebe euch Richtern des und des Ortes alle meine

      

       r)2   Tradition von der Heimkehr bis zur Mischna.

       ausstehenden Schulden, damit ich sie jederzeit, wenn ich wolle, einfordern dürfe.”

       Ein besonderes Verdienst hatte sich Hillel um die Ausgestaltung der halakhischen Exegese erworben.

       Wie bereits erwähnt, hat Hillel die pharisäische Schriftauslegung, welche seit dem Siege derselben über die sadduzäischen Angriffe immer mehr an Boden gewann, auf sieben Hauptregeln zurückgeführt. Die Schrift deutet nach ihm die mündlich überheferten Gesetze an: 1. durch eine Schlußfolgerung vom Geringeren zum Höheren oder umgekehrt; 2. Schluß durch Begriffsanalogie mit einer anderen Gesetzesstelle; 3. durch einen Hauptgrundsatz, der in einem einzigen Schriftverse ausgesprochen ist und auf eine kleinere oder größere Anzahl von bibhschen Stellen, die inhalthch zueinander gehören, bezogen werden muß; 4. durch einen Hauptgrundsatz, der auf zwei Bibelstellen beruht und gleich 3. auf mehrere ausgedehnt werden muß; 5. durch Allgemeines und Besonderes, d. i. Näherbestimmung des Generellen durch das Besondere; 6. durch Gleichheit mit einer anderen Stelle (Erklärung durch eine ähnhche Stelle) und 7. durch Folgerung aus dem Zusammenhange. Diese Interpretationsregeln wurden dann von den Epigonen, wie R. Nechunja ben Hakana, Nachum aus Gimso, R. EHeser u. a. m., durch Erweiterung ausgestaltet. Im zweiten Jahrhundert n. Chr. hat R. Jischmael die Zahl der gebräuchlichen Interpretationsregeln für die Halakha auf 13, und der spätere R. EHeser ben Jose ha-gehli für die Agada auf 32 bestimmt.

       § 20.   Die Nachfolger Schammajs  und  Hillels.

       Als Nachfolger Hilleis wird dessen Sohn Simon genannt. Er wird in der Mischna nicht erwähnt, und manche

      

       Forscher wollten seine Existenz in Frage stellen. Keinesfalls gehörte er zu den bedeutenden Persönhchkeiten. Um so bedeutender war dessen Sohn Gamaüel L, auch „der Alte” genannt. Er ist in weitesten Kreisen durch seinen Schüler, den Apostel Paulus, bekannt geworden. Von seinem Großvater Hillel hat er die Menschenfreund-Uchkeit und den weiten Bhck geerbt (Ap.-Gesch. 22,3). Wohl wissend, daß einer rehgiösen Bewegung nicht mit Gewaltmaßregeln beizukommen ist. riet er, die Apostel freizulassen (Ap.-Gesch. 5,34-39). Auch in seinen Ein-führimgen, die zum großen Teil zum Schutze der Frau dienen sollten, bekundete er Wohlwollen und Menschen-Hebe. Das stets bei ihm wiederkehrende Motiv ist: ,,wegen Wohlfahrt der Welt”. Wegen seiner Tugenden und seiner Gelehrsamkeit wird er darum von der Tradition mit Recht als einer der größten Lehrer gefeiert. ,,Seit Rabban Gamahel der Alte tot ist, gibt es keine Ehrfurcht vor dem Gesetze (vor dessen Trägern) und mit ihm erstarb Reinheit und Enthaltsamkeit.” (Sota  IX,  15.) Er wurde von dem ganzen jüdischen Volke als Nasi {=  Fürst) anerkannt und seine legislatorischen Beschlüsse, die er als Vorsitzender des Synedrions proklamierte, von den Juden im Auslande ebenso respektiert. Als Vorsitzender des Synedrions hatte er auch die Ordnung des Kalenders und eventuell die Einschaltung eines dreizehnten Monates vorzunehmen und die getroffenen Bestimmungen in drei Sendschreiben mitzuteilen. Eine alte Quelle hat mis noch solche drei Urkunden erhalten, die Rabban Gamaliel, auf dem Tempelberge sitzend, dem Schreiber in die Feder diktierte; sie sind 1. an die Juden Ober- mid Untergahläas, 2. an die jüdischen Bewohner des oberen mid unteren Darom und 3. an die Juden im Auslande gerichtet.   Die letztere, die

      

       eine solche Mitteilung enthält, lautete: „An unsere Brüder in Babylonien und an unsere Brüder in Medien (in Griechenland) und an alle übrigen im Auslande wohnenden Israeliten. Euer Wohl sei groß immerdar! Wir verständigen euch, daß die jungen Tauben zart und die Lämmer klein sind und die Zeit der Ährenreife noch nicht eingetreten ist und ich und meine Kollegen es für gut befunden haben, zu diesem Jahre 30 Tage hinzuzufügen” (Sanhedr. IIb).

       In hohem Ansehen stand auch Simon, der Sohn Gamahels, wenn er auch nicht mehr das Ansehen seines großen Vaters genoß. Die von ihm erhaltenen Sendschreiben (Midrasch ha Gadol zu Deut. 26,13 aus der verlorenen Mekhiltha des Kab. Simon ben Jochai) enthalten alle den Zusatz: ,,Und wir schreiben euch nicht zuerst hierüber, sondern unsere Väter haben schon euren Vätern darüber geschrieben”; ein Passus, der fast wie eine Entschuldigung khngt. Man darf nicht vergessen, daß er zur Zeit des jüdischen Krieges wirkte und in solchen Zeiten nicht nur die pohtischen, sondern auch die reU-giösen Bande gelockert sind. Als Gelehrter spielt er keine besondere Rolle; unter dem häufig in der Mischna erwähnten Eabban Simon ben Gamaliel ist in der Regel der gleichnamige Sohn Gamahels IL gemeint.

       § 21.   Die Schulen Schammajs und Hillels.

       Die großen, schöpferisch ^virkenden Lehrer jener Epoche waren in erster Reihe nicht die Fürsten, die Vorsteher der Hochschulen, sondern die anonymen Lehrer, die zu den Schulen Schammajs und Hillels gehörten. Obgleich sie nicht durch prinzipielle Differenzen voneinander geschieden waren, gingen doch ihre Ansichten in vielen wichtigen Einzelfragen auseinander, wobei die

      

       Schule Hillels, der Richtung ihres Lehrers entsprechend, zumeist im erleichternden Sinne entschied, während die des Schammaj der strengen Richtung ihres Lehrers huldigte. Mehr als 300 Differenzen entstanden zwischen beiden Schulen, die mitunter zu recht wilden Kämpfen geführt haben. Besonders scharf gerieten sie aneinander bei der Einführung von 18 Bestimmungen, die den Zweck hatten, die Annäherung zwischen Juden und Heiden zu verhindern. Die meisten dieser Bestimmungen bezogen sich auf das Verbot, Lebensmittel von Heiden zu kaufen. Es soll bei der Einführung derselben im Hause des Chananja ben Chiskija ben Garon zu erbitterten, blutigen Kämpfen zwischen den Anhängern der zwei Schulen gekommen sein. Dieser Tag wurde von der Nachwelt als Unglückstag bezeichnet, wie der Tag an dem man das goldene Kalb gegossen hatte.

       Zur Charakteristik des Geistes, der die Lehrer dieser zwei miteinander streitenden Schulen beseelte, sei auf die Kontroverse über Wahrheit und Aufrichtigkeit bei den Lobliedern auf die Braut hingewiesen, die man, der damahgen Sitte entsprechend, bei Hochzeiten anzustimmen pflegte. Die Schule Schammajs wollte, daß man auch bei diesen nur die absolute Wahrheit zum Ausdrucke bringe: ,,Man schildere die Braut, wie sie ist und nicht anders.” Die Hillehten dagegen meinten, man müsse es in solchen Fällen nicht so genau mit der Wahrheit nehmen und sage: ,,sie sei schön und Heblich.” Wenn aber die Braut — wendeten die Jünger Schammajs ein — häßlich, lahm und blind ist, wollt ihr sie auch als ,,schön und liebhch” preisen? Wäre das nicht eine Lüge, die doch strengstens verboten ist? Wohl — ermderten die Hillehten — muß uns die Wahrheit über alles gehen. Wenn  aber   ein  Freund   einen   schlechten   Gegenstand

      

       für teures Geld er\4ibt und sich damit freut und glücklich fühlt — sollen \^är ihn aus seinem Wahn wecken und ihn über die Wertlosigkeit des gekauften Gegenstandes aufklären? Ganz so verhält es sich hier: der Hebeblinde Bräutigam ist mit seiner Braut glückhch und zufrieden, wozu ihn durch die Wahrheit betrüben und kränken? (Kethub. 17a).

       § 22.   Die Schulen in Palästina.

       A. Bibelschule.

       Zu den größten Schöpfungen der letzten Jahre vor der Zerstörung des Tempels muß die Gründung von Volksschulen durch den Hohenpriester Josua ben Ga-mala (60 n. Chr.) gerechnet werden. Wohl hatte schon Simon ben Schetach eine solche ins Leben gerufen, aber nur für Jerusalem. Auch hatte er nicht das Alter für die Schulpfhcht festgesetzt, und die Schüler kamen mitunter erst im 16. Lebensjahre in die Schule. Josua ben Gamala hat in allen Städten Schulen gründen lassen und angeordnet, daß die Kinder diese vom 6. eventuell 7. Jahre besuchen sollen. Wie schnell diese segensreiche Einführung Wurzel faßte, geht aus einer Überheferung hervor, welche berichtet, daß in Jerusalem bald darauf 480 Sjmagogen mit sich daranschheßenden Volks- und Talmudschulen bestanden haben. Mag auch die Zahl als eine runde angenommen werden, jedenfalls läßt der Bericht auf das schnelle Aufblühen des Schulwesens in jener Zeit schheßen.

       Einen großen Anteil an dem Erfolg dieser segensreichen Einführung hatte das Haus Hillels. — Die Patriarchen, die demselben entstammten, unterhielten eigene Schulen. Im Hause GamaUels IL, des ersten Patriarchen,   der  nach  der  Zerstörung  Jerusalems  die

      

       Geschicke seines Volkes leitete, erhielten 1000 Schüler ihre Ausbildung. 500 in der Tora und 500 in der griechischen Wissenschaft. In den Volks- oder Bibelschulen (= Beth Sefer) wurde die Jugend für die höheren Talmudschulen vorbereitet. In diesen wurde die Heihge Schrift mit den halakhischen und haggadischen Kommentaren vorgetragen, in den Talmudschulen, welche für die höhere Stufe bestimmt waren, die feststehenden Halakhoth. die für das Leben als Richtschnur dienen sollten.

       B. Die höheren Schulen  /Beth  hamidrasch).

       Höhere Talmudschulen entstanden überall, wo sicL angesehene Schrift gelehrte niederließen. Xicht nur in Palästina, sondern auch, im Auslande, ^vie z. B. in Xisibis (Mesopotamien), wo R. Juda ben Bethera ein Lehrhaus hatte. Die älteste Quelle, die das Beth hamidrasch erwähnt, ist das Sirachbuch. Die Einrichtung dieser Schulen war im großen und ganzen dieselbe wie in der späteren Epoche. Den Mangel eines Buches, das bei dem Vortrage als Leitfaden hätte dienen können, ersetzte eine eigene Art von Vortragsmeistern, die der Talmud lebende Verhandlungsprotokolle oder lebende Bücherschränke nennt. Es waren die ,,Zisternen, die keinen Tropfen verlieren”. Schon R. Josua, der als junger Levite im Tempel gewirkt, spricht von diesen Tannaim und bezeichnet sie als Weltverderber, da sie ohne tieferes Verständnis der iVlischna rituelle Fragen entscheiden. Sie trugen die Tradition vor. Die vorgetragenen Über-Heferungen wurden vom Schulhaupte logisch begründet, womögHch durch eine Interpretationsregel von einem Verse der Heiligen Schrift abgeleitet, allfällige Einwände ^vurden behoben, Widersprüche ausgeglichen, das Für und Wider beleuchtet; eventuell auch religiöse Fragen,

      

       die an die Schule von Gemeinden gestellt wurden, entweder gelöst oder offen gelassen. Und all diese Lehren und Unterredungen -wurden einstudiert, im Gedächtnisse aufbewahrt, um sie möglichst wortgetreu der Nachwelt zu überliefern.

       Jeder ordinierte Lehrer war berechtigt, seine Schüler zu ordinieren. Dies bestand in der Zeremonie des Handauflegens und berechtigte den Ordinierten, den Rabbititel zu führen und das Eichteramt auszuüben. Als äußeres Zeichen galt der Gelehrtenmantel (Gultha = ein eigenartiger Betmantel). Die Ordination war an das heilige Land geknüpft, in Babylonien durfte sie nicht vollzogen werden.

       § 23.   Die Methibhta, das oberste religionsgesetzliche Forum.

       Wurden auch die geistigen Arbeitsstätten von bedeutenden Lehrern geleitet, so galten die Lehrsätze, die diese erließen, doch nur als Lehrmeinung der betreffenden Schule und konnten von jedem anderen oder auch von einzelnen Gelehrten widerlegt und verworfen werden. Maßgebend für das gesamte Judentum waren nur die Entscheidungen der Methibhta, die stets mit dem Sitze des Patriarchen verbunden war. Es war das keine Schule im landläufigen Sinne, denn zu diesen Gelehrtenversammlungen strömten die hervorragendsten Gelehrten herbei, die ,,gepanzerten Männer”, die zum Patriarchen in keinem Schülerverhältnisse standen, ja ihm oft an Wissen überlegen waren. Die Methibhta hatte die Autorität einer gesetzgebenden Körperschaft. Vor ihrem Votum mußten sich auch die größten Gelehrten beugen. Zuwiderhandelnde wurden mit dem schwersten   Banne   belegt.    Bei  ihren   Entscheidungen

      

       hatten nur die durch die Zeremonie des Handauflegens autorisierten Lehrer Stimmrecht. Über die Zahl der bei den Sitzungen anwesenden Lehrer wird nicht berichtet; sie wird nicht immer gleich gewesen sein. Die Mindestzahl war jedoch 70 außer dem Vorsitzenden, da sie sich die Eechte eines Spiedrions beilegten. Siej saßen in einem Halbkreise vor dem Vorsitzenden, je zehn in einer Bank. Bei wichtigen Entscheidungen oder neuen Einführungen wurde die Zahl auf 85 erhöht.

       Wie in späterer Zeit nahmen wohl auch schon dazumal die zehn Gelehrten, die in der ersten Bank saßen, eine besonders geachtete Stellung ein. Nach einer späteren Quelle waren sieben davon Vorsteher der Gelehrtenversammlung (Resche Kalla) und die anderen drei wurden als ,,Genossen” bezeichnet, vermuthch, weil sie als Ersatzmänner zu gewissen Funktionen, die nur in einer Versammlung von zehn Gesetzeskundigen vollzogen werden durften, zugezogen wurden. Diese ,,zehn Ersten”  (.tocoto/  dexa)  werden es wohl auch gewesen sein, die von den Juden mit dem Hohenpriester und dem Schatzmeister als Gesandte an Nero geschickt ^vurden, um einen Streit beizulegen, der wegen einer Bauveränderung im Tempel zwischen den jüdischen Behörden und dem Prokurator Festus entstanden war (Joseph. Antt. XX,  8,11).

       Diese Versammlungen tagten, wenn sie nicht vom Patriarchen zu einem besonderen Zwecke einberufen wurden, in der Regel um die Festtage, in späterer Zeit vier Wochen vor dem Passah- und Neujahrsfeste. Diese Versammlungen wurden Kallah, die den Festen vorangehenden Monate, Adar und Elul, Kallahmonate genannt. In den ersten fünf Monaten des Semesters hatten die Lehrer Zeit den Lehrstoff durchzunehmen und sich für

      

       die Vorträge vorzubereiten,, da der Lehrstoff oder der Traktat am Beginne des Semesters bezeichnet und den Gelehrten mitgeteilt wurde.

       Die Sitzungen der Methibhta waren öffentlich. Hinter den 70 Mitgliedern des Synedrions saßen in mehreren Reihen die Ordinierten, die nicht zum Syn-edrion gehörten, hinter diesen meder standen die Schüler und ganz zuletzt lagerte das Volk, als Zuhörer, auf der Erde. Der Patriarch pflegte die Sitzung zu eröffnen, indem er dem Sprecher (Meturgeman) einzelne Sätze leise mitteilte, die dieser für das Volk ins Aramäische zu übertragen und zu erklären hatte. Oft bildeten Fragen, die von irgend einer Seite gestellt wiu-den, den Gegenstand der Verhandlung. Bei Abstimmungen über sämtliche Fragen hatten alle Ordinierten Stimmrecht und wurde stets darauf geachtet, daß, wie sonst nur bei wichtigen Kriminalprozessen, die jüngeren Mitglieder nicht durch das abgegebene Votum der angesehenen Autoritäten beeinflußt würden. Jene mußten daher ihre Stimme zuerst abgeben.

       § 24.   Der Lehrstoff.

       Die Halakha.

       Wie bereits erwähnt wurde, erstreckte sich die theoretische Arbeit der Soferim und ihrer Nachfolger, der Tannaim, sowohl auf die gesetzhchen wie auf die ge-schichthchen und religiös belehrenden Teile der Bibel. Durch die Erläuterungen und Erklärungen (hebr. Mi-drasch von darasch = erklären) entstand ein großer Teil der Rechts- und Religionsgesetze, die man im rabbi-nischen Sprachgebrauche Halakha (der durch das Gesetz normierte Wandel von halakh = gehen) genannt hat. Durch die  Erklärung der geschichthchen und rehgiös-

      

       ethischen Teile entstand die Haggada (eigentlich Lehre von higgid, welches ursprünglich ..lehren” und später „erzählen” bedeutete), womit man eine Fülle von geschichtlichen und rehgiös-ethischen Vorstellungen bezeichnete.

       Der halakhische Midrasch hatte zunächst die Anwendung des geschriebenen Gesetzes auf die verschiedenen Fälle des praktischen Lebens zur Aufgabe, in zweiter Linie das Gesetz zu entwickeln und auszubauen. Es geschah dies entweder durch Analyse des bibhschen Textes, indem die Gebote in das feinste kasuistische Detail zerlegt wurden, oder durch Anwendung eines münd-Hch überheferten Gesetzes, welches zu konstatieren nur anerkannte Gesetzeslehrer befugt waren. Denn es mußte bei jeder Überheferung festgestellt werden, ob sie von den alten Tradenten auf Moses, auf die Soferim, oder auf die Tannaim zurückgeführt wurde. Diese Feststellung war für die Praxis mitunter von der größten Bedeutung. Das fortschreitende Leben warf aber immer wieder neue Fragen auf; Fragen, auf welche weder die schriftUche noch die mündhche Überheferung eine Antwort enthielt, und die doch beantwortet werden mußten. Es mußten darum durch Deduzierung aus Schriftversen mittels der anerkannten halakhischen Deutungsregeln immer neue Gesetze geschaffen werden.

       Abgesehen von diesen Fragen, die das Leben gestellt, waren es im wesentlichen die Stoffgebiete der Bibel, die auch die Lehrer der Halakha beschäftigten. Den größten Kaum nahm das Religionsgesetz ein. Zu diesem gehörten: L Die Vorschriften über die Abgaben an deji Tempel und die Priesterschaft (L Ordnung Seraim), zu welchen im weiteren Sinne auch die Segenssprüche gerechnet wurden. Wie die Abgaben, so haben auch die Segenssprüche nach

      

       Ansicht der Rabbinen den Erdensöhnen ein Eigentumsund Anrecht an die Genußmittel, die dem Welteuschöpfer gehören, verliehen. 2. Die Bestimmungen über die Fest-und Ruhetage (IL Ordnung Moed). 3. Die Vorschriften über die Opfer, zu welchen auch die Speisegesetze gezählt wurden; der Familientisch sollte an Stelle des Altares treten (Kodaschim). Zu diesem gehören im weiteren Sinne auch 4. die Vorschriften über ,,rein und unrein” (Toharoth), weil ein großer Teil des Reinheitsgesetzes nur für Priester und Leviten bestimmt war.

       Wie das Rechtsgesetz einen beträchtlichen Teil der Bibel für sich in Anspruch nimmt, so bildet« in den Tannaimschulen vornehmHch das Kriminal- und Zi'il-recht den Gegenstand eingehender Studien (Nesikin). Im Anschlüsse an das strenge Recht wurde auch die Morallehre gelehrt (Sprüche der Väter).

       Als besonderer Zweig des Familienrechtes wurde das Eherecht ausgebildet und ent\dckelt (Naschim).

       § 25.   Die Lehrmethode der Tannaim und die ersten Anfänge der 3Iisehnaordnung.

       Mit dem Wechsel der Lehrmethode zur Zeit der ersten Tannaim mußte an Stelle der HeiHgen Schrift, welche in der Epoche der Soferim den Leitfaden bei den Vorträgen der mündlichen Lehre gebildet hatte, ein neuer treten. Die abstrakten, vom Schriftworte ganz abgelösten ÜberHeferungen mußten nach irgendeinem Prinzipe zusammengestellt und geordnet werden. Ein großer Teil der Kontroversen zwischen den Schulen Schammajs und Hillels stellt sich schon als Erklärungen und Ergänzungen älterer Lehrsätze dar. Der Grundstock der Mischna muß schon in den vorangegangenen Jahrhunderten eine große Menge Überlieferungen enthalten

      

       haben, welche nur nach irgendeinem System tradiert werden konnten. Ohne ein solches wäre es einerseits dem Schulhaupte kaum möglich gewesen., den gesamten Lehrstoff vorzutragen und andererseits den Jüngern sich denselben ins Gredächtnis eüizuprägen.

       Ob die Lehrsätze in der Form unserer ^lischna oder nach anderen Prinzipien geordnet waren, läßt sich, nicht mehr mit Bestimmtheit angeben. Uralt ist wohl die Zusammenfassung von mehreren Halakhoth, die sich auf ein gleiches Ge- oder Verbot beziehen, durch Zahlangaben, wie  z.B.  36 Verbrechen werden in der Schrift mit der Strafe der Ausrottung bedroht; 15 Frauen befreien wegen Verwandtschaftsverhältnisse von der Schwagerehe; 5 dürfen nicht die Priesterhebe absondern u. a. m. Es ist das die primitivste Art der Gruppierung, und sie wird von einem, im vierten nachchristhchen Jahrhundert lebenden Gesetzeslehrer Rabbi Abahu (jer. Schekahm  V)  auf die Zeit der Soferim zurückgeführt. Zur Zeit BQllels war jedenfalls der gesamte Lehrstoff in Ordnimgen nach der Art unserer ^lischna eingeteilt. In den Responsen der nachtalmudischen Schriftgelehrten findet sich wiederholt die Erwähnimg von den sechs Ordnungen der Mischna aus der Zeit Schammajs und Hillels. Allmähhch vollzog sich auch die Ghederung der einzelnen Ordnungen in Traktate (Massekheth eigent-Hch Gewebe, vgl. lat. textus). Zu den ältesten Traktaten gehören jene, die die Einrichtungen des Tempels und Vorschriften über Opfer enthalten. So wurden die Traktate Joma (Versöhnungstag) von Simon aus Älizpa, einem Zeitgenossen R. Gamahels redigiert (Joma 14b). Xoch älter sind die Traktate Tamid — dieser lag schon dem erwähnten Simon aus Mizpa fertig vor — und Middoth (Maßverhältnisse des Tempels). Die ältere Form des letzt-
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       erwähnten Traktates wird in der Zeit Hillels entstanden und durch den Tempelbau zur Zeit des Herodes veranlaßt worden sein^). Die Schüler Schammajs und Hilleis erklärten und erörterten schon die überlieferten Traktate und Rabbi Jochanan ben Sakkaj, dem jüngsten derselben, wird nachgerühmt, daß er auch den Talmud — die Erklärungen zur ]\Iischna — gleich der HeiHgen Schrift und der Mischna studiert habe.

       § 26.   Die Hagffada.

       A. Die  geschichtliche  Haggada.

       Anders geartet als die halakhische Exegese war die liaggadische Auslegung der geschichthchen und reUgiös-■ethischen Teile der Heiligen Schrift. Wie schon die Bezeichnung Haggada (ursprünghch Belehrung) erkennen läßt, hat sie ihren Ursprung dem Bedürfnisse nach religiöser Belehrung zu verdanken. Der Redner nahm zwar in der Regel von der Schrift seinen Ausgangspunkt, d. h. von jenem Kapitel, welches am betreffenden Sabbath oder Festtage verlesen wurde, aber er wollte auch die aktuellen Fragen behandeln, wollte seine Zuhörer erschüttern und zur Buße bewegen oder trösten und er-

       1) Wenn die Kedaktion des Traktates (über die Maß Verhältnisse des Tempels) ..Middoth” Rabbi Elieser ben Jakob zugeschrieben wird (Joma 16a), der übrigens auch schon zur Zeit der Zerstörung des Tempels wirkte, so ist damit nur gesagt, daß die uns vorliegende Mischna dieser Traktate von genanntem Oelehrten herrülirt. Daß speziell R. Eheser ben Jakob in der Beschreibung des Tempels und seiner ..Maßverhältnisse” schon Vorgänger gehabt hat. geht aus Middoth  II.  6 mit Bestimmtheit hervor. Man vergleiche auch die Form der ersten Mischna dieses Traktates: ..An drei Stellen halten die Priester Wache” (Präsens) mit der der anderen, in welcher der Redaktor den bereits zerstörten Tempel nach dem fiedächtnis schildert; die erste wurde aus der Vorlage unverändert übernommen. Für das hohe Alter dieses Traktates spricht auch die von den neueren Forschern festgestellte Tatsache (vgl.  Kittel.  Stud. z. hebr. Archäol.. Leipzig 1908, S. 80), daß die Angaben desselben über den Altar auch durch innere Kriterien bestätigt werden — im Gegensatz zu den von der ]Mischna abweichenden Angaben des Josephus, welche den Dimensionen und den Verhältnissen <les Tempels nicht entsprechen.

      

       lieben. Der biblische Text diente ihm daher nicht als wirkhche Grundlage, wie dem Lehrer der Halakha, sondern zum Ausgangspunkte für seine Belehrung, für seine Gleichnisse, für die Sagen und Legenden, mit welchen er sein Ziel zu erreichen hoffte. Dies gilt insbesondere für das reiche Gebiet der Sagen und Erzählungen, ein Durcheinander von Dichtung und Wahrheit, welches man als „geschichtHche Haggada” zu bezeichnen pflegt. Manchen Erzählungen Hegt wohl ein historischer Kern zugrunde. Um diesen herauszuschälen, muß man jedoch die ältesten Schichten der Überheferungen von den späteren Zusätzen und Erweiterungen sondern und die Entstehungszeit der ersteren festzustellen suchen. Jene werden mitunter der biblischen Zeitepoche nicht allzu fern stehen und gute geschichtUche Traditionen enthalten. So stimmen — um ein Beispiel anzuführen — manche haggadische Bemerkungen zum Buche Ester mit den Ergebnissen der wissenschaftHchen Forschungen überein. Manche dieser alten Überlieferungen werden mit den Worten eingeleitet: ,,Wir haben in unseren Händen eine Überlieferung von unseren Vätern” oder ,,Es ist eine ÜberHeferung von unseren Vätern”.

       Ein großer Teil der geschichthchen Haggada verfolgt den Zweck, in den Wendungen der menschlichen Schicksale die genaue Erfüllung götthcher Wahrsprüche nachzuweisen. Man hatte in diesen Kreisen lücht das Bedürfnis, das Echte vom Unechten mit kritischer Kälte zu scheiden. Die innere Wahrheit genügte den Hagga-disten, die historische AYahrheit war ihnen gleichgültig. Es fehlt darum nicht an Übertreibungen. Auch bei der Verteilung von Licht und Schatten war oft der ethische Zweck, den man bei der Erzählung vor Augen hatte, maßgebend. Man Hebte es näniHch, in einzelnen PerFunk,  Die Entstehung des Talmuds.   5
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       sonen der Bibel wie in Kain und Abel, Abraham und Nimrod, Jakob und Esau, Moses und Bileam, Mordekhai und Haman, die verschiedenen Kulturen der vergangenen Zeiten einander gegenüberzustellen, wobei man alles Gute der Zeit den lichtvollen Gestalten der Propheten und Patriarchen und alles Böse ihren Gegnern zuschrieb. Die haggadischen Figuren sind Gestalten im Morgendufte der Sage vergrößert und verkleinert, aber darum nocli keine Phantasiegebilde. Manchmal wurden nur die Namen der handelnden Personen verwechselt. Es kam auch vor, daß man unter den Gestalten der Vorzeit auf die Machthaber ihrer Zeit anspielte. Man sprach von Achas, dem bösen Könige, von Jehojakim, von Acha-schiwerosch und von Chiram, meinte einen Antiochus, einen Cahgula, einen Peroz. Es waren die sogenannten poUtischen Haggadoth, die geistreichen Leitartikel der damahgen Zeit, deren tieferen Sinn die Zeitgenossen sofort erfaßten.

       Die geschichtliche Haggada beginnt mit dem ersten Menschenpaare. Der Sagenkreis, mit dem sie Adam und Eva umwob, hat nicht nur die christHche und spät-jüdische Literatur, sondern auch die unsterbHchen Werke der späteren Dichter, wie z. B. Äliltons verlorenes Paradies, beeinflußt. Gleich Adam wurden die Patriarchen, die Propheten und Könige, große Gesetzeslehrer und die heiligen Männer der späteren Zeit behandelt. Einen besonders weiten Raum in dieser Geschichte nehmen naturgemäß Abraham als der erste Patriarch und Moses als der erste Prophet ein. Unter den Königen ist es David, dessen Leben und Wirken die Haggada mit Vorhebe behandelt. Und nicht nur die jüdischen, sondern auch die heidnischen Könige, die assyrischen und babylonischen, in späterer Zeit Alexander der Makedonier und die rö-

      

       Die g-eschichtliche Haggada.   ß  (

       mischen Machthaber waren Gegenstand haggadischer Behandlung. Die Sagen, die sie um diese gewoben, enthalten manchen uralten Sagenstoff, der noch zu wenig erforscht und untersucht worden ist, als daß ein endgültiges Urteil über sie gefällt werden könnte. In nachchristlicher Zeit waren es die berühmten Patriarchen und Schulhäupter, “Wundermänner, die sich durch ihre asketische und heilige Lebensweise ausgezeichnet hatten, welche die Phantasie des Volkes beschäftigten und zu Legendenbildungen Anlaß gaben.

       Diesem Zweige der Haggada scheinen sich auch^die Juden im Exile mit besonderem Eifer gcAvidmet zu haben. Die Haggada spielt in den Werken der hellenischen Juden eine große Rolle. Man findet sie in den Werken der Hellenisten Demetrius, Eupolemus, Axtapanus, bei Philo, in den Apokalypsen und in der pseudoepigraphischen Literatur. Die babylonischen Juden haben sich die haggadische Auslegimg der Bücher der Chronik besonders angelegen sein lassen. Man sagte in Palästina: ,,Wenn sich alle Lehrer Palästinas zusammentäten, um die Chronik (mit den Auslegungen) aus Babylonien nach Palästina zu bringen, sie yermöchten es nicht.” Von diesem Buche hieß es — im Gegensatz zu den anderen Büchern der Heiligen Schrift, bei welchen sehr wohl zwischen freier haggadischer Auslegung und einfachem Wortsinne der Schrift imterschieden wurde —, daß es nur als Grundlage für die freie Auslegung zu dienen habe, was wohl auf die Schriftyerse der Chronik (IL Chr. 13,22; 24,27) und auf die Eigenart dieser Bücher zurückzuführen ist. Selbst die Namen der Personen, die in diesen Büchern yerzeichnet sind, waren Gegenstand der Auslegung und Erklärung. Sie wurden von den Handlungen oder yon wichtigen Ereignissen, deren Älittelpunkt sie

      

       waren, abgeleitet. Diese Art von Haggada war wohl schon frühzeitig schriftHch fixiert und scheint in den im Talmud erwähnten „Rollen der Genealogie” einen breiten Raum eingenommen zu haben.

       B. Die  religiös-ethische  Haggada.

       Die religiös-ethische Haggada schmiegt sich naturgemäß weit enger an das Schriftwort an als die ge-schichthche. Sie ist zum großen Teile dadurch entstanden, daß man das Schriftwort auslegte, die in der Bibel gegebenen Lehren und Gedanken entwickelte. Nur das Beiwerk, die Ausschmückung, wie z. B. die Erzählungen, die Gleichnisse, die Tier- und besonders die beUebten Fuchsfabeln sind dem Quell der freischaltenden Phantasie entnommen. Richtung und Tendenz sind von der Bibel gegeben, und die Auslegung erfolgte nach gewissen hermeneutischen Grundsätzen, den 32 Regeln, deren Zusammenstellung dem R. EHeser, dem Sohne des R. Jose ha-gehh, zugeschrieben wird. In späterer Zeit wurde der vierfache Schriftsinn der Bibel mit dem Worte PRDS (Paradies) angedeutet. 1. P — eschat, der einfache Wortsinn, 2. R — emes, Andeutung durch überflüssige Buchstaben, 3. D — erusch, Interpretation und 4. S — od, geheimer Sinn.

       Eine Ausnahme hiervon machen die theosophischen und kosmologischen Spekulationen, die die Schöpfungsgeschichte im ersten Kapitel (Maaseh Bereschith) und die Vision Ezechiels vom Wagen Gottes im ersten Kapitel Ezechiels nur zum Ausgangspunkte genommen haben. Diese wurden von den Gelehrten als götthche Geheimnisse behandelt und nur besonders würdigen Gelehrten mitgeteilt. Sie bilden die Grundlage jener weitverzweigten Literatur des Mittelalters über Kosmologie und Welt-

      

       bild, welche unter dem Namen Kabbala bekannt ist. Mit der geschichtlichen und rehgiös-ethischen Haggada haben wir nur jene zwei Hauptströmungen dieser Disci-phn bezeichnet, die mit der Bibel in einem engeren oder loseren Zusammenhange stehen. Die Haggada umfaßt aber das ganze Leben. Voll Anerkennung für alles Große und Gute in der Geschichte hat sie alles, was menschHch ist, in ihr Gebiet hereingezogen, nichts ist ihr fern, nichts zu fremd gewesen; sie breitet sich aus über alles und jedes, sie erspäht die Sitten der Völker, verfolgt die großen Weltereignisse mit denkendem Sinn und zieht alle Zweige der Wissenschaft in ihren Wissenskreis. Die verschiedensten Farben stehen ihr zur Verfügimg, wenn sie Zeiten und Generationen schildert, andere für die Gegenwart und andere für die Vergangenheit und Zukunft. Sie war jung mit den nomadisierenden Patriarchen, sie folgte dem Volke schattenhaft auf den sagenumwobenen Höhen Judäas, begleitete es als klagende Muse in den Niederungen Babyloniens und mündete in die Hymnen und Festgebete der Poetanim, in welchen die Sänger die Gefühle der Freude und der Trauer zum Ausdrucke brachten, die die historischen Tage in ihren Herzen geweckt haben.

       Die Haggada wurde in den Schulen gleich der Halakha von Vortragsmeistern (Mesadder Agadta) vorgetragen. Sie stand aber nicht wde die Halakha unter Kontrolle der Schulhäupter und der gelehrten Versammlungen. Sie war daher auch fremden Einflüssen zugänglich. Solche machten sich besonders bei kosmologischen, metaphysischen Spekulationen geltend. Als Geheimlehre, bloß von einigen Lehrern gepflegt, konnten diese Stoffgebiete nie den Gegenstand der Verhandlungen einer autoritativen Körperschaft bilden.  Es bheb darum
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       jedem einzelnen überlassen, seine Anschauungen über Himmel und Erde dem Ideenschatze der alten Völker zu entlehnen, vorausgesetzt, daß sie nicht den Grundlehren des Monotheismus widersprachen. Man konnte z.B. gleich den Babyloniern das Weltall in Wasser, Erde und Lufthimmel teilen, nur mußte an Stelle der mythologischen Gestalten (Anu, Bei, Ea) die Umdeutung derselben in Elemente treten. Ebenso konnte man an sieben Himmel, sieben Höllen und an sieben Erden glauben. Auch manche Engelsagen und Erzählungen aus dem babylonischen Ideenkreise haben Eingang in die Haggada gefunden. Zuweilen wird die fremde Herkunft derselben durch ein nebensächUches Beiwerk verraten. Wenn z. B. die Engel im Himmel für begangene Sünden zu 60 Feuerhieben, nicht zu 40 wie die Bibel und nicht zu 39 wie die Überheferung lehrt, verurteilt werden, so ist das auf die Entstehung der betreffenden Sagen in der grauen Urzeit zurückzuführen, in welcher die Geißelstrafe aus 60 Hieben bestand (vgl. Kodex Hammurabi § 202). ]\Iit dem Namen der Engel sind eben auch manche Züge, vielleicht auch Legenden dem babylonischen Sagenstoffe entnommen worden.

       Die eigenthche Pflegestätte der haggadischen Exegese war das Gotteshaus, das Beth-ha-kneseth (eigentlich Versammlungshaus). Dort wurde sie im Anschlüsse an die Vorlesung aus der Bibel oder in zusammenhängenden Vorträgen den weitesten Schichten des Volkes übermittelt. Durch die erste Form entstanden im Laufe der Zeit die Targume (aramäische Bibelübersetzungen), die in der älteren Version weit mehr von haggadischen Bestandteilen durchsetzt waren als in jener, in welcher sie auf uns gekommen sind. Die Targume wurden auch frühzeitig niedergeschrieben.   Geschriebene Targume zu ein-

      

       zelnen Bücliern der Sclirift werden schon vor der Zerstörung des Tempels erwähnt. Zur Zeit, als man die Mischna redigierte, gegen Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, waren sie in den Händen der Gelehrten schon nicht selten.

       Die jMischna selbst hat nur einen sehr mäßigen Teil der älteren Haggada aufgenommen. Ein um so größerer Teil derselben wurde den Talmuden einverleibt. Der weitaus größte Teil ist in besonderen Midraschwerken gesammelt worden. Diese bildeten in den ersten nach-christHchen Jahrhunderten das geistige Brot des Volkes. Es waren Volksbücher, die von Hand zu Hand gingen, von reichen Leuten gekauft und im Volke verbreitet wurden. In neuerer Zeit haben sie zwei hervorragende Gelehrte weiteren Kreisen zugänglich gemacht: August “Wünsche durch seine Übersetzung der haggadischen Teile beider Talmude und der ]Midraschim und Wilhelm Bacher durch seine großangelegten Werke, in welchen er die Haggada der Tannaim und der Amoraim systematisch auf wissenschaftlicher Basis darstellte.

       §  27.   Babbi Jochanan ben Sakkaj  und die Methibhta in Jamnia.

       Die Zerstörung Jerusalems war für die weitere Entwicklung der Traditionswissen Schaft von großer Bedeutung. Der Tempel lag in Asche. Die Lehre war nunmehr das einzige Band, welches die zersprengten und zerstreuten Söhne des jüdischen Volkes vereinte; und die Gesetzeslehrer, die schon im letzten Jahrhundert vor der Zerstörung des Tempels auf das Volk mid dessen Leitung den größten Einfluß ausgeübt hatten, waren nunmehr die alleinigen Führer des Volkes.

       An der Spitze der Methibhta stand nach dem Tode

      

       Eabban Simon ben Gamaliels der schon bejahrte Gelehrte Rabbi Jochanan ben Sakkaj. Der Sohn des Patriarchen, Gamaliel IL, war noch ohne Zweifel unmündig und Rabbi Jochanan ben Sakkaj war durch sein Alter, durch seine Gelehrsamkeit und wohl auch durch die Gunst, in welcher er bei den römischen Macht-habern stand, die bestgeeignete Persönhchkeit, die Geschicke seines Volkes an einen bedeutsamen Wendepunkt ihres nationalen Seins zu lenken. Als Schüler des sanften und friedhebenden Hillel hatte er es in der stürmischen Zeit mit den Männern des Friedens gehalten und das Volk zur Nachgiebigkeit gegen die Römer ermahnt. Sind auch diese seine Ermahnungen fruchtlos geblieben, so hatten sie doch den Erfolg, daß er bei den Römern, denen sein Verhalten durch Spione gemeldet worden war, als Römerfreund galt. Und als er mit Mühe und Not zu Vespasian gelangte — er mußte sich als Leiche in einem Sarge aus der streng bewachten Stadt tragen lassen — nahm ihn dieser freundlich auf und stellte ihm eine Bitte frei. R. Jochanan bat um die Erlaubnis, in Jamnia ein Lehrhaus zu eröffnen, was ihm der römische Machthaber um so eher gestatten konnte, als Jamnia mit den wertvollen Palmenpflanzungen schon von Sa-lome der römischen Kaiserin Julia geschenkt (Jos. Anti-quit.  XVIII,  2,2) und ohne Zweifel von einer stärkeren römischen Kolonie bewohnt war. Jamnia war schon eine Gelehrtenstadt: wahrscheinhch von der pharisäer-freundhchen Königin zu einer solchen erhoben. Er ließ nun in Jamnia ein Spihedrion zusammentreten, und diese unbedeutende Stadt zwischen der Hafenstadt Joppe und der ehemahgen PhiHsterstadt Asdod, wurde der religiöse und nationale Mittelpunkt für die zerstreuten Gemeinden.    Dreimal  im  Jahre,   zu  den  drei  Festen,

      

       kamen daselbst die Gelehrten zusammen, wo sie über Fragen, die man an die Methibhta ricbtete, durch Majoritätsbeschlüsse entschieden. Alle rehgiösen Vorrechte, die die heihge Stadt genossen hat, wurden auf Jamnia übertragen. In Jamnia wurden auch die Xeu-monde und die Festzeiten geregelt und all die Änderungen und wichtigen Bestimmungen getroffen, die durch den Untergang des jüdischen Staates und durch die Zerstörung des Tempels notwendig geworden waren. Er Heß aber andererseits manche rehgiöse Sitte so bestehen, wie sie zur Zeit des Tempels bestand, da man im stillen die heihge Hoffnung hegte, daß der Tempel bald wieder erbaut werden würde. Dieser tiefwurzelnden Hoffnung haben wir die Redaktion einiger Traktate zu verdanken, die sich auf den Tempel mid auf seinen Kultus beziehen. Wie nach der Zerstörung des ersten Tempels der Prophet Ezechiel seine Tempelordnung verfaßte, so sammelten nach der Zerstörung des zweiten Tempels bedeutende Zeitgenossen die Gesetze über den Tempel und über den Kultus. Zu dem von E. Eheser ben Jakob überarbeiteten und neu redigierten Traktate ..Middoth” kamen die Vorschriften über das Taubenopfer im Traktate „Kinnim” von R. Josua ben Chananja hinzu. Auch die Traktate ,,Kehm” und ,,Ukzin” scheinen in dieser Zeit entstanden zu sein, da sie dem R. Jose und R. Meir bereits als redigierte Mischnatraktate vorlagen.

       § 28.   Rabban Gamaliel  II.

       Rabbi Jochanan ben Sakkaj scheint nur kurze Zeit — ungefähr ein Jahrzehnt — in Jamnia gewirkt zu haben. Nach seinem Tode übernahm Rabban Gamahel IL, Sohn Simons und Enkel Rabban Gamaliels  I.  das Patriarchat. Er wollte das von seinem großen Vorgänger begonnene
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       Werk, das Synedrion von Jamnia zum ^littelpunkte des jüdischen Gemeinwesens zu erheben, fortsetzen und womöglich ausbauen und erweitern. Ein solcher Mittelpunkt war um so notwendiger geworden, als durch den immer schroffer werdenden Streit zwischen den Jüngern der schammaitischen und der hillehschen Schule die Einheit der Lehre ernstlich bedroht war. Für die Praxis hatte sich der Grundsatz eingebürgert: „Wer da will, richte sich nach der Schule Schammajs, und wer die Lehren Hillels befolgen will, richte sich nach diesen.” Der hervorragendste Vertreter der Schule Schammajs war R. Eheser ben Hyxkanos, der der Schule HiUels R. Josua ben Chananja. Da zu befürchten war, daß die Lehre zu „zwei Lehren werde”, beschloß Rabban Ga-maliel dem Streite ein Ende zu machen und durch die bei der Methibhta versammelten Lehrer eine Entscheidung herbeizuführen. Drei Jahre soll der Kampf gedauert haben, bis endhch eine himmlische Stimme .(„Tochterstimme”) für Hillel den Ausschlag gab. R. Eheser ben Hyrkanos, der sich diesem Beschlüsse nicht fügen wollte, wurde mit dem Bann belegt. ,, Dir o Gott ist es offenbar,” — rief Rabban Gamahel dabei schweren Herzens aus — ,,daß ich es nicht um meinetwegen oder um meiner Väter willen getan habe, sondern damit in Israel die Uneinigkeit und Spaltung nicht überhand nehme.” Durch seine allzu große Strenge, die er zur Wahrung seiner Autorität anwendete, entfremdete sich Rabban Gamahel jedoch die Gemüter, und er wurde seines Amtes als Schulhaupt enthoben. Den Anlaß hierzu bot sein kränkendes Verfahren gegen den greisen R. Josua, der sich gegen eine festgesetzte Halakha heimhch aufgelehnt hatte. Statt seiner wurde Rabbi Eleasar ben Asarja   zum   Nasi   gewählt,   der   aber  nur   kurze   Zeit

      

       amtierte, da Rabban Gamaliel sich mit R. Josua versöhnte und hierauf wieder in sein früheres Amt eingesetzt wurde. Der unUebsamen Episode im Leben Rabban Gamaliels verdanken wir den Traktat Edujoth (= Zeugnisse). Um gewissermaßen gegen die Methode Rabban GamaUels, welcher nur jene Lehren tradieren wollte, die für die Praxis zu gelten haben, Stellung zu nehmen, wurden die Zeugnisse lebender Lehrer auch über die nicht rezipierten Sätze älterer, einzelner Autoritäten geprüft und zu einem Traktate vereinigt. Dieser Traktat wurde darum auch ,,Bechirtha” (= Auswahl) genannt.

       § 29.   Rabbi Jischmael und Rabbi Akiba.

       Zu den jüngeren Zeitgenossen Rabban Gamahels IL gehören die zwei Gesetzeslehrer Rabbi Akiba ben Josef und Rabbi Jischmael ben EHscha, die eigenthchen Schöpfer der talmudischen Dialektik. Sie lebten in einer traurigen Zeit und ihr Leben fand ein gewaltsames Ende. ,,Da das frevelhafte Rom uns so hart bedrückt,” klagt R. Jischmael, ,,uns hindert, nach den Gesetzen unseres Gottes zu leben, unsere Söhne seinem Bunde zu weihen, müßten wir uns eigenthch zur größten Enthaltsamkeit entschheßen, zum Zöhbat, und die Nachkommenschaft Abrahams würde dann von selbst erlöschen.” In einer solchen Zeit mußten selbst dem eingefleischten Optimisten Befürchtungen über die Kontinuität der mündUchen Lehre kommen. Schon Rabbi Jochanan ben Sakkaj hatte die Befürchtung ausgesprochen, daß Lehren, für welche in der Bibel kein Stützpunkt zu finden war, in Vergessenheit geraten könnten. Um das zu verhüten, hatte man schon in den früheren Epochen für mündhche Traditionen Stützpunkte in der HeiHgen Schrift gesucht.   So hat z. B. schon der Lehrer

      

       R. Akibas, Xachum aus Gimso (im südwestlichen Judäa) das Wörtchen ,,eth”, mit welchem in der Regel der Akkusativ gebildet wird, da es, wo dies die Prosodie er heischt, ausfallen kann, als Erweiterung gedeutet und als solchen Stützpunkt verwertet. R. Akiba erweiterte auch diese Art von Schriftauslegung und brachte sie zur höchsten Blüte. Er stützt die überkommenen rehgions-gesetzUchen Normen auf überflüssige Worte und Buchstaben, ja sogar auf ein Häkchen, das über manchen Buchstaben gesetzt war. Man rühmte ihm nach, daß er an jedes Häkchen der Schrift Berge von Gesetzen hänge. Manche, auch sein Lehrer R. Josua, bewunderten diese Methode. ,,Wer nähme die Erdschollen von deinen Augen R. Jochanan ben Sakkaj,” rief er einmal aus, ,,daß du sehen könntest, ^^^e R. Akiba für die Halakha, für die du gefürchtet, daß sie aufgegeben werden könnte, einen Anhalt im Schriftworte gefunden hat.” Andere, wie Rabbi Eleasar ben Asarja, Rabbi Jose der Galiläer, vor allem aber sein Hauptgegner Rabbi Jischmael ben EHscha bekämpften diese Methode. Sie fanden sie zu weitgehend. Wohl hat auch Rabbi Jischmael durch Auslegung und Ausdeutung des Schriftwortes traditionelle Lehren begründet. Er hat sogar die sieben Deutungsregeln Hilleis auf dreizehn erweitert. Aber seine Exegese schloß sich doch mehr dem einfachen Wortsinne des Schriftverses an. ,,Die Tora redet in der Sprache der Menschenkinder,” rief er R. Akiba zu, als dieser aus dem infinitivus absolutus (hikkareth tikkareth Num. 15,3i) die Ausrottimg der Götzendiener aus dieser und aus der künftigen Welt folgern wollt«.

       Beide erwarben sich Verdienste durch ihre redaktionelle Tätigkeit, insbesondere R. Akiba, der die Resultate des Adelhundertjährigen Schriftstudiums in ein System
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       gebraclit und die erste vollständige MisclinaSammlung angelegt liat. Das Forschen in der Lehre wurde seit Schammaj und Hillel immer intensiver betrieben; aus der Schrift wie aus mündlich überlieferten Satzungen wurden mittels der erwähnten Interpretationsregeln neue Gesetze abgeleitet. In dem angesammelten Halakha-stoffe waren aber die verschiedenen Bestandteile, überlieferte und abgeleitete Halakhoth, Diskussionen, hagga-dische und halakhische Schrifterklärungen miteinander vermengt mid durcheinander geworfen. R. Aldba sortierte nun, wie ihm (Aboth de R. Nathan c. 18) nachgerühmt wird, diese Bestandteile, gab jede Sorte in ein besonderes Gerät und verarbeitete den geordneten Halakhastoff ,,zu Ringen”. Er hat aber mcht das ganze Erträgnis und Ergebnis der vielhundertjährigen Forschung gesammelt und geordnet. R. Akiba hatte das Glück, in seinen Schülern Fortsetzer seines Werkes und treue Tradenten seiner Lehren zu besitzen. Insbesondere werden ^‘ier seiner Schüler hervorgehoben, die je ein Gebiet als besondere Domäne übernommen haben: R. Meir und R. Nechemja die abstrakte Halakha, R. Jehuda den Safra (halakhischer Kommentar 3. B. Mos.), R. Simon die Sifre (halakhischer Kommentar zu den drei anderen gesetzlichen Büchern der Tora). Von den letztgenannten Kommentaren ist nur der halakhische Kommentar zu Deuteronomium ganz erhalten, der der Grundlage nach aus der Schule R. Simons herrührt. Die anderen zwei Teile desselben sind von den Kommentaren, die R. Jischmael zu denselben Büchern angelegt hat, verdrängt worden. In jüngster Zeit wurden auch einzehie Teile des erwähnten Kommentares zum zweiten Buche Mosis von D. Hoff mann nach handschrifthchen (in Kairo  gefundenen   Genizafragmenten)   und  gedruckten

      

       Quellen rekonstruiert und unter dem  Titel  ,,Mekliilta de-Rabbi Simon ben Jochaj*’ veröffentlicht.

       Um die zwei hochragenden Geistesgrößen, um R. Is-mael und R. Akiba, gruppiert sich eine große Zahl von älteren und jüngeren Tannaim, die der Lehrmethode des einen oder des anderen zuneigten imd den Lehrstoff durch ihre Aussprüche und Erklärungen bereicherten. Zu dem engeren Kollegenkreise R. Akibas gehörten Ben Asaj, Ben Soma und EHscha ben Abuja. Sie Heßen sich in philosophische Spekulationen ein und alle —  bis  auf R. Akiba — wurden im Glauben wankend. ,,Sie ergingen sich”, wie man sagte, .,im Lustgarten” (der höheren Gedankenregionen), aber nur R. Akiba fand den Weg wieder zurück.

       Ben Asaj starb in jungen Jahren, Ben Soma  wurde geistesverwirrt, Elischa abtrünnig und fügte als Apostat seinem Volke großen Schad-^n zu. Er begnügte sich nicht damit, die studierende Jugend vom Glauben der Väter abwendig zu machen, sondern gab auch den Römern Waffen gegen sein Volk in die Hand, indem er zur Zeit der Hadrianischen Judenverfolgung (135—138) Wege und Mittel wies, die jüdische Rehgion zu imterdrücken. Die Juden hatten sich im Jahre 132 n. Chr. unter Führung eines Mannes namens Bar Kochba gegen die Römer empört. Nachdem der Aufstand unterdrückt und Bethar, die letzte Burg der Aufständischen, gefallen war, führte Hadrian eine Schreckensherrschaft ein. Er wollte das innerste Leben des jüdischen Volkes töten, wollte ihm das LebensHcht auslöschen. Er untersagte (135—138) den Juden, den Sabbath und die Feste zu beobachten und die Knaben zu beschneiden. Vor allem aber hatte er es auf  die Lehre und ihre Träger abgesehen.  Die Tora sollte nicht gelehrt. Jünger nicht durch die Zeremonie

      

       der Hand auf legung ordiniert werden. Und Elischa ben Abuja war treulos genug, dem Feinde Henkersdienste zu leisten. Er lehrte sie einen reügiösen Akt von einem gleichgültigen unterscheiden, um die Religion unterdrücken zu können. Der einstige große Lehrer wurde seinem Volke ein ,,Acher”, ein Fremder, ja mehr, er wurde ein Feind seines Volkes.

       Für einen abtrünnigen Acher fanden sich aber eine ganze Anzahl glaubenstreuer Männer, die für die Lehre mit ihrem Leben eintraten und ihre Liebe zur Rehgion nadt ihrem Herzblute besiegelten. Die ÜberHeferung erzählt von zehn geistigen Führern, die als Märtyrer für ihren Glauben unter schreckHchen Qualen starben. Die Gelehrten hatten geheime Zusammenkünfte, bald im Dachzimmer eines gewissen Nitsa in Lydda, bald in L^scha. Dies war mit den größten Gefahren verbunden, denn über Gesetzeslehrer, die Lehrversammlungen hielten oder die Funktion der Jüngerordination ausübten, ^'urde eine verschärfte Todesstrafe verhängt, und um sicherer zu gehen, wurden auch die Gemeinden, in der dies vorkam, dafür verantwortKch gemacht. Die Stadt, in deren Weichbilde eine Ordination vorgenommen würde, sollte zerstört werden. Aber 3s fanden sich doch mutige Männer, die auch diesen Gefahren trotzten. So berief Rabbi Jehuda ben Baba sieben hervorragende Schüler R. Akibas behufs Ordination nach einem Engtal zwischen zwei Städten, um die Bewohner derselben nicht zu gefährden. Von einer römischen Truppe bei den. Akte überrascht, bat der Greis die ordinierten Jünger, die Flucht zu ergreifen; der greise Rabbi bheb allein auf dem Platze und sein Körper wurde durch 300 Lanzenstiche wie ein Sieb durchlöchert.

       L^nter den ersten Märtvrern fielen auch R. Jischmael
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       und R. Simon. R. Akiba, der sich durch das traurige Ende seiner Kollegen nicht abschrecken Heß und seine Lehrvorträge auch weiter an versteckten Plätzen hielt, wurde auch ins Gefängnis geworfen und getötet. Die Zeitgenossen beklagten den Tod des großen Führers. Mit ihm seien die Arme des Gesetzes gebrochen und die Quelle der Weisheit verschüttet worden.

       § 30.   Rabbi 3Ieir und die 3Iethibhta in Uscha.

       Die furchtbaren Verfolgungen zur Zeit Hadrians hatten den vollständigen Niedergang der rehgiösen Studien im Lande zur Folge. Die Mitgheder des Spi-hedriums — soweit sie nicht durch Henkershand fielen oder auf andere Weise zugrunde gingen — hatten sich ins Ausland begeben; die hervorragendsten, wie z. B. Chananjah, der Xeffe R. Josuas, nach Babylonien, wo sie nicht nur Lehrhäuser errichteten, sondern auch den Festkalender regelten. Xach dem Tode R. Akibas hatte Babylonien die geistige Führung übernommen. All-mähhch wurde es in der Heimat doch wieder besser. Der Kaiser Antoninus Pius gestattete den Juden wieder die Beschneidung, und die hervorragendsten Schüler R. Akibas fanden sich wieder zusammen, um die geistige Leitung von Babylonien wieder nach Palästina zurück-zuverlegen. Ihre erste Zusammenkunft war in der Rimonebene, wo sieben Gelehrte zusammenkamen, zunächst um die Einsetzung eines Schaltjahres zu beschließen. Es waren dies die Lehrer R. Meir, R. Jehuda, R. Simon ben Jochaj, R. Xechemjah, R. Jose, R. Jo-chanan aus Alexandria und R. Eleasar ben Schamua. Bald darauf versammelten sie sich in Uscha, der gast-und gelehrtenfreundüchen Heimat des R. Juda, wo, wie bereits früher erwähnt,  zur Zeit der kriegerischen

      

       Wirren die Gelehrten zusammenzukommen pflegten. Die Gesetzeslehier Galiläas wuiden aufgefordert, sich einzustellen, und 'iele folgten dem Rufe. Zweck der Versammlung war, die zersprengten ^litgheder des alten Synhedriums zu vereinen und die Traditionswissenschaft wieder aufzufrischen. “Wahrscheinhch wurde auch R. Simon, der ältere Sohn Rabban Gamahels, der sich durch Flucht — wahrscheinhch nach Babylonien — der über ihn verhängten Verfolgung entzogen hatte, von dieser Versammlung zum Patriarchen erwählt. Zu seinem Stellvertreter, dem Abh-bethdin, wurde R. Nathan aus Babylonien erwählt, der aus der Famihe des Exilarchen stammte und als Autorität auf dem Gebiete der Rechtslehre den Patriarchen in Rechtsfragen unterstützte. Als dritter stand ihm R. Meir, der Chacham, zur Seite, der nicht nur die Kenntnisse, sondern auch den Scharfsinn und die Tatkraft von seinem Lehrer R. Akiba ererbt zu haben schien. Sein eigentlicher Xame war wohl Moise, der Xame Meir (= der Erleuchtete) wurde ihm als Ehrentitel beicfelegt.

       R. Meir hatte in seiner Jugend die Schulen R. Jisch-maels und R. Akibas besucht und hatte darum Gelegenheit, sich die Kenntnis der Traditionen an den ersten und hervorragendsten Gesetzesquellen des Judentums anzueignen. Er hatte aber auch die Vorträge anderer, weniger bedeutender Gelehrter gehört. Er verschmähte esjnicht, selbst von dem Apostaten Ehscha ben Abu ja Lehren anzunehmen. Als man ihm deswegen Vorwürfe machte, erwiderte er: ,,Ich finde eine Feige, genieße das Innere und werfe die Schale weg.” Durch seine tiefe Kenntnis der Traditionswissenschaft, die er sich durch den trauten Umgang mit den größten Lehrern seiner Zeit,  auch mit heidnischen Philosophen,  wie mit dem
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       neuplatonischen Philosophen Numenios, aneignete, ward er bald als der hervorragendste und angesehenste Lehrer seiner Zeit anerkannt und geachtet. Sein Lehrhaus, welches in Tiberias, vielleicht zeitweihg in Ardiskos, gewesen zu sein scheint, vereinigte eine große Schar von Lehrbefhssenen. Bezüglich der Lehrmethode hat er sich an die Weise E. Akibas gehalten. Um den Scharfsinn der Schüler zu entwickeln, heß er stets eine große Zahl von Beweisen für und gegen eine Lehre ins Treffen führen. Für die Lehren der Mischna war aber in erster Reihe nur die Überheferung, in zweiter Reihe die mittels der anerkannten Deutungsregeln vorgenommene Folgerung maßgebend. Man wird in den Lehren der Mischna, die im großen und ganzen nach der Mischnasammlung des R. Meir redigiert wurde, vergebens nach den Spuren der Dialektik suchen, die ihm von der Mit- und Nachwelt nachgerühmt werden. Diese seine Sammlung sollte durch seinen Schüler R. Jehuda, den Patriarchen, zu einer der wichtigsten Quellen des rehgiösen Lebens der Juden werden und neben der Bibel die zweite Stelle einnehmen.

       Gleichzeitig mit R. Meir haben auch andere hervorragende Gesetzeslehrer Mischnasammlungen angelegt.

       In erster Linie ist R. Nathan, der Babylonier, der Stellvertreter des Patriarchen zu nennen, der eine hala-khische Gesetzessammlung angelegt hatte. Diese hat ohne Zweifel viele altbabylonische Traditionen enthalten. Sie ist — bis auf eine Halakha, die in unserer Mischnasammlung Aufnahme gefunden (vgl. Kethub. 91a) — spurlos verschwunden.

       R. Nechemja, der bereits erwähnte Schüler R. Aldbas, tradierte den Lehrstoff in einer von der Schule R. Meirs nicht rezipierten Form.  Derselbe enthält weit mehr Dis-

      

       kussionen und Begründungen der Lehrsätze als die IVIischna, gewissermaßen den Talmud zu derselben und wurde später unter dem Titel Tosefta gesammelt.

       Auch von R. Simon ben Jochaj wird berichtet, daß er eine Auswahl aus den Traditionen R. Akibas gelehrt und wohl auch redigiert habe. Dieser hat sich jedoch, wie bereits oben erwähnt, gleich seinem Kollegen R. Je-huda mehr den halakhischen Kommentaren seines Lehrers zugewendet.

       § 81.   Der Patriarch Rabbi Jehuda  I.    und   die Schluß-redaktion  der 3Iischna.

       ,,Zur Zeit Rabbi Jehudas, des Patriarchen”’, meldet Scherira, der älteste und gut unterrichtete Historiker der jüdischen Hochschulen, ,,kamen die Rabbanen zur Ruhe; mit dem freundlichen Verhältnisse z^vischen Antoninus und Rabbi hörten dieVerfolgungen vollständig auf, und die Rabbanen faßten den Beschluß, die Hala-khoth endgültig zu ordnen.” Die günstigen poHtischen Verhältnisse waren es demnach, die nicht nur die Schlußredaktion ermöghchten, sondern auch zu dieser Arbeit den unmittelbaren Anstoß gaben. Durch diese angelockt, strömten die C4elehrten von aller Herren Ländern nach Palästina. Das Lehrhaus des Patriarchen, dem der erwähnte Leiter sowohl durch seine geistigen Fähigkeiten ^^ae durch Charaktereigenschaften und hohes Ansehen einen noch nie dagewesenen Glanz verliehen hatte, vereinigte die geistige Blüte des jüdischen Volkes. Es war darum der richtige Moment, der erfaßt werden mußte, um ein solches  \Yerk  zu schaffen.

       Ein solches konnte nur von einer hervorragenden Persönhchkeit, vor der sich alle Schulhäupter in Demut beugten, ins Leben gerufen werden.   Und Rabbi Jehuda

       6*
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       war eine solche Persönlichkeit. Er wurde mit Moses  xei-glichen. Auch er ^^^lrde wie der große Prophet „unser Lehrer, der HeiHge” genannt; er war der „Rabbi” schlechtweg, nicht nur seinen Zeitgenossen, sondern auch der Nachwelt.

       Frühzeitig hatte man in ihm schon den kommenden großen Mann erkannt. Er tat sich durch seine an die Lehrer gestellten Fragen und treffenden Antworten hervor und wurde bald von seinem Vater und der Gelehrtenversammlung in die erste Reihe der Hörer gesetzt. Von Wißbegier getrieben, wanderte er von Schule zu Schule, von Lehrhaus zu Lehrhaus. Er saß zu Füßen des R. Simon bcn Jochaj in Tekoa, des R. Jehuda in Uscha, des R. Meir in Tiberias; er hörte die Vorträge seines Vaters, des R. Eleasar ben Schamua u. a. m. So vorbereitet trat er an die Spitze des großen Lehrhauses, welches alle Gelehrten Palästinas und Babyloniens vereinigte, um mit vereinten Kräften die Mischna zu schaffen.

       Die Kräfte vereint zu haben, das war das größte Verdienst R. Jehudas, denn nur eine solche Vereinigung konnte diese eigenartige Arbeit leisten. Wenn wir von einer Redaktion der Mischna sprechen, so ist darunter nicht eine schriftliche Redaktion zu verstehen. Nicht einmal die mündhche Redaktion, die Fixierung des Textes, hat diese Schule durchgeführt. Dies geschah höchstens bei den jüngsten Teilen der Mischna, die neu aufgenommen wurden. Es ist dies aber ein verhältnismäßig kleiner Teil. Im großen und ganzen hatte das Zeitalter Rabbi Jehudas bereits die fertige Mischna übernommen. Rabbi Jehuda selber ist nur mit einzelnen Lehren in der Mischna vertreten. Die Mischna war dazumal bereits allgemein verbreitet, ja in bezug auf Genauigkeit des Text-es waren die Mischnalehrer in Judäa
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       vertrauenswürdiger als die in Galiläa, wo die Schule des Patriarchen ihren Sitz hatte. Rabbi Jehuda selber mußte in Fällen, wo er sich nicht für die eine oder die andere Leseart entscheiden konnte, nach Judäa schicken, um nach der richtigen Leseart zu fragen. ,,Ist vielleicht ein Mann da, der die Söhne Judäas fragen könnte, die auf die Sprache genau achten?” Bescheiden wie er war, wollte er überhaupt in bezug auf die Richtigkeit des Textes nicht als Autorität gelten. So verwies er einen, der den genauen Text feststellen wollte, auf R. Jizchak den Großen, den er in bezug auf den Mischnatext als Autorität bezeichnet.

       Die Arbeit^R. Jehudas und seiner Schule bestand in einer Art von Autorisation der überkommenen Lehren. Da jede Schule ihre Mischna hatte, mußte man sich zunächst für die ^kEschna einer Schule entscheiden. Und die R. Jehudas entschied für die Mischna R. Meirs, der die trockene ^litteilung des Lehrstoffes- ohne Diskussionen, Begründungen und Erklärungen als den Kernpunkt der Mischna ansah. Diese, die bisher auch in und mit der Mischna gelehrt -uTirden, verwies Rabbi in den Talmud, welcher im freien Vortrage gelehrt werden sollte. Nur ein^ kleiner Teil der Erklärungen, die aus älteren Schulen herrühren, fand Eingang in die Mischna.

       Über die Aufnahme oder Ausschheßung der Lehrsätze hatte bei allem Einflüsse, den der Patriarch besaß, nur die Gelehrtenversammlung zu beschHeßen. Es kam auch darum häufig vor, daß die Mehrheit sich für die Aufnahme von Lehren entschied, die mit den Lehren des Patriarchen im Widerspruch standen. Ausgeschlossen von der Mischnasammlung wurden alle Traditionen, die den Lehrstoff derselben in einer von der Schule R. Meirs abweichenden Form überlieferten (Tosefta); die Begründung und Ableitung der Gesetze aus Schriftversen.

    

  
    
      

       \Yie  die Lehren der babylonischen Tannaim, der Schule R. Jischmaels und der halakhischen Bibelkonimentare; zahlreiche Erklärungen, Zusätze und Ergänzungen des Patriarchen und seiner Zeitgenossen.

       § 32.  Mündliehe Redaktion der 3Iischna.

       Wie bereits erwähnt, wurde die ^lischna von Rabbi nicht schrifthch fixiert. Im Gegensatze zu den fünf Büchern (Sefarim) der Tora, schuf man sechs Ordnungen (Sedarim) der Mischna. Das mündhche Gesetz aufzuschreiben, war verboten. Dieses sollte nur mündhch überhefert werden. Wollte man doch selbst die apo-kryphischen Schriften nicht im Hause dulden. ,,Wer mehr als die 24 Schriften (des Kanon) in sein Haus bringt, der bringt Verwirrung in sein Haus.” Eine haggadische Quelle gibt noch ein anderes, tiefer hegendes Motiv für dieses Verbot an. ,,Gott sah voraus,” bemerkt dieselbe, ,,daß einst eine Zeit kommen werde, in der sich die Heiden der Tora bemächtigen und zu Israel sprechen werden: auch wir sind Söhne Gottes; da wdrd aber der Herr sagen: nur wer meine Geheimnisse kennt, der ist mein Sohn. Und was sind die Geheimnisse Gottes? Die mündhche Lehre.”

       Aus der älteren Zeit werden auch nur kurze schriftliche Aufzeichnungen erwähnt, wie z. B. die Fastenrolle, in welcher die Tage verzeichnet waren, an welchen nicht gefastet werden durfte, oder die Rolle der Spezereien, die sich im Privatbesitz der Priesterfamihe Abtinas befunden hat. Als erster, der halakhische Aufzeichnungen gemacht hat, wird wohl R. Chijja, der Zeitgenosse des Mischnaredaktors, genannt; diese Aufzeichnung war aber in solch orakelhafter, geheimnisvoller Form gehalten, daß sie für jeden Uneingeweihten als ein mit mehr als
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       sieben Siegeln verschlossenes Buch gelten mußte. Sie wurde auch mit Eecht als Rolle der Geheimnisse bezeichnet. Sie enthielt z. B. die Lehre: 40 Hauptarbeiten, weniger eine sind (am Sabbath) verboten, aber nur mit einer ladet er eine Schuld auf sich. In solcher Form scheint Rabbi Chijja auch seine Halakhasammlung über die “Wuchergesetze angelegt zu haben. So lautet ein Lehrsatz: ,,Manchmal ists beiden erlaubt, manchmal beiden untersagt, manchmal ists dem Verkäufer erlaubt und dem Käufer untersagt, manchmal diesem wie jenem erlaubt” (vgl. Baba m. 62b und 65b). Man konnte solche Aufzeichnungen ohne Lehrer natürHch nicht benutzen, und sie konnten auch nicht als geschriebene Halakhoth gelten. Die nur mündhche Fixierung der Mischna mußte naturgemäß manchen Mangel in der systematischen Einordnung des Lehrstoffes zur Folge haben. Keineswegs darf in dieser Beziehung ein moderner Maßstab angelegt werden. Zahlreiche Abweichungen von der durch den Xamen angedeuteten Sachordnung sind darauf zurückzuführen, daß man dem Gedächtnisse das Behalten des Erlernten durch verschiedenartige Zusammenstellungen der Lehrsätze erleichtern wollte. Man hat z. B. verschiedenartige Lehrsätze zusammengestellt, die in einem Punkte einander gleich sind, oder man hat Lehrsätze über gleiche Dinge und Fälle aneinander gereiht, die nur in einem Punkte differieren. Gedankenassoziationen mannigfacher Art wTirden angewendet. Manchmal fand man in der Person des Autors das Bindemittel, die verschiedenartige Anordnung oder Lehren desselben zusammenzufassen, ohne Rücksicht darauf, ob die Lehren bereits Aufnahme in einen anderen Traktat gefunden haben oder nicht, wodurch natürüch Wiederholungen entstehen mußten.

      

       Ein viel einfacheres und durchsichtigeres System^ist bei der Reihenfolge der Bücher (Traktate) innerhalbMer Ordnung wahrzunehmen. Bei dieser war der didaktische Gesichtspunkt maßgebend. Man nahm zuerst mit dem Schüler, der an die neue iNIischnaOrdnung herantrat, die größeren Traktate durch; die kleineren lehrte man zuletzt, als die Schüler bereits abgespannt waren. Demgemäß sind innerhalb der Ordnungen die größeren Bücher den kleineren vorgesetzt worden.

       A. Einteilung der Mischna.

       Die ^lischna besteht aus sechs Hauptabteilungen, welche Sedarim (= Ordnungen) genannt werden. Man nennt darum den Talmud auch Schas (Abbre'iatur von schischah Sedarim = sechs Ordnungen). Die erste Ordnung Seraim = Saaten enthält die Satzungen, die an die Erzeugnisse des Bodens geknüpft sind, wie Abgaben an die Priester, Leviten und an die Armen; Gebote über das Sabbathjahr, das Verbot des Genusses der Baumfrüchte in den ersten drei Jahren. Der erste Traktat dieser Ordnung enthält jedoch Vorschriften über Lobsprüche und Gebete.

       Die zweite Ordnung Moed (= Feste) handelt über die Gebote der Sabbathruhe und der Feiertage. Die dritte Ordnung heißt Xaschim (= Frauen), handelt über das Eherecht, enthält aber auch die Vorschriften über Gelübde und Nasiräertum. Die vierte Ordnung Nesikin (= Beschädigungen) handelt über Zivil- und Kriminalrecht ; enthält aber auch die wichtige Sammlung Edujjoth (= Traditionen) und den haggadischen Traktat,,Sprüche der Väter”.   Die fünfte Ordnung heißt Kodaschim und

      

       handelt über die Opfer, die sechste Ordnung endlich Teharoth (= Eeinheit) und enthält die Reinheitsgesetze. Die Ordnungen wurden in Traktate eingeteilt und diese wiederum nach Abschnitten übersichthch geordnet. Die Namen der Traktate und der Abschnitte kommen schon im Talmud vor; sie haben”diese zumeist von dem Inhalte, manchmal vom ersten Worte des betreffenden Abschnittes erhalten. Die Zahl der Traktate war ur-sprünghch 60, da die ersten drei Traktat« der \^erten Ordnung nur einen bildeten, der Nesikin genannt wurde und der fünfte Traktat derselben Ordnung, Makkoth, mit Sanhedrin verbunden war. Wir zählen jetzt 63 Traktate; die Zahl der Kapitel ist 523. Manche fügen jedoch zu den Traktaten Bikkurim und Aboth je ein Kapitel hinzu.

       B. Die Sprache der Mischna.

       Die Sprache der Mischna ist neuhebräisch. Es ist das jene Form der hebräischen Sprache, die mit dem Sirachbuche ihren Weg angetreten und in verschiedenen Gestalten durch die jüdische Literatur von zwei Jahrtausenden gewandert ist. Sie ist vielfach mit aramäischen, lateinischen und griechischen Ausdrücken durchwirkt: für Schmuck, Handelsartikel und alle Gegenstände, mit welchen die Bewohner der Städte zu tun haben, gebraucht dieser Dialekt mehr griechische, für Dinge, die Ackerbau betreffen, die semitischen Benennungen.

       Die Mischna liegt uns in drei verschiedenen Rezensionen vor:

       a) In den Handschriften und Ausgaben der Mischna. Die erste Ausgabe (Fol.) mit dem Kommentar des Mai-monides ist in Neapel im Jahre 1492 gedruckt worden. Unseren Ausgaben sind in der Regel die Kommentare

      

       des Abadja di Bertinore und des Lipmann Heller beigedruckt.

       b) Im babvlouisclien Talmud, in welchem nach jeder ^lischna die Erklärungen der Amoräer folgen; in der Regel auf einzelne Mischnateile oder Sätze, die vor der betreffenden Stelle immer wiederholt und der folgenden Erklärung vorangesetzt werden.

       c)  Im palästinischen Talmud, in welchem die Erklärungen der Amoräer auf je ein ganzes Kapitel der [Mischna folgen. Von dieser Rezension kannte man bis zum Jahre 1883 nur die ersten \äer Ordnungen und aus der sechsten Ordnung die vier ersten Kapitel des Traktates Nidda. In diesem Jahre wurde ,,The Mischnah on which the Palestinan rests” von H. Lowe nach einem Mischna-manuskripte der Cambridger Universitätsbibhothek herausgegeben.

       Manche Differenzen zwischen der Mischna im babylonischen und der im palästinischen Talmud sind auf zwei FormuHerungen seitens des ]\Iischnaredaktors zurückzuführen. Die palästinische hat die ältere, von Rabbi in der Jugend gelehrte, die babylonische die spätere, wie sie von demselben im Alter vorgetragen wurde.

       § 34.   Tabellarische Übersicht der 63 Traktate

       nebst Angabe der Kapitelzahlen.

       I.  Ordnung: Seraim — 11 Traktate:

       1.  Berakhoth, ,,Lobsprüche”; 9 Kap.

       2.  Pea, ,,Ecke”; 8 Kap.

       3.  Dammaj, „Zweifelhaftes”; 7 Kap.

       4.  Kilajim, ,»Gemischte Gattungen”; 9 Kap.

       5.  Schebhiith, „Siebentes Jahr”; 10 Kap.

       6.  Terumoth, „Heben”; 11 Kap.

      

       7.  Maasroth, ,,Zehnten”;  5 Kap.

       8.  Maaser scheni,  ,,Der zweite Zehnte”;  5 Kap.

       9.  ChaUa, „Teighebe”; 4 Kap.

       10. Orla, „Vorhaut” (der Bäume); 3 Kap. IL Bikkurim, „ErstHnge”; 3 Kap. II.  Ordnung: Moed — 12 Traktate:

       1.  Sabbath, „Sabbath”; 24 Kap.

       2.  Erubin, „Vermischungen”; 10 Kap.

       3.  Pesachim, „Osterfeste”; 10 Kap.

       4.  SchekaHm, „Schekel”; 8 Kap.

       5.  Joma,  „Der (Versöhnungs)Tag”; 8 Kap.

       6.  Sukka, „(Laub)Hütte”; 5 Kap.

       7.  Beza, „Ei”, oder Jörn tobh = Festtag; 5 Kap.

       8.  Rosch Haschana, ,,Neujahrsfest”; 4 Kap.

       9.  Taanith, „Fasten”; 4 Kap.

       10.  Megilla, ,,Estherrolle”; 4 Kap.

       11.  Moed Katan, „Halbfeiertage”; 3 Kap.

       12.  Chagiga, „Festopfer”; 3 Kap. III.  Ordnung: Xaschim — 7 Traktate:

       1.  Jebamoth, ,, Seh wägerinnen”   (Le^^atsehe); 13 Kap.

       2.  Kethubboth; „Hochzeitsverschreibungen”; 13 Kap.

       3.  Nedarim, ,,Gelübde”;  11 Kap.

       4.  Nasir, „Xasiräer”; 9 Kap.

       5.  Gittin, „Scheidebriefe”; 9 Kap.

       6.  Sota, „Das des Ehebruchs verdächtige Weib”;

       9 Kap.

       7.  Kidduschin, „Verlobung”; 4 Kap. IV.  Ordnung: Xesikin — 10 Traktate:

       1. Baba Kamma, „Erste Pforte des Zivilrechtes”;

       10  Kap.

      

       2.  Baba Mezia, „Mittlere Pforte des Zivikechtes” ; 10 Kap.

       3.  Baba Bathra, „Letzte Pforte des Zivikechtes”;

       10  Kap.

       4.  Sanhedrin,    „Gerichtshof    des    Zivikechtes”;

       11  Kap.

       5.  Makkoth, „Schläge”; 3 Kap.

       6.  Schebuoth, „Schwüre”; 8 Kap.

       7.  Edjjoth,   „Zeugnisse”;   (Traditionen);  8 Kap.

       8.  Aboda Zara, „Götzendienst”; 8 Kap.

       9.  Aboth,   „Sprüche  der Väter”;  5  Kap.    (Das 6. Kapitel ist späterer Zusatz.)

       10.   Horajoth, „Lehren”; 3 Kap. V.  Ordnung: Kodaschim — 11 Traktate:

       1.  Sebachim, „Schlachtopfer”; 13 Kap.

       2.  Menachoth, „Speiseopfer”; 13 Kap.

       3.  Chullin, „Profanes”; 12 Kap.

       4.  Bekhoroth, „Erstgeburten”; 9 Kap.

       5.  Arakhin, „Schätzungen”; 9 Kap.

       6.  Temurah, „Vertauschung”; 7 Kap.

       7.  Kerithoth, „Ausrottungen”; 6 Kap.

       8.  Meila, „Vergreifung”; 6 Kap.

       9.  Tamid, „Das täghche Brandopfer”; 7 Kap.

       10.  Middoth, „Maße” (des Tempels); 5 Kap.

       11.  Kinnim, „Vogelnester”; 3 Kap. VL Ordnung: Teharoth — 12 Traktate:

       1.  Kelim, „Geräte”; 30 Kap.

       2.  Ohaloth, „Zelte”; 18 Kap.

       3.  Negaim, „Aussatz”; 14 Kap.

       4.  Parah, „Kote Kuh”; 12 Kap.

       5.  Teharoth, „Reinigkeiten”; 10 Kap.

       6.  Mikwaoth, „Tauchbäder”; 10 Kap.

       7.  Nidda, „Unreinigkeit”; 10 Kap.

      

       8.  Makhscliirm,  „Geeignet  Machendes”;  6  Kap.

       9.  Sabim, „Die mit einem unreinen Flusse Behafteten”; 5 Kap.

       10.  Tebhul jom, „Der Unreine, welcher an demselben Tage ein Tauchbad genommen hat”; 4 Kap.

       11.  Jadajim, „Hände”; 4 Kap.

       12.  Ukcin, „Stiele”; 3 Kap.,

       § 35.   Die letzten Tannaim und die Halbtannaim.

       Vor seinem Tode hatte Rabbi seinen Sohn GamaHel zu seinem Nachfolger im Patriarchiat und seinen Sohn Simon zum „Chacham” der Methibhta bestimmt. Rabban Gamahel scheint aber nur kurze Zeit als Patriarch fungiert zu haben. Er ^^^ird auch nur selten erwähnt. Eine um so größere Rolle spielt dessen Sohn Rabbi Jehuda IL, der Enkel des Mischnaredaktors Rabbi Jehuda I. Unter ihm fand jene letzte berühmte Tannaim-versammlung statt, deren Beschlüsse in der Regel mit den Worten eingeleitet werden: ,,Unsere Lehrer haben sich gezählt und haben beschlossen.” Es waren 85 Lehrer, gleich der Mitghederzahl der ,,Großen Versammlung” zur Zeit der Soferim. Von den bedeutungsvollen Beschlüssen dieser Versammlung wurde die Aufhebung des Verbotes, heidnisches öl zu genießen, noch in die Älischna eingefügt. Wegen dieser äußerst wichtigen Verordnung wurde auch diese Gelehrtenversammlung als das ,,Beth din (Gerichtshof), welches den Genuß des heidnischen Öles erlaubt hat,” bezeichnet. Von den hervorragenden Mitgliedern dieses Synhedriums werden erwähnt: R. Simon, der Sohn Rabbis, R. Simaj, R. Simon ben Menasja, R. Simon ben Jehuda, R. Xechunja aus Beth Chorin, R. Oschija der Große u. a. m.   Die ebenerwähnten Ge-

      

       lehrten hatten noch in ihrer Jugend das Greschlecht R. Meirs gesehen, jenes Geschlecht, welches zu den großen Gesetzessammlungen den Grund gelegt hatte. Mit ihnen starb das letzte Geschlecht der Tannaim aus. Sie bildeten ge\d3sermaßen den letzten Ring in jener Kette von Gelehrten, welche unter Schmerz und Leid an dem geistigen Baue arbeiteten, der den auf dem weiten Erdreiche zersprengten Söhnen des jüdischen Volkes zum ^Mittelpunkte ihres geistigen und reHgiösen Lebens und Wirkens wurde.

       Neben den Tannaim und mit ihnen zu gleicher Zeit wirkten die Halbtannaim, jene Gesetzeslehrer, die den Übergang bildeten von den Tannaim zu den Amoraim, den Sprechern. Zu den Halbtannaim werden auch jene älteren Gesetzeslehrer gezählt, die schon in der Schule des Midraschredaktors, des Patriarchen R. Jehuda  I.  zu den ersten Wortführern gehört haben. So z. B. R. Chijja, der mit dem Redaktor der ^lischna im gleichen Alter stand und an Ansehen alle Mitschüler überragte. Aber als er nach Palästina einwanderte, war schon die frühere schöpferische Generation des Rabbi Meir ausgestorben. Er wurde darum nicht mehr zu den Volltannaim gerechnet. Die Lehrsätze der Halbtannaim wurden nicht mehr der Mischna einverleibt. Eine um so größere Rolle spielten sie in den späteren Gesetzessammlungen, die zum Teile von ihnen, zum Teile von den Amoräern angelegt TVTixden. Außer R, Chijja werden Bar Kappara, Le\ä bar Sisi, R. Banaah gezählt. Ihre Aussprüche, die zum großen Teile Erklärungen zur Mischna enthalten, wurden im freien Vortrage, oft auch in fixierten Lehrsätzen der Nachwelt überhefert und in verschiedene Sammlungen aufgenommen.

      

       § 36.   Tosefta und Barajtha.

       Die in der Schule Eabbi Jehiidas redigierte Mischiia hat die anderen Mischnasamnilimgen insofern zurückgedrängt, als nur diese in allen Talmudschulen Palästinas und Babyloniens den Vorträgen zugrunde gelegt wurde. Sie wurde „unsere Mischna” genannt im Gegensatze zu den von der Aufnahme in die ^üschna ausgeschlossenen tanna-itischen Lehren, welche als die ,,Barajtha” (= die draußen befindhche), in späteren Quellen auch als .^üschna chizona” bezeichnet wurden. Aber auch diese wurden im freien Vortrage, im Talmud, der auch von Rabbi als Kommentar zur ^Mischna gelehrt wurde, erörtert und zur Vergleichung roit der ^Mischna herangezogen. Man mußte dies um so eher tun, als die Mischnasammlung des E. Je-huda in der Regel nur die Resultate enthielt und die genetische Entwicklung der Lehrsätze, wie die Diskussionen, die an diese geknüpft wurden, aus den anderen ^lischnasammlungen entnommen werden mußten; zunächst aus der Mischnasammlung R. Xechemjas, die den Erklärungen und Erörterungen einen weit größeren Raum gewährte als die Mischna Rabbi Jehudas und in ^4elen Fällen sich wie ein Kommentar zu der letzteren ausnimmt. Die Schüler und Zeitgenossen des Patriarchen vor allem Rabbi Chijja und R. Uschaja sammelten und ordneten auch diese nach Traktaten und Abschnitten, fügten zahlreiche Erklärungen der letzten Tannaim und der Halbtannaim hinzu und vereinigten diese unter dem Titel,,Tosefta” (= Zusätze). Diese hat aber, da sie nicht gleich der Mischna Rabbi Jehudas durch Majoritätsbeschlüsse der großen Gelehrten Versammlung überprüft und geordnet wurde, nie eine so große Autorität erlangt wie die Gesetzessammlung aus jener Schule.

       In gleichem Werte mit der Tosefta standen nur noch

      

       die halakhischen Kommentare zur Bibel, der ,,Sa£ra des Lehrhauses*’ oder schlecht\Yeg Safra, der tannaitische Kommentar zum 3. Buche Mosis und Sifre (de-Be Rab), die Kommentare zu den anderen gesetzlichen Büchern (II, IV  mid  V)  der Tora. Die bisher aufgezählten Barajthasammlungen mußten von allen Tarmaim des Lehrhauses auswendig gelernt werden.

       Außer diesen allgemein bekannten Sammlungen gab es noch andere, die weniger bekannt waren und nur von gewissen ,,Tannaim” auswendig gelernt und manchmal auch im Lehrhause vorgetragen wurden. Aus älteren Schulen herrührende: Tanna de-Be Rabbi EUeser ben Jakob, de-Be Rabbi Jischmael und Tanna de-Simon ben Jochaj; einer späteren Zeit gehören an die Sammlungen: Tanna de-Be Rabbi; Tanna de-Be Chiskija, eine Sammlung zum Traktate Nesikin von Karua, dem Oberrichter von Babvlonien, zum Traktate Kethuboth von R. Chi]ja, zum Traktate Kidduschin von Levi; Spezial-sammlungen über das Verbot, auf Zinsen zu borgen, von R. Chi]ja und Karna, eine Sammlung von Gemeindegesetzen, eine Sammlung von Gesetzen, die beim Schlachten zu beobachten sind u. a. m.

       YI. Der palästiniselie Talmud. § 37.  Die palästinischen Amoräer.

       Der palästinische Talmud oder auch der Talmud des Landes Israel, wie ihn die nachtalmudischen Schulhäupter nennen, ist ein Kommentar zur Älischna, an welchem fünf Generationen von Lehrern gearbeitet haben, die im Gegensatze zu den Tannaim als ,,Amoraim”, Sprecher, bezeichnet werden. Diese Bezeichnung haben sie wohl dem Umstände zu verdanken, daß ihre Lehren

      

       niclit mekr in fester Form wie die der Tannaim, in Baraj-thoth, sondern in freienVorträgen wiedergegeben wurden. Die erste dieser fünf Generationen ist eigentlich die der Halbtannaim. Neben dem oben erwälinten Patriarchen E. Jehuda IL nahm E. Chanina bar Chama die erste Stelle ein. Es ist nicht festgestellt, welches hohe Amt ihm E. Jehuda IL zugedacht hat, auf das er dann zugunsten des E. Ephes verzichtete. E. Chanina war gleich E. Chijja, dem Zeitgenossen Eabbi Jehudas I. aus Babylonien und muß schon als bejahrter Mann nach Palästina gekommen sein. Als er in Palästina anlangte, war die Generation E. Meirs bereits ausgestorben; und er kann daher als der erste und älteste Amoräer bezeichnet werden. Mt ihm wirkten die obenerwähnten Halbtannaim und Barajthasammler. Er selber zeichnete sich durch tiefes und vielseitiges ^Yissen aus. Er war auch Arzt. Von größter Bedeutung für die Entstehung des palästinischen Talmuds war das zweite Amoräergeschlecht, zunächst das Amoräerpaar E. Jochanan und E. Simon ben Lakisch, zu welchen sich deren größter Schüler und in späteren Jahren Genosse, der Babylonier E. Eleasar, als dritter gesellte. E. Jochanan hatte für den palästinischen Talmud die Bedeutung, die E. Akiba für die Mischna hatte. Er ist in den Grundzügen sein Werk, da er während der langen Zeit— nach Scherira 80 Jahre — in der er der Schule vorgestanden, ohne Zweifel alle sechs Ordnungen durchgenommen hat. Er hatte in noch sehr jungen Jahren zu Füßen des ^lischnaredaktors, des großen Patriarchen, gesessen und sah im hohen Greisenalter noch die vierte Generation in seinem Lehrhause. Mai-monides hatte also so unrecht nicht, wenn er ihn als den Verfasser dieses Talmuds bezeichnet — wenn das auch nicht wörtHch zu nehmen ist.   Was von den  Lehren
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       R. Eleasars ausdrücklich gesagt wird,, daß sie von R. Jo-chanan herrühren, wo er auch nicht den Namen seines Lehrers genannt hat, wird auch bei  \4elen  Lehrern der anderen Schüler der Fall gewesen sein. Jenem ist aber der Löwenanteil an diesem Werke seiner Schule zuzuschreiben.

       In der Schule R. Chaninas, R. Jannajs und R. Oscha-jas, die R. Jochanan im reiferen Alter besuchte, hatte er sich den gesamten Lehrstoff, wäe er in den Schulen des Miscknaredaktors vorgetragen wurde, angeeignet. Als Lehrer wurde er im hohen Greisenalter von allen Hochschulen Palästinas und Babyloniens als erste Autorität gefeiert. Seine Entscheidungen wurden darum auch von der Mit- und Nachwelt zur gesetzlichen Norm erhoben. Er war der letzte große Palästinenser, der alle seine Zeitgenossen überragte.

       Seine Nachfolger hatten, wenigstens in Babylonien, nicht mehr das Ansehen, welches R. Jochanan genossen hatte. Nach seinem Tode (um 250 n. Chr.) ging die Hegemonie auf die babylonische Schule in Sura über, wo R. Huna wirkte. Es ist bezeichnend, daß seine Schüler zu seinem unmittelbaren Nachfolger einen Babylonier zum Schulhaupte erhoben haben. R. Ami (imgefähr 300 n. Chr.) war das letzte Schulhaupt der palästinischen Schule in Tiberias. Infolge einer Judenverfolgung mußte er seinen “Wohnsitz nach Cäsarea verlegen, wohin auch die Gelehrten übersiedelten. Dort wohnte R. Abahu, der, durch sein Ansehen bei der römischen Regierung geschützt, auch für die Gelehrten Ruhe und Sicherheit erwirken konnte. Nach dem Tode R. Amis wollte man den oben erwähnten R. Abahu an die Spitze setzen, aber dieser wünschte, daß man den sehr bedürftigen R. Abba von Akko wähle, um diesem dadurch eine Einnahmequelle

      

       zu verschaffen. Aber aucli E. Abba wurde nicht gewählt. Die oberste AVürde des Schulhauptes wurde überhaupt keinem mehr verUehen. Obgleich die Gelehrten wieder nach Tiberias zurückgekehrt waren, fehlte es an der nötigen Euhe, um eine Zentralschule erhalten zu können. Viele hervorragende Lehrer verheßen schon in den ersten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts die Heimat, um nach Babylonien zu übersiedeln, wo das Torastudium blühte. Und auch die im Lande zurückgebliebenen Lehrer wohnten wohl zu entfernt von der geistigen Zentrale, um die Schulen aufsuchen zu können.

       Als geistige Führer der kommenden Generation werden R. Jirmija, R. Jona und R. Jose genannt, die in ihrer Jugend noch die Vorträge R. Jochanans gehört haben. Der erstgenannte war ebenfalls ein Babvlonier, der in seiner Heimat nicht die rechte Würdigung fand. Er muß in verhältnismäßig jungen Jahren nach Palästina gekommen sein, da er noch die Schule R. Jochanans in ihrem Glänze gesehen hat.

       Nur die fünfte und letzte Generation gehörte zu den Epigonen, welche R. Jochanan nicht mehr kannten. Die bedeutendsten dieser Zeit waren R. Jona, R. Mani, R. Chananja IL, die zunächst Schüler R. Jirmijas waren. Manche aus dieser Zeit, wie R. Huna und dessen Schüler R. Tanchuma ben Abba, hatten sich um die Fixierimg der Haggada große Verdienste erworben. Auf den letztgenannten wird der Midrasch Tanchuma zurückgeführt. In der Tat dürfte der Grundstoff desselben auch von ihm herrühren.

       § 38.   Charakteristik des palästinischen Talmuds.

       Der palästinische Talmud ist als Torso auf die Welt gekommen.   Man vermißt nicht nur die ordnende Hand
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       des Redaktors — redigiert, selbst im Sinne der damaligen Zeit, ist er überhaupt nicht worden — sondern auch die kritische Überprüfung und die richtige Zuteilung des Lehrstoffes zu den ]Mischnasätzen. Die iMischna scheint überhaupt erst in späterer Zeit den einzelnen Kapiteln vorangesetzt worden zu sein. Nicht selten wird in den Diskussionen über einen Lehrsatz, wie über eine an anderer Stelle, in einem anderen Traktate vorkommende Mischna verhandelt, wo sie unimttelbar vor der Diskussion zu lesen ist. Die Debatte wurde eben einst in einem Vortrage über einen anderen Traktat, mitunter über einen Traktat, der in Verlust geraten ist, abgeführt und der Schreiber hat das „Dort wurde gesagt, dort wurde gelehrt” wortgetreu nach der mündhchen Überheferung abgeschrieben, ohne viel darüber nachzudenken, daß er selber die Debatte unmittelbar an die betreffende Mischna angeschlossen habe und daher das ,,Dort wurde gelehrt” jedenfalls hätte streichen müssen. Bei manchen Debatten kann selbst der findigste Geist den Zusammenhang mit der früher verhandelten Materie nicht mehr herstellen. Die schweren Verfolgungen, welche in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts begannen und unter Gallus im Jahre 353 den Höhepunkt erreichten, haben eine kritische Überprüfung des Lehrstoffes, welche nur durch große Gelehrtenversammlungen vorgenommen werden konnte, unmöglich gemacht. Die angesehensten Lehrer mußten auswandern, und einzelne Lehrer, die im Lande blieben, konnten diese Arbeit nicht leisten. So kommt es, daß uns der paläst. Talmud uralte Erklärungen halakhischer Lehren aufbewahrt hat, die vielleicht aus alten tannaischen Schulen herrühren und von der späteren Mehrheit nicht angenommen wurden. Solche Stellen sind nicht selten. Und dies hat modernen Forschern zu der A’ermutung

      

       Anlaß gegeben, daß der palästinisclie Talmud überhaupt nicht die Mischna, sondern die Tosefta zur Grundlage gehabt habe. Die Nachwelt hat darum, in richtiger Bewertung dieses Talmuds, ihn nur dann als Quelle für halakhische Entscheidungen gestattet, wo er dem babylonischen Talmud nicht widerspricht. Für die Praxis ist zimächst nur der babylonische Talmud maßgebend, da dieser von den Großen Versammlungen Eabinas und R. Asehis geordnet wurde.

       Ist für die Halakha der babylonische Talmud maßgebend, so muß in bezug auf die Haggada dem palästinischen Talmud der Vorzug gegeben werden. Die Haggada des palästinischen Talmuds übertrifft an Schönheit und Feinheit die des babylonischen. Die Verfolgungen, die auf die Entwicklung der Halakhastudien hemmend wirkten, haben die Haggada gefördert. Die Haggada gleicht einer Pflanze, die im Schatten besser gedeiht. Leid und Kummer sind Säfte, die sie veredeln und zur Entfaltung bringen. Das Bedürfnis der Trauernden nach Trost, der Gebeugten nach Ermutigung, der Verzweifelten nach Beruhigung ist ein Sporn für edle Naturen, diesen durch eine Welt der Phantasie das zu ersetzen, was ihnen die Wirkhchkeit versagt hat. ,,In früheren Jahrhunderten”, sagte R. Lewi, ein Meister der Haggada, ,,war das Volk wohlhabend und war begierig, Mischna, Talmud Halakhot zu hören, jetzt aber, wo das Volk arm ist und unter dem Drucke der Verfolgung schwer leidet, will es nur Trost- und Segensworte hören.”

       Der palästinische Talmud ist in einem syrischen Dialekt geschrieben, der dazumal in Gahläa gesprochen wurde. Unsere Ausgaben enthalten nur die vier ersten Ordnungen und von der sechsten Ordnmig die drei Kapitel des Traktates Nidda, vom 'ierten Kapitel des-
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       selben Traktates sind nur noch drei Zeilen erhalten. Vom Traktate Sabbath fehlen die  vier  letzten, von Makkoth das dritte Kapital. Im ganzen ist er also zu 39 Traktaten erhalten, ist aber im Umfange nur ein Drittel des babylonischen Talmuds, obgleich dieser nur zu 36 Traktaten erhalten ist. An dem letzteren haben eben zwei Generationen mehr gearbeitet und die günstigen poUtischen Verhältnisse in Babylonien haben den Gesetzeslehrern die Möghchkeit geschaffen, sich in voller Ruhe den halakhischen Studien zu widmen.

       Tabellarische Übersicht der Mischnatraktate, die palästinischen Talmud haben.

       I.  Ordnung   IL Ordnung   III.  Ordnung

       Seraim:                   Moed:   Naschim:

       Berakhoth,                Sabbath,   Jebamoth,

       Pea,                            Erubin,   Kethubboth,

       Dammaj,                   Pesachim,   Nedarim,

       Kilajim,                    SchekaUm,   Nasir,

       Schebhiith,   Joma,   Gittin,

       Terumoth,                Sukka,   Sota,

       Maasroth,                  Beza,   Kidduschin.

       Maaser scheni,   Rosch Haschana,

       Challa,   Taanith,

       Orla,   Megilla,

       Bikkurim.   Moed Katan. Chagiga,

       IV.  Ordnung   V.  Ordnung

       Nesikin:   Kodaschim

       Baba Kamma,   Makkoth,

       Baba Mezia,   Schebuoth,   VI. Ordnung

       Baba Bathra,   Aboda Zara,   Teharoth:

       Sanhedrin,   Horajoth,   Nidda.
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       § 39.   Babylonische Traditionen aus der  Zeit der Tannaim.

       Die Juden in Babylonien, die schon zur Zeit des Wiederaufbaues des zweiten Tempels zahlreich und wohlhabend waren, hatten sich im Laufe von Jahrhunderten sehr vermehrt. Sie zählten zur Zeit des Josephus nach ^lillionen. Außer den Angehörigen des Stämmereiches, die niemals aus dem Exil zurückgekehrt sind, lebten daselbst die von den Stämmen Juda und Benjamin Zurückgebliebenen. Einen weiteren Zuwachs erhielten sie zur Zeit des Königs Artaxerxes Ochos, der um 3-tO v. Chr. bei der Rückkehr von seinem Feldzuge jüdische Gefangene mitführte und in Babylonien ansiedelte. Hierzu kamen noch die zahlreichen Proselyten und die frei^vilhgen Zuzügler, die durch die poHtische und religiöse Freiheit, welcher ihre Glaubensbrüder im Zweiströmeland sich erfreuten, und durch deren Wohlstand angelockt wurden. Der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem hat auf die Lage der in Babylonien lebenden Juden sehr günstig eingewirkt. Durch die von Kyros gewährte Rückkehr wurden sie tatsächlich als Nation anerkannt, sie waren nicht mehr ein Haufen Verpflanzter, die zum Aufgehen in eine fremde Xation bestimmt waren. Sie hatten ihr eigenes poHtisches Oberhaupt, den Exilarchen, der in hohem Ansehen stand, dessen Richter, die ,,Richter des Exils”, Recht sprachen und poHtische Oberaufsicht ausübten.

       Li religiöser Beziehung waren für sie wie für ihre Brüder im Stammlande die HeiHge Schrift und die Bestimmungen des Synedrions, der obersten Behörde in Jerusalem, in allem und jedem maßgebend.  Sie richteten

      

       nicht, wie die ägyptischen Juden, einen selbständigen Kultus ein und wollten nicht wie diese in der Ausübung der Religionsgesetze einen eigenen Weg einschlagen. Sie schickten vielmehr ihre Zehenten den Leviten, die Heben den Priestern und ihre Tempelsteuer zur Erhaltung des Kultus nach Jerusalem. Zur Aufnahme dieser Abgaben gab es in den Städten Nehardea und Nisibis Schatzkammern, aus welchen sie zu bestimmten Zeiten nach ibrem Bestimmungsorte überführt  \vurden. Hatte diese treue Gefolgschaft, die die Babylonier dem Synedrion in Jerusalem geleistet, den Vorteil, daß sie fromme, gesetzestreue Juden blieben, so übte andererseits diese Abhängigkeit von Palästina insofern einen nachteiügen Einfluß auf das geistige Leben der babylonischen Juden aus, als sie jede geistige Tätigkeit hemmte. Es fehlte an einer geistigen Zentrale, einer Behörde, deren Beschlüsse den Lehren der geistigen Arbeiter gleich denen des Synedrions in Palästina Gesetzeskraft hätte verleihen können. Wollte man sich eine gründliche Kenntnis der als Gesetz anerkannten Tradition aneignen, so mußte man sich stets in das Land ihrer Entstehung begeben. Wohl gab es in Nisibis und Hutzel, in Nehar-Pekod und in Nehardea einzelne wissen-schaftHch hochstehende Lehrer, die mit Erfolg das Lehramt ausübten. Aber die meisten Lehren, die fern von der geistigen Zentrale Palästinas entstanden, gerieten in Vergessenheit, wenn sie nicht durch die Gelehrten-Versammlungen der Mischna Rabbi Jehudas einverleibt wurden. Mit R. Nathan, dem Babylonier, berichtet eine alte Quelle, wurde auch dessen Weisheit zu Grabe getragen. Dieser R. Nathan hatte nämhch gleich R. Juda eine halachische Gesetzessammlung angelegt, die fast spurlos verschwunden ist.   Ein Teil derselben dürfte je-
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       doch in der Barajthasammlung des E. Chijja enthalten sein, von dem ausdrückUch berichtet wird, daß er babylonische Halakhoth überKeferte. Spuren von anderen Gesetzessammlungen aus der Tannaitenzeit, wie von der zivilrechtUchen Gesetzessammlung Karnas, des babylonischen Landrichters, und von der Sammlung Samuels finden wir zerstreut im babylonischen Talmud. Die babylonischen Gesetzeslehrer mußten mit der Tatsache rechnen, daß ihre Lehren nicht leicht Gesetzeskraft erlangen konnten. Sie wußten nur zu gut, daß halakhische Entscheidungen ohne Sanktion der Patriarchen und der großen Gesetzesversammlungen zu einem theoretischen Schattenleben verurteilt oder der Vergessenheit anheimfallen würden, und wandten sich daher der Begründung älterer, bereits bekannter Lehren und ihrer Ableitung aus Sckriftversen zu. Dies ist der Grund, daß die meisten von den babylonischen Lehrern bekannten Lehrsätze gleich den Lehrsätzen der Schule E. Ismaels, die in Süd-judäa, also ebenfalls fern von der geistigen Zentrale Palästinas, entstanden sind, Begründungen und Ableitungen von älteren Traditionen aus Schriftversen enthalten. Dies erklärt auch die hohe Vollendung jener scharfsinnigen Lehrweise, die wir schon bei den Erklärungen und Diskussionen der ersten babylonischen Lehrer finden, und welche dem babylonischen Talmud sein eigenartiges, originelles Gepräge verleiht.

       § 40.   Rab und Samuel, die ersten Amoräer in  Babylonien*

       * Das Aufblühen der babylonischen Schulen fällt nicht nur zeithch mit dem Abschlüsse der Mischna zusammen^ sondern steht auch in einem kausalen Zusammenhange mit demselben, Li den vergangenen Jahrhunderten hatten die Lehrer nüt der L’nsicherheit der behandelten

      

       Traditionen zu kämpfen. Erst in der von dem ganzen Volke anerkannten Traditionssammlung des Patriarchen R. Juda haben die ,,Erklärer” derselben, die Amoräer, wie  die Gelehrten der folgenden Epoche genannt werden, eine feste Grundlage gewonnen, auf welcher sie weiterbauen konnten. Die ersten großen Baumeister waren Rab und Samuel. Beide aus angesehenen Gelehrtenfamilien stammend, bereiteten sie sich durch unermüdlich fleißiges Studium zu geistigen Führerrollen vor. Jeder auf einem anderen Wege. Rab hatte seine Lehrjahre in Palästina verlebt, gehörte dem Schülerkreise Rabbi Judas, des Patriarchen, an, wodurch er sich eine gewisse Superiorität über Samuel erwarb. Aber nur in religionsgesetzlichen Fragen; in der Disziplin des Rechtes war ihm Samuel überlegen. In Palästina übten die Juden nicht mehr die Gerichtsbarkeit aus, sie hatten darum weniger Gelegenheit, aktuelle Rechtsfragen zu erörtern. Samuel hingegen war Richter des Exilarchen und hatte auch seine Jugend in Babylonien verlebt, in dem Lande, welches zur Zeit der Sassaniden in der Handelswelt einen hervorragenden Platz einnahm. Die bedeutendsten handelsrechthchen Einführungen sind von Babylonien ausgegangen. Hillel, R. Nathan der Baby-lonier sind durch solche bekannt geworden. Der ältere Kollege Samuels im Gerichtshofe, Karna, hatte, \vie bereits erwähnt, eine zi\41rechtliche Gesetzessammlung angelegt. L^nd es war darum wohl begründet, daß auch Samuels Entscheidungen auf zivilrechtlichem Gebiete als gesetzliche Norm anerkannt ^vurdeu. Die wichtigste war wohl die oft zitierte Satzung, daß in Rechtsfragen das Landesgesetz entscheide. Er kannte auch das persische Gesetz, wie er überhaupt vielseitig war. Er war auch Arzt und Astrolog.   Er hatte seine Schule in Ne-

      

       hardea, dem Sitze des Exilarchen, wo er nebst der Gesetzeslehre Medizin, Astrologie und Kalenderkunde lehrte. Viele seiner Lehren in diesen Wissenschaften wurden von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt und später dem Talmud einverleibt. Wahrscheinlich gehört ein großer Teil der im babylonischen Talmud enthaltenen medizinischen und astronomischen Lehren — auch jener, die seinen Namen nicht an der Spitze tragen — zu den Überlieferungen Samuels, da nach ihm keine andere in diesen Wissenschaften bewanderte PersönHchkeit genannt ^vird. Rab, der sich mit dem Exilarchen anfangs nicht gut vertrug, mußte seine Wirkungsstätte mehr nach dem Süden hin verlegen, nach Sura am Essuriasee, im Bezirke Babel. Die zwei Schulen hatten  \dele  Hunderte von  Hörern, die aus aller Herren  Ländern zusammenströmten. Die Lehrmethode bestand in der Erklärung der Mischna, in der Ausgleichung der Differenzen zwischen den Lehren der Mischna und denen der anderen Halakhasammlungen, wobei sich oft herausstellte, daß die eine den babylonischen, die andere den palästinischen Verhältnissen entsprach. Es wurden natürhch auch neue Fragen aufgeworfen, die beantwortet werden mußten. Die Entscheidungen wurden entweder aus Lehren der Mischna abgeleitet oder nach eigenem Gutdünken, nach logischen Gründen, getroffen und dann als Memras ,,Aussprüche” weiter überliefert.

       § 41.   Die zweite Amoräergeneratioii und die Redaktion des Talmuds zur Ordnung Xesiliin.

       Die intensive Beschäftigung mit der DiszipHn der Rechtswissenschaft in Babylonien und wohl auch die hohe Bedeutung derselben für das rege Geschäftsleben drängte  zu einer für die richterliche Praxis brauchbareren

      

       Grundlage als sie die Mischna bot, die nur die einfaoberen Fälle behandelte und auch in diesen nicht immer die endgültige Entscheidung brachte. Eine solche konnten nur die Erörterungen zur Mischna bieten, der Talmud, der nicht nur als Kommentar zur ersteren, sondern auch durch die Ergänzungen, durch Rechtstraditionen, zunächst die babylonischen, welche die Mischna nicht aufgenommen hatte, dem Richter unentbehrhch war. Diese Erörterungen mußten daher überprüft und gesammelt werden. Dies geschah auch schon zur Zeit der zweiten Amoräeergeneration. In der Schule und unter der Leitung R. Jehudas in Pum Baditha wurden die ersten Teile des Talmuds, die Ordnung Nesikin, redigiert^).

       Diese Schule, welche als die eigenthche Fortsetzung der Lehrstätte Nehardeas — diese ging nach dem Tode Samuels infolge der Zerstörung der Stadt durch Odenath von Palmyra ein — angesehen werden darf, gelangte bald durch den Scharfsinn ihres Schulhauptes wie durch dessen peinliche Genauigkeit in der Wiedergabe des überkommenen Lehrstoffes zur Berühmtheit. Als Schüler Rabs und Samuels war R. Jehuda ^vie keiner seiner Zeitgenossen geeignet, die Redaktion eines so wichtigen Talmudteiles vorzunehmen. Und er mag sich auch durch das besondere Interesse für die Rechtswissenschaft zu dieser Arbeit bewogen gefühlt haben. ,,Wer fromm sein will,” pflegte er zu sagen, „erfülle die Pfhchten zwischen mein und dein.” Die Redaktion bestand in der Fixierung des Textes. Die Vorträge wurden von hervorragenden Schülern mit den Hörern wiederholt, wortgetreu einstudiert und durch Aufstellung mnemotechnischer Zeichen vor Vergessenheit möglichst geschützt. Ob der von R. Jehuda redigierte Talmud zu Nesikin unserem Talmud

       1) Vgl. Funk, Juden in Babyl.  I,  137.
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       zugrunde gelegt worden ist, kann nicht mit Sicherheit behauptet werden. Sehr vrahrscheinhch ist es aber, daß der Tahnud R. Jehudas die ins Auge fallende Kürze des jerusalemischen Talmuds zu dieser Ordnung verursacht hat. Manche Kontroverse ^vird derselbe nicht aufgenommen haben, da er in dem älteren bereits redigierten babylonischen Talmud R. Jehudas vorlag, der von Zeira, dem Schüler R. Jehudas und späterem Schulhaupte Palästinas, dorthin verpflanzt worden sein mag.

       Zu den hervorragendsten Vertretern des zweiten Amo-räergeschlechtes und Zeitgenossen R. Jehudas gehören: Rab Huna, der Nachfolger Rabs auf dem Lehrstuhle in Sura, der scharfsinnige R. Chisda und der als Rechtslehrer vielgerühmte R. Nachman ben Jakob. Der erstgenannte, der auch von den palästinischen Lehrern als erste Autorität anerkannt wurde, hat sich große Verdienste um die Einheit der Rechtsprechung und der rituellen Praxis erworben. Die von ihm in wichtigen rehgiösen Fragen gefällten Entscheidungen wurden durch die Clelehrtenversammlungen sanktioniert und zur Norm erhoben. Er setzte unter anderem durch, daß Babylonien auch in gesetzhcher Beziehung dem Stammlande Judäa gleichgestellt und alle Privilegien, die dieses besessen, auch auf das Zweiströmeland übertragen wqirden.

       R. Chisda hat in seinen Vorträgen den Text der Mischna zum Gegenstande der Erörterung gemacht und jene Lehrweise eingeführt, welche mit dem Texte der IVIischna so verfuhr wie R. Akiba mit dem der Heiligen Schrift. Man erklärte jedes überflüssige Wort, jede Silbe und fand in denselben neue Lehren angedeutet.

       R. Nachman hat viele rechtsgesetzHche Einführungen getroffen. Darunter auch solche von weittragender Bedeutung, wie z. B. die Einführung des Einzelrichters in

      

       der Rechtspflege und die Anordnungen, die eine Steigerung der richterlichen  Autorität  zum  Zwecke  hatten.

       § 42.   Erste Redaktion der andern Talnuidteile durch die dritte und vierte Amoräergeneration.

       Dem Beispiele R. Jehudas folgend, haben seine Nachfolger im Amt«: Rabba, R. Josef und Abaji wie auch seine jüngeren Zeitgenossen R. Nachman und R. Sche-scheth mit der Fixierung des Talmuds zu den anderen ,,Ordnungen” begonnen. Von Rabba, dem unmittelbaren Nachfolger R. Jehudas, heißt es häufig im Talmud, ,,Rabba hat diese Tradition in dieser Form gelehrt.” Zum Abschlüsse kam aber diese Redaktion erst unter dessen Schüler Raba (st.352), der die Hochschule infolge des langjährigen persisch-römischen Krieges von Pum Baditha in das Innere des Reiches, nach Machosa, verlegte. In den 14 Jahren (338—352) seiner Wirksamkeit war er die allererste Autorität, vor der sich alle in Ehrfurcht beugten. Seine Zeitgenossen hatten eine ungemein hohe Meinung von der Gewissenhaftigkeit, mit welcher er die äußere Form der Tradition behandelte. Zu den von ihm überHeferten Lehren ist auch nicht eine einzige Variante auf uns gekommen. Als seine Hauptstütze bei der Redaktion des Talmuds ist der Vorsteher (Resch Kalla) Rabbi Nachman b. Isak zu nennen, der den Lehrstoff zu ordnen und für die einheithche Wiedergabe des Textes zu sorgen hatte. Diese Redaktion unterschied sich von der letzten durch ihre prägnante Kürze. Zitate wurden in derselben nur angedeutet, mitunter durch die Nennung des Traktates, welcher die betreffende Tradition enthält. Auch Kontroversen, die nur bezweckten, den Geist der Hörer zu schärfen, wnirden von dei Aufnahme in den Talmud ausgeschlossen.

      

       Schlußredaktion des Talmuds.   ~       111

       § 43.   Schlußredaktion des Talmuds durch Rab   Aschi.

       Die zweite und letzte Redaktion erfolgte durch die Schule R. Aschis (st. 427). R. Aschi, der noch in jungen Jahren die Vorträge Rabas in Machosa gehört hatte, suchte auf kürzere oder längere Zeit all die Hochschulen auf, die nach dem Tode Rabas an verschiedenen Orten entstanden waren; er war in Pum-Baditha und in Na-resch, in Pum-Nahara und in dem wieder erbauten Ne-hardea. So ausgerüstet, reich, beim persischen Hofe angesehen und vom Volke hoch verehrt, war er wie prädestiniert für die große Arbeit, für die endgültige Redaktion des Talmuds. ,,Seit R. Jehuda, dem Patriarchen,” sagten seine Zeitgenossen, ,,genoß kein Lehrer ein solches Ansehen wie R. Aschi.” Und Ansehen war die erste und wichtigste Vorbedingung für das GeHngen dieses Werkes. Denn der neu redigierte Talmud mußte von allen Gelehrten anerkannt werden; er durfte nicht als einer unt-er vielen, sondern als der Talmud die Lehrstätte verlassen.

       Zum Gehngen des großen Werkes trug nebst dem Ansehen auch das hohe Alter bei, welches R. Aschi erreichte. Während seiner sechzig]ährigen Lehrtätigkeit an der Schule in Matha Mechasja, einem Stadtteile Suras, hatte er den ganzen Gelehrtennachwuchs um sich gesammelt, der seinen Talmud nach allen Richtungen des Landes verbreitete und der Nachwelt mündhch und schriftHch überHeferte. Einer der jüngsten dieses Gelehrtenkreises war Rabina IIL, der Xeffe Rabinas IL, der noch die schweren Verfolgungen unter Peroz erlebte. Er war der letzte Amora, der das Werk des großen Meisters den späteren Generationen überHeferte, wobei er auch die Lehren seiner Zeitgenossen hinzufügte. Darum wird auch der Talmud von den späteren Generationen ,,der Talmud R. Aschis und Rabinas” genannt.

      

       Die Redaktion hatte in erster Reihe die seit dem Tode Rabas neu hinzugekommenen Erörterungen und Ergänzungen in feste Form zu bringen. Durch die vollständige Zerstörung der jüdischen Kulturzentren in Palästina wurde eine große Anzahl palästinischer Lehrer und mit ihnen zahlreiche alte Traditionen nach Babylonien verpflanzt, welche eine neue Auffassung der Mischna zur Folge hatten. Aber auch die redigierten Talmudteile wurden einer Revision unterzogen. Zitate, die als Beweisstellen oder als Bekräftigung von Einwänden bei der früheren Redaktion nur kurz angedeutet waren, wurden jetzt in extenso aufgenommen.

       Mit dem Tode Rabinas war der eigentUche Talmud abgeschlossen, wenn auch aus der nachfolgenden Epoche, aus der sogenannten saboräischen (sabar = verständhch machen), vereinzelte Zusätze hinzukamen. — Mit dem Talmud war auch die mündhche Lehre endgültig festgestellt.

       Der Talmud oder die Gemara^) sieht nur äußerhch wie ein erweiterter Kommentar der Mischna aus. Diese dient ihm oft nur als xA^nknüpfungspunkt für die Diskussionen. Die verschiedensten Gegenstände, die nur in einem äußerhchen Zusammenhange stehen, werden aneinandergereiht. Wenn die Ansicht eines Lehrers angeführt wird, von dem nicht allzu viele Aussprüche bekannt sind, so werden all diese zusammengefaßt, obgleich sie mit dem besprochenen Thema nichts zu schaffen haben. Man hat die Gelegenheit benutzt, um die nicht zahlreichen Aussprüche des betreffenden Autors vor Vergessenheit zu schützen. Es kommt auch sehr häufig vor, daß irgendein Ausspruch, eine fremde Mischna oder

       ‘) Gemar im babyl. Talmud = lernen; unter Gemara versteht man gewöhnlich den Kommentar der Amoräer zur Mischna.

      

       Barajtlia als Beweis für eine Ansicht oder zur Bekräftigung eines Einwandes zitiert und der Fluß der Diskussion unterbrochen ^\ird, um die angeführte Halakha zu besprechen. Dies geschieht dann niit den Worten: .,Der Meister hat gesprochen” oder: ,.zur Halakha selbst”. Nachdem die Diskussion mitunter auch recht lange unterbrochen wurde, kommt der Talmud auf das frühere Tliema zurück, um die Debatte wieder fortzusetzen.

       Die eingeschobenen Gedanken und Diskussionen nehmen dem Talmud die Klarheit und erschweren das Studium desselben. Dieses erfordert eine ernste und konzentrierte Versenkung in seine Eigenart, man muß mit der Sprache der jüdischen Schulen vertraut sein, um sich in diesen tiefen, fremdartig anmutenden Auseinandersetzungen zurechtzufinden. Man muß sich ge\4sser-maßen an das Dunkel gewöhnen, das in diesem geistigen Labyrinthe herrscht. Ist dies erst geschehen, dann folgt man mit einem regeren Interesse den Verzweigungen und verworrenen Gängen, die tief ins Altertum führen; der Forscher, der in der Rehgions-, Kultur- und Rechtsgeschichte der alten Völker bewandert ist, ^^•ird auf Schritt und Tritt uralte Quellen entdecken, die für die Beurteilung des Altertums von größtemAVerte sind; wird die Fäden immer deuthcher und klarer sehen, die sich von den Kulturen der alten Völker in Ost und West zur jüdischen Ideenwelt herüber- und hinüberschhngen.

       Der Talmud ist angefeindet und verteidigt und viel zu wenig studiert worden. Kaum, daß er das Land seiner Entstehung verlassen hatte, wurde er von einem römischen Kaiser mit einer feindlichen Novella (Justinian, No-vella 145 im Jahre 553) begrüßt. Bannflüche, Bullen, Konfiskationsdekrete wurden gegen ihn ins Treffen geführt, lodernde Scheiterhaufen wurden für ihn errichtet; in der

       Funk, Die Entstehung des Talmuds.   8
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       zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts allein wurde er nicht weniger als sechsmal verbrannt. Er hat auch edle Ritter gefunden, Geistesheroen, die mutig für ihn eingetreten sind. Wir erinnern nur an Reuchlin. Parteileidenschaft hat zur Beurteilung dieses merkwürdigen Werkes einzelne Sätze herausgegriffen, ohne zu bedenken, daß im Talmud Tausende von Gesetzeslehrern zu Worte kommen, von Lehrern, die in verschiedenen Ländern und unter den verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen gelehrt und gewirkt haben. Werke wie der Talmud dürfen nicht zerpflückt werden. Sie müssen als etwas Ganzes beurteilt und bewertet werden. Es kann dies jetzt um so leichter geschehen, als wir von einem großen Teile desselben mehr oder minder gute Übersetzungen (von E. M. Pinner, Isr. M. Rabbino\acz, M. Rawicz, J. Sammter, M. Schwab, D. 0. Straschun und Laz. Goldschmidt) besitzen.

       Tabellarische Übersicht   der Mischnatraktate,   die baby Ionischen Talmud haben.

       L Ordnung: S e r a i m: Berakhoth.

       IL Ordnung:

       Moed: Sabbath, Erubin, Pesachim, Joma, Sukka, Beza,

       Rosch Haschana, Taanith, Megilla, Moed Katan, Chagiga.

       III . Ordnuni Naschim: Jebamoth, Kethubboth, Nedarim, Nasir, Gittin, Sota, Kidduschin.
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       § 44.    Die  Geschichte des  Talmuds.

       Gegen Ende des fünften Jahrhunderts war, wie erwähnt, der Talmud abgeschlossen. Er wurde, nach allgemeinen Annahmen, um diese Zeit auch schon niedergeschrieben; dafür spricht jedenfalls der Umstand, daß ein so umfangreiches Werk von den Schülern kaum auswendig gelernt werden konnte. Das konnten höchstens die Gedächtnisvirtuosen leisten, die sogenannten Tan-naim, welche die Lehrbücher in den Schulen ersetzten. Die ersten geschriebenen Exemplare entstanden naturgemäß an den zwei Lehrstätten, den Zentren der religiösen Studien in Sura und in Pum-Baditha. Ein großer Teil der im Talmud angeführten Differenzen zwischen den Schulen ist wohl auf die verschiedenen Lesearten zurückzuführen, die sich in den Aufzeichnungen dieser Lehrhäuser vorfanden. Diese Lesearten wurden von den nachfolgenden Generationen, von den Saboräern, gewissenhaft zusammengestellt, mitunter wurde auch die Ursache ihrer Entstehung erklärt. Auch andere Zusätze aus dieser und späterer Zeit fanden noch Eingang, bil-

      

       den aber im ganzen keinen beträchtlichen Teil des Talmuds. Von größerer Bedeutung war die iVbfassung der sogenannten ,,kleinen Traktate”, welche die Gebräuche und Vorschriften behandeln, die im täglichen Leben beobachtet werden müssen, wäe Trauergebräuche (Ebhel rabbathi), Bestimmungen über eheliche Verhältnisse (Kalla) und über Anfertigung von Torarollen (Soferim). Anstands- und Sittenregeln (Derekh Erez rabba und Derekh Erez suta) eine Tosefta zu dem Traktate ,,Sprüche der Väter” (Aboth de Rabbi Nathan) und ,,Perek ha-schalom” (Kapitel vom Frieden). Diese wurden zur vierten Ordnung (im 9 Bande) des Talmuds hinzugefügt und stehen in   geringerem Ansehen  als der Talmud^).

       Babylonien bheb noch Jahrhunderte hindurch der Mittelpunkt der geistigen Studien. An die Häupter der erwähnten Hochschulen, welche in den ersten zwei Jahrhunderten nach der Entstehung des Talmuds Saboräer (= Erklärer) in den späteren Jahrhunderten als Geonim (Gaon = Großer) bezeichnet wurden, kamen von nah und fern reUgionsgesetzliche und rechtliche Anfragen, die im Sinne des Talmuds entschieden wurden. Selbst Palästina war in dieser Zeit in seinem religiösen Tun von Babylonien abhängig. Ein Teil dieser Antworten ist in den Responsensammlungen der Geonim niedergelegt, die in letzterer Zeit veröffentlicht wurden.

       Der größte Gelehrte dieser Epoche war der vielseitig gebildete Gaon von Sura und Religionsphilosoph Saadja (892—942). Er hat sich um den Talmud ein besonderes Verdienst erworben durch dessen Verteidigung gegen die

       1) Im Jahre 1851 hat Kaph. Kirchheim nach einer Handschrift CarmoHs noch sieben andere kleine Traktate herausgegeben; sie behandeln die Vorschriften 1. über das Schreiben der Torarollen und 2. der Mesusa, 3. über Gebetriemen. 4. über Schaufäden, .5. über Sklaven, 6. über Samari-taner (Kuthäer) und 7. über Proselyten.

      

       Angriffe der Sekte der Karäer, welche das mündliche Gesetz verwarfen und sich nur an den Buchstaben der Heiligen Schrift hielten. Die letzten talmudischen Autoritäten waren Scherira (1000) und dessen Sohn Hai, welche zahlreiche gutachthche Schreiben (Responsen) verfaßten. Zwei Jahre nach dem Tode Hais erlosch das Geonat in Babylonien (1010).

       In Europa war Itahen das älteste Land, wo das Talmudstudium seine erste Pflegestätte fand. Die jüdischen Kolonien, die schon in vorchristheher Zeit in allen römischen Pro'inzen verbreitet waren, hatten ihren Zusammenhang mit den Hochschulen Palästinas und Babyloniens nie verloren. Rom selbst hatte eine bedeutende Talmudschule.

       Im Mittelalter zeichneten sich auch die Juden in Lucca, Bari und Salerno durch Gelehrsamkeit und Scharfsinn aus. In bezug auf religiöse Sitten und Gebräuche, besonders gottesdiensthche Einrichtungen, scheinen sich die Juden in Italien den palästinischen Ritus zum  Vorbilde genommen zu haben.

       Neben Itahen war es vornehmlich Spanien, welches unter der Herrschaft der Araber durch freundhches Verhalten gegen die Juden die Talmudstudien begünstigte. Es  \NTirde  nach Palästina und Babylonien zum klassischen Lande der jüdischen Wissenschaft; es wird auch als das erste Land in Europa genannt, welches im Besitze eines vollständigen babylonischen Talmudexemplares war; der Exilarch Natronaj ben Chakinaj soll dieses in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts für die spanischen Juden geschrieben haben, welche in den ersten fünf Jahi*-hunderten nach dem Abschlüsse des Talmud ganz von den babylonischen Hochschulen abhängig waren. Der sogenannte sefardische Ritus ist eigentlich im wesent-

      

       liehen der babylonische Ritus. Erst gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrtausends wurden sie durch einen ünglücksfal], der \aer hervorragende italienische Gelehrte betroffen, mit den Sitten und Gebräuchen der italienischen Schulen bekannt. Rabbi Mose ben Chanoch und seine drei Gefährten waren bei Bari an der Küste Itahens in die Gefangenschaft Ibn-Rumachis, eines maurisch-spanischen Admirals geraten, der sie als Sklaven verkaufte. Der erstgenannte, R. Mose, wurde nach Cordova verkauft, wo er von der jüdischen Gemeinde ausgelöst wurde. Als nun R. Nathan, das Schulhaupt dieser Stadt, bei einem seiner Vorträge wahrnahm, daß man in dem Sklaven einen großen Talmudlehrer befreit hätte, trat er von seiner Stelle zurück, um sie dem Fremden zu überlassen. Der Admiral hätte nun den Kauf gerne rückgängig gemacht, um für den großen Gelehrten einen möglichst hohen Preis herauszuschlagen. Aber der KaHfe Abdul-Rahman  II.  wies seinen Admiral an, von seiner Forderung abzustehen, da er den Wunsch der spanischen Juden, sich von den babylonischen Hochschulen vermittels des neuen hochgelehrten Schulhauptes unabhängig zu machen, schon aus staathchen Rücksichten billigen und unterstützen mußte. Wie R. Mose in Cordova, so gründeten seine Mitgefangenen bedeutende Tahmidschulen: R. Chuschiel in Kairuan, R. Schamarja ben Elchanon in Kahira und der dritte Gefährte, dessen Xame unbekannt gebheben, in Xarbonne.

       Nach Deutschland ‘vvurde das Talmudstudium erst in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts verpflanzt. Nach einem glaubwürdigen Berichte hat Karl der Große im Jahre 787 aus Lucca den Gelehrten Kalonymos und dessen Sohn Moses nach Mainz berufen, um die Bildung der   deutschen   Juden   zu   heben.    Zwei   Jahrhunderte

      

       Das Talmudstudiiim in Deutschland und Frankreich.        119

       später waren die Talmudisten Deutschlands die anerkannten Führer der Juden in Europa. An der Wende des ersten nachchristlichen Jahrtausends blühte der Gesetzeslehrer R. Gerschon ben Jehuda (st. 1040), der zur besonderen Berühmtheit gelangte. Die Mitwelt legte ihm den Titel Eabbenu (= unser Lehrer) und Meor-ha-gola (= Leuchte der Diaspora) bei imd die Nachwelt respektiert noch heute in Ehrfurcht seine Anordnungen, von welchen einzelne tief ins Leben einschneiden, ^vie das Verbot der Polygamie und das Verbot, die Trennung der Ehe gegen den “Willen der Frau durchzuführen. Mit seinen Wort- und Sacherklärungen legte er den Grundstock zu dem berühmt gewordenen Mainzer Kodex (Kuntres), der lange Zeit hindurch die Quelle bildete, aus welcher die römischen und französischen Lehrer schöpften, um Jünger heranzubilden. Besonders die französischen. Der größte Kommentator des Talmuds, der Franzose Rabbi Schelomoh Jizchaki (Raschi, Ab-bre^^atu^ von i?-abbi  Sch-elomoh.  /-izchaki), der im Sterbejahre des R. Gerschon 1040 in Troyes geboren ^vurde, hat die wichtigsten Bestandteile seines Kommentars diesem Kodex entnommen. Dieser Kommentar gibt in gedrängter Kürze nur die zum Verständnis des Talmudtextes unbedingt notwendigen Erklärungen und bildet in gewissem Sinne einen Gegensatz zu dem Raschikommen-tar der Bibel, in welchem der Autor allzu oft haggadischen Auslegungen gefolgt ist.

       Durch Raschi wurde das Talmudstudium nach Nordfrankreich verpflanzt. Bald nach seinem Tode nahm dieses daselbst durch die sogenannten Tosafistenschulen einen großen Aufschwung (von Tosafa = Zusatz, Ergänzung). Zu den bedeutendsten Tosafisten gehörten Raschis  Schwieorer-  und  Enkelsöhne.    Diese  verfuhren

      

       mit dem Talmud ^vie die Amoräer mit der Mischna. Der Talmud wurde gründlich durchgearbeitet, die Parallelstellen miteinander vergHchen und mit teils erweiternden Zusätzen reichhch versehen. Die meisten Talmudausgaben haben den Raschikommentar an der rechten, die Zusätze der Tosafisten an der linken Seite des Talmudtextes. Ein anderes Ziel als die europäischen Schulen hatte sich Maimuni 1), der Leibarzt am ägyptischen Hofe in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, gesetzt. Er begnügte sich nicht damit, den Talmud durch beigegebene Erklärungen und hinzugefügte Ergänzungen dem Verständnisse näher zu bringen. Er wollte den gesamten Lehrstoff des Judentums in ein System bringen. In den 14 Büchern seines ,,Jad ha-chasaka”, wie sein Werk gewöhnlich genannt wird (die ursprüngHche Bezeichnung ..Mischne Tora” wurde von der erwähnten fast ganz verdrängt, weil das erste Wort JD den Zahlenwert 1-i repräsentiert), hat er den ganzen talmudischen Lehrstoff verarbeitet und zu systematischer Darstellung gebracht. Er hat die gesamte Materie zunächst genetisch behandelt. Von dem biblischen Gesetze ausgehend, zeigt er,  vde  sich die Ausführungen und Erweiterungen der Mischna, des Talmuds und der anderen Quellen allmählich angereiht haben. In der Anordnung des Stoffes bewahrt er die strengste Systematik. Der Talmud hatte die Saat auf dem weiten Gebiete der mündlichen Überlieferung nur niedergemäht, Maimuni hat sie in Garben gebunden und geordnet. In den 14 Büchern und 83 Sektionen oder Fächern finden wir jede Materie für sich als etwas Ganzes, Abgeschlossenes; wir finden aber darin auch alles, was jemals zu den integrierenden Bestandteilen der jüdischen Rehgion gehörte.  Er behandelt die Vorschriften über die

       1) Vgl. A. Schwarz, Der Mischneh Torah.   Wien, 1905.

      

       ,,rote Kuh” mit derselben Genauigkeit wie die aktuellsten Rechts- oder rehgiösen Fragen. Durch die gründhche und erschöpfende Behandlung des talmudischen Lehrstoffes hat er sich den Vorwurf zugezogen, daß er den Talmud verdrängen und beseitigen wollte. Das wollte er nicht. Vielleicht beabsichtigte er, die dialektische Methode des Talmudstudiums, wenn auch nicht zu beseitigen, so doch in ruhigere Bahnen zu lenken. Auch dies ist ihm nicht gelungen. Die Dialektik änderte nur ihre Richtung. Während man sich vor Maimuni nur mit der Lösung von Widersprüchen beschäftigte, die im Talmud selbst hervortraten, wandte man sich jetzt vorwiegend den mrklichen oder scheinbaren Widersprüchen z^^^schen dem Talmud und dem ,.Jad hachasaka” zu. Man kehrte aber immer wieder zu den Quellen zurück. Und ebensowenig wie Maimuni hat der Schulchan Arukh, der religionsgesetzhche Kodex des Josef Karo, welcher auf dem Werke des Maimuni beruht, den Talmud abgeschlossen. Der Talmud kann und wird eigentlich in einem gewissen Sinne nie abgeschlossen werden. Die nimmer rastende Zeit schafft immer neue Verhältnisse, ^virft stets neue Fragen auf, die den Hüter des Rehgions-gesetzes zwingen, immer wieder zu den ältesten Quellen zurückzukehren: zur Bibel und zum Talmud. Die Tradition hat noch immer die Aufgabe, zwischen dem Alten und dem Xeuen zu vermitteln. Alt wie sie ist, älter als jedes geschriebene Wort, bleibt sie ewig jimg; sie übermittelt die Vergangenheit den kommenden Generationen und verbindet die wechselnden Zeiten zum lebendigen Strome, der durch die Jahrtausende flutet. Texiprohe: Jorna. 2 a. Misch na: Sieben Tage vor dem Versöhnungstage führt man den Hohenpriester aus seinem Hause in die

      

       Beamtenkammer und reserviert ihm einen stellvertretenden Priester, weil er untauglich werden kann. R. Jehuda sagt, man reserviert ihm auch eine zweit« Frau, weil seine Frau starben kann und es heißt: „Er versöhne sich und sein Haus.” ,,Sein Haus” d. h. ,,seine Frau”. Man entgegnete ihm: „Wenn dem so wäre, hätte die Sache gar kein Ende.”

       Gemara: Dort haben ^vir gelernt: Sieben Tage vor dem Verbrennen der (roten) Kuh hat man den zum Verbrennen der Kuh bestimmten Priester aus seiner Wohnung in die Kammer nordwesthch von der Bira geführt. Diese wurde Steinhauskammer genannt. Und weshalb nannte man sie Steinhauskammer? — Weil in dieser alle Arbeiten mit ^list-, Stein- und Tongeräten verrichtet wurden. Weshalb? — Weil der am selben Tage durch das Tauchbad Gereinigte zum Opferritus der roten Kuh zulässig ist (obgleich er die vollständige Reinheit erst nach Sonnenuntergang erlangt), denn es wird gelehrt, daß man den Priester, der die (rote) Kuh verbrennen sollte, unrein machte und ihn dann untertauchen heß, um die falsche Lehre der Sadduzäer zu entwurzeln, denn diese sagten, dies müsse durch solche geschehen, die den Sonnenuntergang (nach dem Tauchbade) abgewartet haben, daher haben die Rabbanan dafür Mist-, Stein- und Tongeräte bestimmt, die für Unreinheiten nicht empfänglich sind, damit man diesen Dienst nicht geringschätze. — Warum ^vurde sie nordöstUch (geopfert)? Weil es ein Sündopfer ist und Sündopfer nördlich dargebracht werden müssen; andererseits steht bei dieser geschrieben: ,,Nach der Vorderseite des Stiftzeltes” (also östUch), daher haben die Rabbanan dafür eine Kammer nordöstlich bestimmt, damit man sich dies merke. — Was ist j.Bira”?   Rabbabar bar Ghana sagte im Namen Rabbi

      

       Jochanans. eine Stelle war auf dem Tempelberge, welche Bira geheißen hat.   Eesch Lakisch hingegen sagte, das ganze Heiligtum werde Bira genannt, wie es heißt: ,,Die Bira (Tempel), die ich bereitet habe”  (I.  Chron. 29,i9). Woher diese Dinge (daß man den Priester aus dem Hause  führt)?    R.   Minjomi  b.   Chilkija  erwiderte   im Namen des R. Jochanan: Der Schriftvers lautet: ,,Wie er an diesem Tage (der Einweihung) getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um euch zu versöhnen” (Levit. 8,34); ,,zu tun”, das ist die Herrichtung der (roten) Kuh, ,,zu versöhnen”,  das ist der Dienst des Versöhnungstages. (Bei beiden müsse der Priester, wie vor dem Tage der Einweihung sieben Tage vorher im Heihgtum verweilen.) Keineswegs kann wohl der ganze Schriftvers (Le'it. 8,34) auf die (Herrichtung der roten) Kuh bezogen werden, da es ja heißt, ,,um zu versöhnen”, während die (rote) Kuh kein Sühnopfer ist; ^4elleicht aber spricht der ganze Schriftvers vom Yersöhnungstage ? — Ich will dir sagen, es ist aus dem Ausdrucke ,,befehlen” zu folgern; hierbei heißt es: wie der Herr zu tun „befohlen hat” und dort (bei dem Gebote der roten Kuh) heißt es: Dies ist die Gesetzesbestimmung,    die   der   Herr    ,,befohlen   hat” (Xum. 19,2), wie nun dort von der (roten) Kuh gesprochen wird, ebenso wird auch hier von der (roten) Kuh gesprochen und wie hier (bei der Stiftszeitweihe ein siebentägiges) Fernsein vom Hause  (dem Weiheopfer vorangegangen), ebenso hat es auch dort (bei der roten Kuh) zu sein.
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       Josua) 80. Chanina b. Chama 97. Chijja (R.) 86,  94,   105. Chiskija ben Chananja 55. Chronik (Bücher der) 67. Cordova 118.

       David 66.

       Dekane (36) 27.

       Demetrius 67.

       Dialektik 121.

       Dialogische Form (d. Propheten) 31.

       Dienstzeit (6jähr.d. Sklaven) 13.

       — (3jähr. d. Mietlinge)13.

       Dolabella (röm. Statthalter) 40.

       Doppelmonate v. 60 Tagen 11.

       Doppelstunden 12.

       Edujjoth (Red. d. Traktates) 75.

       Ehebruch 14.

       Ehegesetze (der Patriarchen) 13.

       Ehescheidungen 15.

       Eheverbot mit Heiden 38.

       Ehevertrag 24, 25.

       Eleasar ben Asarja 76.

       Eleasar ben Schamua 80. : — (Rabbi) 97. I  Elemente 70. ! Elephantine 22. i EUeser ben Jakob 73, 96.

       — ben Hyrkanos 74.

       — b. Jose ha-gelili 52. Eüscha ben Abuja 78.

       ! Engel 27, 70. ! Ephod 37. ! Erbrecht 14. j Erden (sieben) 27. I  Erstgeborene 8.

       Erstgeburt (Recht der) 14.

       Eupolemus 67.

       Exilarch (in Babylonien) 103.

       Ezechiel 27.

       Familienrecht (in der Bibel) 15. Fasten 30. FastenroUe 86. Fasttage in Babyl. 30. Feste 11. Frauenpreis 13, 15.

       Gamaliel  I.  53.

       —  II.  73—75. Ganzopferholz 11. Gebet 10.

       Gedächtnis d. alten Völker 6.

       Gedächtnisvirtuosen 115.

       Geißelstrafe 70.

       Gelehrtenmantel 58.

       Gemeinde (aus 7 oder 10 MitgUedern) 36.

       Gemeindeälteste 34.

       Gemeindebehörde (oberste) 34.

       Gemeindegesetze 96.

       Genealogie (Rollen der) 68.

      

       Kotrister.
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       Geonim 116. Gerechte (36) 27. Gerichtsbarkeit 106. Gerichtshof (siebengUed-riger) 36.

       — (71 gUedriger) 46.

       — (von Priestern) 37.

       — der Ha.smonäer 45. Gerschon. Sohn Jehudas

       119. Gerusia 19, 34. Geschichtschreibung (der

       Leviten) 19. Geschlechtsregister 39. Gideon 18. Gottesdienst (öfientl.) 36.

       41. Große Versammlung 35. Gut   (mitgebrachtes   der

       Frau) 13.

       Hacüian 78. Hai 117.

       Haggada   (religiös - ethische) 68.

       — (geschichtliche) 64.

       — (im  paläst.   Talmud) ini.

       Halakha 60—62. Halbfeiertage 45, 48. Halbtannaim 94. HaUelgebet 32. Hammiu-abi 8, 9, 18. Handel 12.

       Hauptregeln   (7   herme-neutische) 52.

       — (32 der Haggada) 52. Heiligtümer in Ägvpten

       22.

       Heimkehr (d. Juden) 33.

       Hellenismus 48.

       Herodes 50.

       Hillel 44, 49, 52.

       Himmel (7) 27.

       Himmelskönigin 22.

       Hoclizeitsfeier (siebentägige) 19.

       Hoffmann 77.

       Höllen (7) 26.

       Hosea 20.

       Huldigung (mit Brot und Wein) 8.

       Huna (R.) 98. 109.

       Hutzel 104.

       Hymne 28. HjTkan  II.  50.

       Ibu-Rumaclü_118. Israeliten in Ägypten 21. Italien 117.

       Jahreszeiten    (sechs   im ,

       Orient) 11. Jakob 9.

       Jamnia 72—73.   i

       Januaj 98.   j

       Jedonja 26.   ‘

       Jehoschafat 19.   < Jehuda der Patriarch 83. ]

       — beu Tabbaj 44.   |

       —  II.  (R.) 97.   i

       — (R.)  80.   j

       — ben Baba 79.   ! Jeremias 21.   i Jerusalem   (das  himmli- ,

       sehe über d. irdischen)  I 27.   i

       Jeschibha (Talmudschule)

       42.   I

       Jirmija 99.   j

       Jischmael (R.) 75.   j

       Jochanan 97.   |

       — Sohn des Kareach 21. |

       — ben Sakkaj 64, 71. | Johann  Hyrkan 39.  45,

       48. Joma (Redaktion d.Trak-

       tates) 63. Jona (R.) 99. Jose (R.) 99.

       — ben Joeser 45.

       =— ben Jochanan 45. Josef (R.) 110.

       — Karo 121.

       —  9.

       Josua ben Chananja 73, 74.     ■

       — ben Gamala 56.

       — ben Perachja 45. Judäa 85.   , Juden in Babylonien 103. ‘ Juha (Frau d. Cäsar) 72. ‘ Jus talionis 48. Justinian 113.

       Rabbala 69.   |

       Kahira 118.   •

       Kairuan 118.   i

       Kalenderordnung 53.

       Kallah (Gelehrtenversammlung) 59.

       KaUahmonate (Adar und Elul) 59.

       Kalonymos 118.

       Kambyses 22.

       Karäer 117.

       Karl der Große 118.

       Karna 96, 105, 106.

       Kauf und Verkauf 12.

       Kelim (Red. d. Traktates 73.

       Keneseth haggedolah 36.

       Kinnim (Redaktion)  73.

       Kosmologische Traditionen 27, 68.

       Königsdiebstahl 9.

       Kultus (Gesetze des) 10.

       KjTos 11, 103.

       Laban 9, 13, 14. Laubhüttenfest 12. Lehrer (des Volkes) 20. Lehrform (der Tannaim)

       46. Leontopolis 22. Levi bar SLsi 94. Lucca 117.

       Magd (als Xebenfrau) 14.

       Maimuni 120.

       Mainz 148.

       Mainzer Kodex 119.

       Mani (R.) 99.

       Maleakhi 31.

       Matha Mechasja 111.

       Matriarchalische Form d. Ehe 13.

       Mattan 5.

       Mazzebha 10.

       Medizin 107.

       Meir (R.) 80—8.3.

       Mekhilta 78.

       Memra (Lehren der Amo-raim) 107.

       Middoth (Redaktion) 63, 73.

       Midrasch (Schriftauslegung) 42.

       Midraschwerke 71.

       Mietlinge (3jähr. Dienstzeit der) 13.

       Miphtachja 24.

      

       Register.

       Mitgift 24.

       3Iittelpunkt der Erde 26. Mohär 13.

       Monate (Xamen der) 27. Mündliche Lehre (v. öi-naj) 17,

       Nabunahid 30. Nachmaii,  Sohn Jakobs

       109. — Sohn Isaks 110. Nachtwachen (drei) 12. Nachum aus Gimso .52. Narbonne 118. Xaresch 111. Xasiräat 16. Nathan  aus  Babylonien

       81, 82, 104. Xatronaj,   Sohn   Chaki-

       najs 117. Nechemja (R.) 82, 95. Nechunja b. Hakana (R).

       52. Nehardea 104. Nehar Pekod 104. Xesikin   (Redaktion  der

       Ordnung) 108. Xippur 18. Numenios 82.

       Odenath v. Palmyra 108.

       Öl (heidnisches) 93.

       <’ nias 22.

       < pfer (außerhalb d. Tempels) 11.

       Opferholz 11.

       Opferritual 11, 40.

       Ordination (der Lehrer) 58, 78.

       Ordnungen (der Mischna) 61, 63, 88.

       Palästina (Kultur in) 18.

       Papyri (jüdisch-aramäische) 23.

       Patriarchalische Form d. Ehe 13.

       Paulus (Apostel) 53.

       Pflichtgarbe (d. Gerste) 47.

       Pharisäer 39, 47.

       Priesterabteilungen (24) 32.

       Priesterfamilien   (vornehme) 37. Priesterfürst 8. Priesterschulen 18. Prophetenschulen 19. Prosbol 51. Proselyten 103.

       ztnöixoi   (Siy.a   59.

       Ptolomäus 22.

       Pum Baditha 108, 115.

       Pum Xahara 111.

       Rab 10.5—107. Raba 110. Rabba 110. Rabbi 84. Rabbititel 58. Rabina  II.  111.

       — IIL 111. Raschi 119.

       Recht (das öffentliche in

       der Bibel) 14. Rechtsgesetze (zur Z. d.

       Patriarchen) 12. Rechtsprechung 19. Rechtsschulen 19. Rechtsurkunden 25. Redaktion der Michna 85.

       — des palästin. Talmuds

       100. Reinheitsgesetze   (levit.)

       20, 45. Religionsgesetz (z. Z. der

       Propheten) 21. Reuchlin 114. Rezensionen der Mischna

       89. Richter (weltliche) 19.

       — des Exils 103. Richterkollegium (sieben)

       36. Ritus (babylonischer)118.

       — (palästinischer) 117. Rolle der Geheimnisse 87.

       — der Spezereien 86.

       Saadja 116.

       Sabbath (Vorschriften

       über) 16, 2p, 40, 78. Sabbathfeier (in Ägypten)

       23. Saboräer 112, 115. Sadduzäer 47—49. Safra 77, 96.

       Salemo 117.

       Salome Alexandra 48, 72.

       Samuel 105—107.

       Sassaniden 106.

       Schaltjahr (Anordnung des) 36.

       Schammaj 44, 49.

       Schemaja 49.

       Scherira 83, 117.

       Schlußredaktion d.Mischna 83.

       Schreibkunst (Gemeingut d. Volkes) 18.

       Schreibübungen (d. Schüler) 18.

       Schrifterklärung (d. So-ferim) 42, 43.

       Schriftgelehrte 33.

       Schrifthche Aufzeichnungen 86.

       Schulen Schammajs und Hilleis 54—56, 74.

       Schulhäupter (deren Verhältnis zu den Fürsten) 44.

       Schwagerehe 12.

       Sebulun 18.

       Sendschreiben an die Juden im Exil 54.

       Sifre 77, 96.

       Simon aus Mizpa 63.

       — Sohn Gamaliels 11.54,

       81.

       — ben Jochaj 78, 83.

       — Sohn Lakischs 97.

       — Sohn Rabbis 93.

       — ben Schetach 45, 49. Sklaven 13, 15. Soferim 41.

       Spanien 33.

       Sprache der Mischna 89.

       — d. paläst. TalmudslOl. Strafkodex d. Sadduzäer

       48. Sura 107, 115. Symbolische Handl. beim

       Besitzwechsel 12.

       Tabur 27. Talmudschulen   (höhere)

       57. Tamid (Red. d. Trakt.)63 Tanchuma b. Abba 99. Tan na 45.

      

       Register.
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       Bibel-

       Targum    (aram

       übers.) 70. Tekoa 84. Tel el Amarna 18.

       — Hasy 18.

       — Taanakh 18. Tempel in Syene 22. Tempelsteuer 22. Tiberias 82. Tosafistenschule 119. Tosetta 83, 95. Traktate d. Talm. 89

       Traktate, kleine 116. Trauer   (siebentägige) 9.

       rkzin (Eedaktion d. Tra

       tates) 73.   1

       rscha 79—81.   j

       Vater (dessen Eecht) 13. i Verordnungen (d. Großen ;

       Versammlung) 38. Versölmungstag 17.   \

       Vespasian 72.   i

       Vollzugsvorschriften (tra- |

       ditionelle) 16.

       Vorsitzender (des obersten Gerichtshofes) 46.

       Vorsteher der Methibhta 59.

       — der Städte (sieben)36.

       Vortragsmeister (der Talmudschulen) 57.

       Wasser (Opfer) 10, 48. Wochenfest 48. Wünsche (August) 71.

       Zedierungsurkunde 26.

       $diitmlund Göscben

       3e in elegantem Cetntoanöbanb

       80 ^f.

       6. 7. eSrcbcnTche Vrrlagshandlung, Hetpztg.

       t)er3eidjms öer erfdjienenen Bänöe.

       Seite

       Slftronomie     12

       S9au=u. SngenieuctDiffcnidiafteix   15

       iBiBIiot^ellrtJefen     23

       Sotcmil     10

       (T^entie     13

       dficmiic^e Xei^nologie    ….   14

       Glcftrotecfinif     15

       gorfttrirtfc^aft    21

       ©eologie     11

       (Seograp^ie     6

       ®eicf)ic^te     4

       @elt)erBeme|cii     18

       ^anbel§roii)en]c^aft         21

       C^tjgiene         23

       Sngenieutixjin’enicfjafteu      …   15

       3uri§prubenj    17

       Saufmännifc^c äöifieuicf)afteu .   21

       STiftallograp^ie     11

       Äunft          20

       Sonblrtrtfd^aft     21

       Siteraturbenfntäler    3

       Siteraturgef^it^te    3

       2)?atf}emati!     8

       Wcäjamt     12

       5Recf)anifcf)e 2ecl)nolügie     …   14

       Seite

       9}ieteorotogie     12

       S[RiIitärtrifien)d)aft     22

       SDiiineralogie     11

       aKiififtrifienfcfiaft          20

       S’ZaturrDiffenldjaft          9

       SJautif     17

       ^^übagogil         19

       $^arnta3ie    23

       ^iI)iIofopf)ie     2

       5?^otograp^ie     23

       ^mit     12

       ?Rec^tltrii)euid)ait     17

       fReligionatüiiienfc^aft     19

       Soäiale 5Sifienfcf)aften    ….   18

       (Bpradj’m\i)tn\<i)a]t     2

       Staatstüiifenfc^aft     17

       (Btenograp^ie     23

       Xcdfinologie, d^emiic^e    ….   14

       Technologie, mec^anifc^e    …   14

       Slieologie     19

       SSolflrtJirti’c^aft         IS

       Seic^enfunbe   15 it.   20

       3eitung§tuei’en         23

       B. Verseicbnie nach Wi|jenjd)aften.

       Sibliot^ef 3ur ^^ilofop^ie.

       CHnfütining in bic ^fiUofop^ic oon Dr. gjiaj SBentfc^er, ?ßrofef)or cm bct

       Uniücrfität Sönigcberg.   9?r. 281.

       ©efrfitiiite bfr «Cfiilofoptilc  IV:  9?euere ^riilofopWe  l\i  Rotit bon Dr. S3runo

       Saucfi, l’rioatboj. an ber Unioerf. ^r.IIe n. 2.   9?r. 394.

       $f9d)oIogte uiib Sogif jnr Ginfüfjrung in bic ^^tlofolJiic bon «Profcijoc Dr.

       2t).  tilient)fln3.    Tlxt  13 giguren.   9Zr. 14.

       (Sninbriß bcr i*fi)d)op^qfif bon ^rofeffoc Dr. ®. g. Sipp§ :n Setpäig.  9JHt 3

       gtguren.   9?r. 98.

       (Jthtf Don i^rof. Dr.  lijomma^  2I($eIil in SBreen.   S’h. 90.

       allgemeine ^Iftfjetil bon «Prof. Dr. ?n^aj 2)tea, Setter an ber ÄgI. Sllabemie

       bet bübenben Sünfte in Stuttgart.   9?r. 300.

       BBT” Weitere ßänbe finö in Vorbereitung.

       Sibliotl^e! 5ur 6pra^tt)iffenfc^aft.

       3nbonennontf(^c Spradjroiffcnfdioft bon Dr. IR. Geringer, $rofeffor an bet

       Unioerütat Oira^   5?ht 1 Jafel.   iRr. 59.

       ®ermoniftf)c Stirorfiiuiffcnftfiaft bon Dr. 9?ic^. fioeme in 99erlin. 9ir. 238. JRomanifriic Spradiioiffcnfdjaft bon Dr. 5(boIf 3auner, ^ribatbojent an bet

       Uniücrfität 2:3icn.    2 Säiibe.   9?r. 128, 250.

       Semitifftie  2yratfinJiffcnfd)oft  bon  Dr. G.  örocfelmann,   ^rofeffoc  an bet

       Unioeriität ftönig-Sbcrg.   9lr. 291.

       gfinnifi^‘uorifdiecpradjroiffcnft^öft bon ^rof.Dr.^ofefSjinn^et in iBubapeft.

       9?r. 4G3. Jeutfdie Orammotif unb furjc ©cicfiidite ber beutfdöen Sptac^e bon ©d)ulrat

       IJrofcifor Dr. 0. Sl)on in treiben.   IWr. 20.

       Jeutfdjci*octif tionDr.S.Sorinäfi, <l?rofc))oranbetUnibcrfität TOünc^en. 5’Zr.40. 2cutfd)c Ülcöciclirc bon ^an» ^robft, ©t)mna[iaIprof. in Samberg. 9Zr. 61. Sluffa^cntiüürfc bou Cberftubienrat Dr. S. SS. ©iraub, JRcItot bc» Gbcrljarb=

       £uMuig-j=®i}ninafium§ in (Stuttgart.   9?r. 17.

       SSörtcrbud) narfi ber neuen beutf d)en 5Recf)ti(f)reibung b. Dr. ^einric^ SIenj. 9’Zt.200. tcutidic§ 2Sörtcrbu(ft bon Dr. «Rid)arb fioeme in Serlin.   5lt.64.

       Jo5 ivrembroort im Icutfd)cn bon Dr. 9iub. fileinpaul in fieibjig. 5Rr. 55. Xcutfdicii ivrembrcörtcrbud) bon Dr. 3?uboIf SIeinpaul in Seipjig. 9?r, 273. $lattDeutfd)ca»iunbartcnb. ^Crof.Dr. ^ub.®rimme, gteiburg(Sc^tt)ei3). 9^.461. ?tc beutfrtKu i^erfonennamcn bon Dr. g?uboIf tieinpaiil in Seipaig. ?cr. 422. (Jnolifd)‘bcutfd)e5 ö)efpräd)?bud) bon $rcfeffor Dr. G. .t>au§!ned)t in Sau=

       janne.   9Zr. 424.

       ©tunbrif! ber latciuifdieu «pradjlcfire b. ^rof. Dr. SS.SBotfd) i.TOagbeburg. 9Zt.82. 9Juffiid)c ©rammatit oon Dr. Grid) Serneler, «Prof. an ber Uniberfit. «Prag. ?h:. 66. 9{uffifd)‘2cutfd)c^ ©cfpröt^^butö bon Dr. Gric^ Sernefer, «Ptofeffot an bet

       Unioeriität ^‘mg.   5^r. 68.

       Wuf fif(f)e§ 2ef ebu4 mit (Sloifar ö. Dr.  Oxid)  93ente!er, ^rof.  a.  b. Unio. ^tag. 9h:.67. fliiiffifdic aittratur o. Dr. (5ritö Soe^me, Scftor an b. ,£)anbeI«6ocöfcf)iiIe ^Berlin.

       I.  Jeil: 9Iu0roaf)I mobernec ^rofa unb ^oejie mit aulfüfttUcf)en ‘Jltimer»

       !ungen unb Slfäentbejeicfinung.   9Zt, 403.   II.  Zeil:  BceBoao^T» rapnuaHT., PaacKaati.   gjJitSInmerlungen unb

       ^lljentbejeicftnung.   9Jr. 404.

       ©cft^idite bcr flaffiftöen i^iiUotoflie bon Dr. SSil^. ÄroU, orb. ^rof. an ber

       UniDcrfität OTiinfter.   Vh.  367.

       Sie^e  auäi  „^anbelSwiffenfc^aftlic^e i8i6liot^e!”. ■•* Weitere Sänöe jinb in Vorbereitung.

       ßiteraturgef(^i(^tlt^e Sibliotl^ef.

       £eutftf)e Siteroturflefd)ii^tc ton Dr. üJiaj Soc^, $rofe)foc an bec UniberUtät 58re§Iau.   Vh.  31.

       Jeutfdje Siteroturgeftf)?tötc btr niaffiferjcit üon^tof. ©arl SSeitBtedöt. 2)urcf)= gelegen unb ergänjt bon Sari Serger.   yit.  161.

       iXütidit  2itcraturgcfrf)id)te bf§ 19.3flÖrÖu”bert§ öon Sari SSeitbrec^t. Turcfr-gelegen unb ergän,^t bon Dr. giic^atb SSeitbred)t in SSimpfen.    2 2;eile.

       Sh. 134. 133.

       03cf(f)i4te bc§ bcutf^en 9iomon§ bon Dr. ^ellmut^ «DMeHe.   ?Rr. 229.

       föotififte €t>ro(5beiifmöler mit ©rammatil, überfe&ung unb Srlöuterungen öon Dr. ^erm.Sanken, 2)ir. b. Königin Suii’e^ScfiuIe in ftönigiberg i. ^r. g?r. 79.

       ait^oi^bCMtfrfie Sitcratur mit (Srammatif, überfe&ung unb Erläuterungen üon 2^. Sc^auffler, $tof. am SRealgDmnafium in Ulm.   9^. 28.

       (BbbaHeber mit ©rammattf, ÜBerfeöung unb Erläuterungen »on Dr. 2Sil^. {Ronifc^, ®t)mnafialoberler)rer in Olnabrücf.   g^r. 171.

       2)o§ SSalttian-Stcb. Gin ^elbcnlang aul bem 10. 3a^rf)unbert im SSer^mage ber Urfc^rift üBerfefet u. erläutert o. ^rof. Dr. ^. 2atf)of in SSeimar.   SRx.  46.

       Sie^ttinocn ou§ mtttel^o*beutitöet Srüfjsett. 3n 2luäroa^l mit Einleitungen unb aSörterbu^ ^eroulgegeben bon Dr. ^ermann 3an§en, 2ireItor ber Königin Suife»©cf)ule in Königsberg i. 5Sr.   Sir. 137.

       Set Sflibelungc 9Z6t in 2tul»aI|I unb mittclöotfibcutftöe ÖJrotnmatif mit furgem SBörterbuc^ bon Dr. SB. ®olt^er, ^rof. an ber Unioerfität 9?oftocI.     9?r. 1.

       fiubrun unb ^icttii^ct»en. 5Kit Einleitung unb SEörterbuc^ bon Dr. O. ß. SirtQcI, ^rof. an ber Unioeriität Wtünfter.   9h:. lO.

       ^artmann bon  3i\xt,  SJoIfratn bon  Gifittnbaäf  unb @ottfcteb bon Stra§> bntg. SIu»raa^l au» bem ööfi)d)en Epo§ mit Slnmerfungen unb SSörterbuc^ 0.Dr. K.«Karolb, $rof. a. Kgl. 5riebrid)lfoIIegium juKönigsberg i. <Br. 9?r. 22.

       ®oItt)cr bon ber SBoflelweibc mit 2lu§n)a^l aul ajiinnefong unb Sfrut^« bic^tung. 9JZit Wnmerfungen unb einem SSörterbud) oon O. ©üntter, 55rof. an ber CBerrealfd)ule unb an ber  %id)n.  ^od)icf)ule in Stuttgart. 9Zr.23.

       2ie ^igonen bc§ Ijöfifdöen 6po§. Slulroa^l au3 beutfdöen S)icf)tungen beä 13. Safir^unbcrtä bon Dr. SSiltor Sunf, 2iltuariu3 ber Kaii. 2lfabemie ber SSiifenfd)aften in SSien.   9?r. 289.*

       Siteroturbcnfmälet be§ U. unb 15. 3oötöunbett§, aulgeioäljlt unb erläutert öon Dr. ^ermann Sangen, 2)ireItor ber Königin Suife=Sc^ule in Königin 6erg i. 55r.   5Jr. 181.

       2itcrnt;;rbruliiiälcr bc» 16. Csofjrfjunbcrt’j.  I:  iDJattin fiutftcr, S’fjoma» SüJunu-i unb bo§ fiirifjculicb bcs 16. 5fll)rl)“nl>crt§. ölulgeroa^lt uiib mit eialcitungen unb Slnmeriuiigeii öerie^en  von  ^rof.  &.  Söerlit, C’ber= lefirer am iTiiloIaigl^mnaiium äu Scipjig.   9Jr. 7.

       —  II:^an§ 2a(ft§. 2Iu»geroä{)ltu. erläutert u.^JSrofejjor Dr. Julius (sa’^t. 9Jr.24.

       —  111: 5Bon Srant bi§ SioIIcnfjagcn: Sroiit, j&uttcit, Jyifdiart, fojoic  Zitxepo^

       unb Sobcl. 2lulgejuä{}[t u. erläutert öon 5}Jrof. Dr. 5uliuä ©aftr. 9it. 36. Ictitfrfjc 2itcrat«rbciitmälcr bc» 17. unb 18. 3öt)rl)unbcrtö üon Dr. $nul ficg»

       I’anb in öerliu.   1. 2eil.   9?r. 36-4.

       SinivHtinS Sim4)Iiciffimu§ eon ^Qn§  ^alob  S^riftoffel bon @rimmelll)au)cn.

       5n aiuäira^l ^eraulgegeben bon ^^rof. Dr. g. Sobcrtag, 2)oäent an ber

       Unioeriität Sreelüu.   iRr. 138.

       Ia§ bcutidjc SBoIfylieb.   2(usgeroäf)U unb erläutert üon ^rofeffor Dr.  Suüuj

       gafir.   2 83änbcf)en.   ißt. 23, 132.

       (?noIifd)C 2itcrotnröcf(f)i(f)tc bon Dr. »Elürl ©eifer in SSien.   9Jr. 69.

       ÜJtunbjüoc unb ^auvttijpcu bcc cnglifdicn 2itcraturöcfd)ttl)tc bon Dr. 3Irnotb

       TO.TO.Sdiröer, «JJrof. an ber ^anbel5l}od)fd)uIe inÄöIn. 22cile. 9Zr.286,287. 3talienifd)c 2itcroturflcfd)id)tc »on Dr. Slarl SJoßler, $rof. an ber Unioeriität

       |)eibcl[ierg.   9Jr. 125.

       Sponifdic 2itcraturgcfd)td)tc i^on Dr. SRubolf 93eer in SSien. 2 iBbe. 92r. 167,1G8. i*ortuoiefift^c 2itcratnrßcfd)trf)tc non Dr. Rarl bon 9ieinOarbftoettner, ^^Srof.

       an ber Jlönigl. Xed)ni)d)cu 4)cd)id)ule aJiünc^en.   9Jc. 213.

       9luffif(^c 2itcratur0cftöid)tc bon Dr. ©eorg ^olonslij in ajJüncf)en. SRr. 166. claoift^c 2itctotur8cfd)id)tc oon Dr. Sofef Äar&fel in SBien.    I:  Sttitere Site=

       ratur  b\ä  5ur Söiebergeburt.   Sir. 277.

       —  II:  2a§ 19. 3aört)unbert.   3h.  278. SJorbifcöc 2itcrotur9cfd)id)tc.   I:  2)ic illänbifdie unb nortt3egt[cf)C Stteratur be^

       SKittelalter^ bon Dr. asoifgang (Doltt)er, $rof. an bet Unio. 8JoftocI. 91r. 254.

       Xic ^auiJtUteroturcn bc§ Cricnt» bon Dr. SKid). ^aberlanbt, ^ßribatbojent

       an ber Unioerfität 23ien.  I:  Sie Siteraturen Cftafienl unb^nbienl. 9h. 162.

       —  II:  2)ie Literaturen ber Werfer, Semiten unb Xürfen.   5Zr. 163. (yric(ftif(^c 2itcroturgcfd)id)tc mit ®erüdiid}tigung ber Q5e|c^idjte bec SBiJien-

       id)aften bon Dr. Sllfreb Qierde, $rof. an ber Uniberf. ©reifäroalb. Sir. 70.

       Dlömifdjc 2itcrofurgcfd)id)tc bon Dr. ^erm. 3oad)im in Hamburg.      iRr. 52.

       2ic aJictomorptjofen be§ i^ Döibiu§  9la\o.   Qn  2tu»maf)I mit einer einlettung

       unb 2inmerlungen Ijerau^gegeben bon Dr. Sulitxä 3ie^en in ^ranffurt a. 532.

       5Rr. 442. ••” Weitere ßänbe finb in Vorbereitung.

       Ginleituug tu bie @efd)td)t§njiffenfd)nft bon Dr. ©ruft Sern^eim, ^rof. an ber Uniberfität @reif»föalb.   5?r. 270.

       llrgcfd){d)tc ber «Dlenfdifieit bon Dr.  moui  ^oeme^, «Prof. an ber UniDcriitat in ©ien.   ^JZit 53 Slbbilbungen.   9?r. 42.

       ÜJcft^idjte bc§ oltcn ÜJlorgcnlanbeS bon Dr. 5r. ^ommel, o. ö. «Prof. ber iemi= tijd}en (gpradjen an ber Uniberfität in SKünt^en. SJJit 9 SSoIt unb  ZexJ-bilbem unb 1 Äarte be§ 9KorgenIanbe§.   9?r. 43.

       ©cftftidjtc 3fracI0 bi^ auf bie gried)iid)e Seit bon Sic. Dr.  ^.  Sensinger. 9?r. 231.

       9lKHtt}tamtnH\6)t  3citöcfrf)itöte  I:  3)et fiiftorifdie unb fulturgefd)icf)tlirf)e hinter-grunb be» Urd)rii”tentums  mn  Sic. Dr. SB. Staerf, ^rofcnot an bet llnU üerfität 3ena.    mit  3 harten.   ,   3lx.  325.

       — II:  Sie {Religion be§ 3ubentum§ im Seitalter beS ^clleni^inuS unb bec

       SRömer^erricf)aft.   Wlit  einer ^lanfüäje.   5Rr. 326.

       ÜJrict^ifdÖc ©efifttdjte öon Dr. ^einrirf» StooSoba, «Prof. an bcr Seutfcficn

       Unio. «Prag.   9^r. 49,

       ©rictöifdjc 21ItertMm§fimbc bon $rof. Dr. SRicf). TOaifcft, ncuDcavöeilet bon

       fReltor Dr. granj 55o^lfiamnier.   ÜKit 9 SSoIlbilbem.   i«r. 16.

       Kömififte ©eft^it^te öon SRealgQntnofialbiteftor Dr. SuliuS Äorf) in ©rune»

       roalb.   9Zr. 19.

       9}ömii(fte 2(Itertum§hinbc bon Dr.  Seo  iBIocfi in SSien.  3Jl\t  8 SSoUbilb. 5?r. 45. ©efj!^i(ftte be§ 33t)5ontinif(6cn 9Jcicf)C§ öon Dr. t. IRot^ in ^emüten. 9Zr. 190. £eutf(l)e @ef*id)te  I:  SWittelaltet (öi^ 1519) bon «ISrof. Dr. g. Kurse, Ober^

       leerer am Sgl. Suii’engtjmnafiiim in Serlin.   ^t.  33.

       — n: 3eitoltcc ber Sieformation «nb bcr 9icHgion§frtCöe (1500—1648)

       bon $rof. Dr. 2f. Äurje, Cbcrle^rer am Sgl. Suifengtjmn. in iBerlin.  ^t.  34.

       — ni: »om ©cftfälifdjcn ^rieben 6i^ iur «Mflöfung be§ oUen 9ici(^§ (1648

       biä 1806) oon ^rof. Dr. g. Äurse, Oberlehrer am ßgl. Sui{eng^mna)ium

       in Scrlin.   3lt.  35.

       ^^cutfdjc Stammc§htnbe bon Dr. SRuboIf  Wud),  <ßrof. an bet Uniberfität in

       2Bicn.   gjJit 2 harten unb 2 Xafeln.   9?t. 126.

       2)ie bcutfdjen Slltertümer oon Dr. grans ^ru^fe, 3)ireItoc bei Stöbt. Spfhifeuml

       in Sraunfcfiroeig.   9JJit 70 ^bbilbungen.   9?r. 124.

       3tbri§ bcr Surgenfunbc oon ^ofrat Dr. Otto «Piper in  mündftn.  Wt  30 2rb=

       bilbungen.   9?r. 119.

       Jcutfdje iluItHröcft^idjte bon Dr. jRein^. ©üntfier.   9?r. 56.

       2)ciitfd)e§ 2e6eu im 12. u. 13. ^otirfjunbert.   Dteallommentor ju ben 9?olII=

       unb Sunftepen unb jum giJtnnefang.    I:  Cffent!icf)el Seben.   S8on «Prof.

       Dr. 3ul. 3:ieffenbacf)er in ^vreiburg i. SB.  3Jlit  1 Safel u. STbDilbungen. «JJr. 93.

       —  II:  «Pritjatleben. 9!)Jit Slbbilbungen.   ^ix.  328. üucUenfunbe  ^uv  2)cutf(ften ©cfdjiditc bon Dr. (Sari  ^acob,  ^rof. an ber

       Uniüerfität in Tübingen.   1. Sanb.   9?r. 279.

       Cftcrrcit^ift^c (ycfd)trf)tc.   I:  9?on ber Urjeit bil jum Xobe Sönig 2ir&red)t§ IL

       (1439)  oon  «i’rof.  Dr.  gwnj  bon Sronc»,  neubearbeitet oon Dr.  ßarl

       U^lirä, «Prof. an ber Unio. ©raj.   SKit 11 Stammtafeln.   9?r. 104.

       —  II:  9Som 2obe Äönig «Ulbrecfitl IL bil junt SSeftföIifcfien ^rieben (1440

       Big 1648) oon $rof. Dr. granj öon Sronel, neubearbeitet oon Dr. Sari

       U^Iira, ‘i’rof. an ber Unioerfität @ra^. 9JZit 2 Stammtafeln. 9ir. 105. (Btflliftftc (iJcfdiitfite oon «Prof. S. (Serber, £)berlef)rer in Tüffelborf. g?r. 375. Sfranjöfiftfic (iJcfif)ii^tc oon Dr.  fH.  Sternfelb, $rof. an ber Unib. 93erlin. 9?r. 85. Siuffift^c (8cfd)it^tc bon Dr. SBil^elm 3teeb, Cberleljrer am Oftergtjmnafium

       in TOain?.   3lx.  4.

       $oInif(^e ü}ef(f)it^tc bon Dr. (Slemen» 53ranbenburger in ^ofen. 9?r. 338. €<jantfd)c ©cft^iditc bon Dr. ®uft. 5)iercfl.   ‘Sit.  26G.

       €(^»Dei5crif(^c (ycfd)irf)tc o. Dr. S. Xanblifer, 1?rof.  a.  b. Unio. Süricft. 9?r. 188. ©efdiidjtc  ber  d)riftlid)cn ©alfonftooten  (Bulgarien,   Serbien,  Siumänien,

       aJJoutenegro, (i)riecf)enlanb) bon Dr. S.  dioti)  in Sempten.        9ir. 331.

       ©anenfrfje Oicftf)itf)tc ton Dr.  ^an^  Odel in ^luöSbur^.   9h. 160.

       ©cfdiit^tc ^yrnnfcn^ üon Dr. G^dftian «Ke^er, Sgl. preuß. 5taaijarri)ibat  a.  2).

       in i’tiüncften.   git. 43-1.

       eadififdie G)eftl)id)te ton «Prof. Otto Saemmcl, üieltot bc§ ^ZilolaigQmnafiumä

       ju  2cimu}.   <TJr. 100.

       tf)«rinnifrf)C 0)cfcf)id)tc »o:i Dr. Gruft ^cbrient iu Sena.   dh.  352,

       lyobifdjc 0)Cfd)iri)fc ton Dr. ,<Tnvt 33iunner, l^rof. am ©Dinuniium in i^forsfieini

       11. ^lJ^onI^P5cnther@e)dlid)te  an  öer a;ed)n..0od)id)ule iu Rürl§ruf)c. 9Jr.230. 25iirttcmbcrflifd)c @cfd)id)tc ton Dr. ßarl  ‘Bellet,  <)3rofeifor am SarBg^mnafium

       in 2tuttiiart.   3h.  462.

       üiffdiiditc 2otl)rinocu§ ton  &ef}.  SReo.-5R. Dr. ^erm. 3)cvid)viueilcr in Straße

       hvA-ii.   9ir. 6.

       Jic ilultur bct JRenaiffancc.   ©efittunfl, gorfdjung, Sidjlung ton Dr. Stöbert

       lY. Slmolb, ^rofcjfor nn bcr Unitcrfität 5Sien.   3lx.  189.

       OJcfd)iditc bc» 19. Sotjröunbcrt» ton Cslar  ^äQex, o.  .£>onorarprofef)or an

       bcr Uniterfitfit ?ionn.    1. ©ünbdien: ISOO—1852.   9;r. 216.

       — 2. iSünbdifn: 1853 bi» Gubc bei ^a^r^unbcrtl.   gjr. 217.

       fiolonifllflcfdiit^tc ton Dr. 2ietrid} Srfiäfer, ^^rof. ber ®efc^id)te an ber Unit.

       Scriin.   g?r. 156.

       T’xt  Sccmadit iu bcr bcutfdicn 03cfd|id»tc ton SSirll. 91bmtralität3rat Dr. ©rnft

       ton ^üllc, i^rof.  an  bec Uniuerfit.it iBcrIin.   9?r. 370.

       DV Weitere Bänbe iinb in Vorbereitung,

       !t’f)»)fifd)e ©fOflroVliic ton Dr. Sicflm. Ö5imtr)cr,  53rüroiior an bet Äöniöl.

       Xedmüdien ^lodifdiule in SRündjen.   93Jit 32 Slbbilbungen.   9?r. 2G.

       9(ftrouontifd)C (ycograj)f)ic ton Dr. Sitgm. ©untrer, ^rofeffor an ber ÄöuigL

       2cdiniid)en C^orfiidnile in 93Jünd)cn.   9JJit 52 Slbbilbungen.   9?r. 92.

       filiutafnnbc.      I:  ^lllncmcine filimalcfirc  ton  «ßrofeftor Dr. 23.  ßöpten,

       9.TJeteoroIoge bcr Sceroarte Hamburg. 9iJit 7 Jafeln u. 2 giguren. 9ir. 114. 9)Jc(roroIo0ie ton Dr. SS. Erobert, ^iNrofeiJor a. b. Uniocrjität in 5nn^6rucf.

       l’Jcit 49 ^Ibbilbuniicn unb 7 Iiifclu.   9tr. 54.

       $^yfild)C Ü}Jccrc5funbc ton «ßrof.Dr. ©erfiarb Sd}Ott,9IbtciIung-3torfteI)er an ber

       Xeuti’dicn Seciuarte in Hamburg. 5TJit 28 Ülbb. im left u. 8 lafeln. 9Jr. 112. ^olnofleogrnpfjic. G5eoIogifd)c Q5c)d)idite bcv SDkere u. geftUinbcr o. Dr. granj

       Jloffmat in ÜBien.   ?3?it 6 Karten.   ??r. 406.

       i’oläoflimaiologic ton Dr. 23iII). 9t. (Sdarbt in 9Iad)en.   9h. 482.

       Xnö Cfit^icitnltcr ton Dr. Gmil ä3ert[) in iöcrIin = 2aiImer§borf.   ÜKit 17 91B=

       b-.Ibungcn unb 1 Karte.   ‘J«r. 431.

       Jic ?(lpcn ton Dr. 3iob, Sieger,  ^xo]. an  bcr Uniterfität ©raj.  ^?it 19 ÜlbbiU

       bangen unb 1 Karte.   S)lx.  129.

       ÖJlctfriicrfunbc ton Dr. griö SRadiaae! in Söien.   2)iit 5 ^Hibilbungen im 2ejt

       unb 11 Jafeln.   Ta.  154.

       iMInu.Kugfügropfjic ton ^rof. Dr. Subtuig J’iciä, ^ritntboj. an bcr Huiterf.

       Öcrlm.   9?r. 389.

       Sicrncograptjic ton Dr. Slmolb Sncobi, ^rofeffor bcr SooIoQie an i>?t Königl.

       ÖcrftiTfnbcmie äu 2l)üranbt.   9??it 2 Karten.   ??r. 2iS.

       Sänbcrfunbc  von  Guro^JO eott Dr. g-ranj ^eibericf), ^rofeifot am 5ranci3co= Sofep^inum in 2JJöbIing. 2)iü 14 Zeftlärtc^en uni) S^iagrammen unb einet Karte ber Sllpeneinteilunfl,   5Jh. 62.

       — bcr   auficrcuropäifdjen   Grbtctie   bor.   Dr.  gran?   ^eibcrid),   ^rofcn’ot

       am5ranmco=3o)eüf)muminS!}JöbIing. ^TtitllSertJärtdien u. Profil. 92r. 63.

       2nnbe§funbc  unb   ©irtfrfiaft5gconropt)ic  bc§  Jrcftlanbc^  2(ufttoUcn   üon

       Dr. Stnrt puffert, i^rofeifor an bcr Cianbel5f)od)icI)uIe in göln.    3R\t  8  Zlb’

       bilbinigen, 6 grciphififjeu Tabellen unb 1 Sorte.   *   ^li.  319.

       —  bon  Stoben  öon ^-rofefiot Dr. C llienig in Sarllru^e.    SD’lit Profilen,

       SlDDilbiingen unb 1 Sarte.   92r. 199,

       —  be» ilüuigrcirfis 23ai)crn Bon Dr. SS. ®öft,  ^toUüot  an  tier Söntgl. Sedin.

       4)odi)cfn:le a^iündien.   SKit «JJrofilen, Slbbilbungen unb 1 Karte.   9ir. 176u

       —  bcr Dkvuölif 23rafi!icn eon Üiobolpbo oon 30en:’-g-   S>iit 12 2l5f)ilbungen

       unb einer Slarte.   9?r, 373.

       — öon S8ritifd)‘92orbomcttfa üon ??rofeiior Dr. 21. Cppel in Sremen.   SQtit

       13 2ni&ilDungen unb 1 Karte.   9Jr. 284.

       — öon (Slfaß‘Sotliriugcn tjon ^rof. Dr. SR. Sangenbecf in «StraBburg i. ©.

       9Kit 11 21bbilbungen unb 1 Karte.   g?r. 215.

       —  be§ Oko^ficrjogtumd .>>cffcn, ber ^rotiinj i^cffen‘9?offau unb be§ Surften»

       lum§ SBalbctf  von %xol  Dr. ©eorg ©reim in Sarmftabt.  5DJit 13  ‘llbbih bungen unb 1 Karte.   9h. 376.

       —  ber  3bctifd)cn ^albinfd t). Dr. 5ri| 3RegeI,  ^xo’u a.  b. Unio. ©ürsburg.

       3Jl\t  8 Kärtd}en unb 8 SIbbtIbungen im 2ejt unb 1 Karte im garbenbrurf.

       9ir. 235.

       — öon Cfterrfidj’Ungarn »on Dr. Sllfreb ©runb, ^rofen’or an bcr Uniüerfität

       Serlin.   ÜKit 10 Seftilluftrationen unb 1 Karte.   5Rr. 244.

       — bcr DJfteinproöini oon Dr. Sß. Steinecfe, 2;ireftot be§ 9?eaIgQmnafium§

       in gffen.   g?tit 9 2Ibb., 3 Kärtcf)en unb 1 Karte.   9?r. 303.

       — bc§ Guropnifrf)fn 9?UHlanb§ nebft Jinnlanb» oon Dr. Sllfreb ^bilinpfon,

       orb. ^rof. ber Oeograpfiie an ber Unioeriität ^alle a. 3. iiJit 9 2rbbilbungen, 7 2ertfarten unb einei; Iit!)ograpI);id)en Karte.   9?r. 359.

       — bc§ ftönigrcitö»  Sadjfcn ton Dr. 3.  gemmrid),  €berle^rer am  dleaU

       QXjmnamm  in flauen.   SJiit 12 2lbbilbungen unb 1 Karte.        9?r.  258

       — ber 2d)iocl5 ton 5?rofefi’ot Dr. ^. SSaljer in Sem.   9Kit 16 Stbbilbungen

       unb einer Karte.   9Jr. 398.

       — öon Sfanbinoöicn (8d)rt)eben, 9?orrt)egen unb Sänemarf)  öon ^einric^

       Kerp, Sefjrer am Q5nmna{ium unb Sekret ber (rrbfunbe am GomeniuS» Seminar ju Sonn.   ‘DTiit 11 Slbbifbungen unb 1 Karte.   9ir. 202.

       — bcr ißcreinintcn ctantcn öon 9?orbomcrifa öon i}3rof. ^einrid) 2ri!d)er,

       Cberlel)rer nm 2ui)cnftäbti)d)en 9?enlgtimnaiium in Serlin.   9Jüt Karten, gifjuren im Jeit unb lafeln.   2 33änbd)en.   9?r. 381, 382.

       — be§ Köntgrcid)» SBürttcniOerg eon Dr. Kurt C^oiieit, $rofc)|or an ber

       ^anbelsftod5)d)uIe in Köln, a^it 16 SßoIIbilbem unb 1 Karte.  3li.  157. Sie bCMtfrf)cn Kolonien  I:  2:ogo unb Kamerun oon ^rof. Dr. Karl 2!ooe.  9J?it

       16 Xafeln unb einer Ui[)ograpöiid)en Karte.   9h. 441.

       2anbc5’ «nb  2?oIf-3funbe i^aläftinol oon <J?riiintb05ent Dr. 0. ^öl)d)er in

       ^alle a. S.   9?;it 3 5>cIIDilbem unb einer Karte.   9Jr. 345.

       2?ülferfimt»e öon Dr. iTlic^acI C^a&erlanbt, ^rioatbosent  an  bet Uniuetiität SBicn.   9)Jit 56 2tbbilbungcn.   gjr. 73.

       fiortenhinbc, oeycf)icf)tIicf) bargeftedt öon G. ©clrid), Sireltor bcc  I. I.  flau= lifdien Sdntfc in Suifinpiccolo, g. Sauter, ^Brofeffor am Sicalgtjmnaiiuni in Ulm unb Dr. i^aul Jinic, Sli’iiftent bec @eielljd)aft für Gtblunbe in Berlin, neu bearbeitet öon Dr.  ^l.  ©roll, Äartograpf) in Serltn. 5Kit 71 tttbbilbungen.   31t.  30.

       ■•*  Weitere Bänöe finö in Vorbereitung.

       ORat^emattf^e »ibltot^ef.

       Ö)ff4t(öte  bcr  SWotöcmfltif üou Dr. 91. Sturm, $rofe|ior am Obcrgijmnafium

       in Seitenftetten.   9ir. 226.

       9(rit6mettf unb Sllgcbro i’on Dr. ^ermann Schubert, ^rof. an ber ©ele^rten^

       icf)ule bes .Jo^anneuiiis in Hamburg.   9ir. 47.

       Seifpicifammlunö jur ‘aritftmetif unb SKgebra bon Dr. ^ermann (i{f)ubert,

       •iJJrof. an ber ®ele^ttenfct)ule be» ^obiinneuml in Hamburg. 9?r. 48. Mlflebraifttje Äuröcn  bon ßugen 58emel, Cberreallebrer in 3?ai^ingen = (5nj.

       I:  Äurbenbiafuifion.   5Rit 57 giguren im lejt.   9?r. 435.

       Determinanten pon *J?aul S. 3riicf)er,  Oberlefirec an ber Cberrealicf)ule iu

       CrtroB=2icf)tcrfeIbe.   3lx.  402.

       Qttnt  ÖJcometrie mit 110 sioeifarb. Sfißuren öon ®. OTalilcr, ^rof. om @^m=

       naiium in Ulm.   9?r. 41.

       Jorftcllenbc ©eometrie  I  mit llO 5‘9”te” »on Dr. 9iob. ^au^ner, <Brof. an

       ber Uniberiitdt ^ena.   9Jr. 142.

        IT.  ‘mit  40 Figuren.   92r. 143.

       ebene unb fpt)ärif(l)c Trigonometrie mit 70 gig. bon Dr. ©erbarb ^efi’cnberg,

       i^rofefior  an  ber Sanbroirtfcfiaftl. 9Ifabemie Sonn = <l?oppel§borf. 5?r. 99. Stereometrie mit 44 ^fißucen fo” Dr. 9i. ©lafer in Stuttgart.   SHt.  97.

       9Jiebere ?tnoU)fi» mit 6 Jig. üon i^rof. Dr. 93cnebi(t Sporer in Gbingen. 9?r. 53. 2?icrfteUige Tofeln unb ©egentofeln für logaritömiftf)e§ unb trigonometrifdjeä

       JHedmen in }tuei garben sufammengeftellt oon Dr. .^ermann Schubert,

       i’rof. an ber @cle^rtenfcf)ule be» ^obanneumä in Hamburg. Sir. 81. Jyüufftellige Sogorittimen bon ^rofeffor 2lug. 9lbler, 2)ircItor ber !.!. ©taat#=

       oberrealidntle in 2iMen.   9h:. 423.

       3lnoIiitifrf)e öeometrie ber (Fbeue mit 57 Figuren bou «Prof. Dr. 9?i. 6imon

       in Straßburg.   9ir. 65.

       3(ufnobenfammIung jur onolDtifeften ©eometrie ber Cfbene mit 32  %\q.  wn

       Z.  Ib. iyürflcn, iirofefior am gjealgnmnafium in Scf)tt)ab.=@münb. 5tr. 256. 3(nnltttifrf)e ©eometrie bed 9ioumc§ mit 28 3Ibbilbungen bon «Crofeffor Dr.

       m.  Simon in Straßburg.   9?r. 89.

       ‘i’tufnflbenfommlunn jur önoltittftöen ©eometrte be§ JRoume§ mit 8 3fig.

       non C.  2h.  Surften, ‘iCrof. am 9xealgmnna)ium in Srfiibäb.=®münb.  ^Ix.  309. .^-»öfjere 3lnoIi)fi§  I:  lifferentialretönung mit 68 Figuren öon Dr. griebric^

       Csunfer, <Crof. am Änrl^gttmnaiium in Stuttgart.   ‘Sit.  87.

       —  II:  3nteßroIred)nung mit 89 giguren bon Dr. griebrid) 3un!ec, $rof. am

       Slarlvgtimnajium in Stuttgart.   9?r.  8S.

       9Jepetitorium unb Jtufgabenfammlung  iiit  lifferentiolrerfiuung mit 46 gig.

       ICH Dr. Jricbr. Oi”t’cr< i’rin. nni «arlsgtjmnafium in Stuttgart 9?r. 146.

       SletJetitorium uiib 3(ufgo6cnfaminlung pr Integralrechnung mit 52 Jig. bon Dr. griebr. ^unfer, ^rof.  am  Äarlsgnmnamim in Stuttgart.     ?lr. 147.

       ¥rojcfti»e ©eometrtc in ftintf)etiid)er 95e{)anblung mit 91 5^g. Bon Dr. ß. ^oeßlemann, ^l?rof. an ber Unioeriitat SJ^üncfien.   9Jr. 72.

       äJJotlietnatiftfte Sortnclfommlung unb OJepetitorimn ber äRatftemotif, cntii. bie ttjicfitignen Formeln unb ^e^rfafte ber 3{ritf)inctif, iHIgebra, algebraifdicn 91nalt)n#, ebenen ©eometrie, Stereometrie, ebenen unb fphäriiiien Xrigono= metrie,  matf).  @eograpf)ie, analiit. Oeometrie ber Gbene unb bes SRaumel, ber Differential unb Sntegralrecfinung oon C Jb. ©ürflen, $rof. am Sgl. 3?ealgt)mnaiium in Scf)n;.=@münb.    9Kit 18 giönren.   5Rr. 51.

       Scrfi(^erung§mott)cmatif öon Dr. 3lIfreD Soeron, $rof.  an  ber llnioeriität 5reiburg i. i8r.   ?Jr. 130.

       ?(H?nIeitftung5rei^nung nötfi ber 9JJctt|obe ber flcinften Cuabrote mit 15 gig. unb 2 2afeln Don üSilö- ©eitbrecfjt, ißrofeifoc ber ©eobäiie in Stuttgart.   9?r. 302.

       3?eftorrtnaIt)fi§ oon Dr. Siegfr. S?alentiner, *}?riDatboäcnt für ^^ijfil  an  ber Unioerfität Serliu.   iKit 11 Figuren.   Ter. 354.

       2(fttonomtfc6e ÖJcograti^te mit 52 Jiouten öon Dr. Siegm. ©untrer, $rof. an ber Secfin. |)ocf)icfiuIe in l^Jüncfien.   9Jr. 92.

       9Jftropf)j)fif. Jie Seicfiaffen^eit ber f)immel5förüer toon Dr. 3SaIter 5- 23iv= licenul, $rof. anberUnioerfität Straßburg. Sfliit 112(bbilbungen.     9^r. 91.

       Stftronomie. ©reiße, Seroegung unb Gntfemung ber ^immel^Iörüer oon 21. 5. iiJöbiua, neubearb. öon Dr. 23. 5- 23illicenu», $rof. an ber Uniö. Strasburg.   93Jit 36 2Ibbilbungen unb 1 Sternfarte.   3lt.  11.

       ÖJeoböfie mit 66 Slbbilbungen üon Dr. (J. äfieinrier?, ‘iJJrof. an ber Jec^n. ^od)> fcf)ule ^annooer.   9h. 102.

       9?öuttf. Sur5er 31briB be§ täglicfi an Sorb üon ^anbelsfdiiffen angeiüanbteit 2eiis ber Sdiiffa^rtllunbe mit 56 StbbUbungen oon Dr. ^rani Sc^ul^e, Sireftor ber 9taoigationiid)ule ?u Sübecf.   Vir.  84.

       ©eometrtfdic» Seltenen oon §. SBecfer, Srcfiitelt unb Se^rer an ber 93au= gemerffc^ule in 9??agbeburg, neu bearbeitet oon $rof. 3. SBonberlinn, Sirefior ber Sgl. iSaugeroerffc^ule §u äJJünfter i. SS. 2Jlit 290 tJiQuren unD 23 tafeln im Xejt.   9Jr. 58.

       99”  Weitere Bänöe jinö in Vorbereitung. Gleidbseitig macbt öie VerlagsbanMung auf öie „Sammlung Schubert”, eine Sammlung matbematijcber Cebrbücber, aufmerkfam. ein vollftänöiges Ver^ 3eicbnis biefer Sammlung befinbet ficb am Scbluij biefes Profpel^tes. Rufeeröem kann ein ausf übrlicber   matbematifcber   Rotalog ber 6. ]. Göfcben’fcben Verlagsbanblung l^oftenfrei öurcb jebe Buds« banblung besogen werben.

       9laturtt)if)enf^aftitele Sibliot^ef.

       Paläontologie unb Sfbftammungsleöte oon $rof. Dr. Sorl Diener in 23ien.

       WJit 9 2Ibbilbungen.   9?r. 460.

       Icr mcnfdili(l)c fiörpcr, fein S8au unb feine Sötigfettcn, oon  Q.  9?ebmanii,

       Cberfd)ulrat in ^arlJnibe.   ??tit (Bejunb^eitsle^re oon Dr. med. ^. Seiler.

       Tl\t  47 9(bbilbungen unb 1 lafet.   ^?Ir. 18.

       Urgeft^idjte bcr aTicnfditicU öon Dr. 9?;oriä ^oeme», <|3rof. an bet Unioerfität

       SSicn.   9Kit 53 aibbilbungen.   «Rt. 42.

       SJölfcrfiiiibe oon Dr. ©Jidjael ^aberlanbt,  I.  u. !. ftuflo^ bct etfiuogr. Samm=

       lung bes naturfiiftor. ^Sofmufeuml it. <;jriDatbojcnt an bcr Unioerfität 2Sien.

       SDiit 51 Slbbilbungen.   9Jr. 73.

       Sicrfunbc bon Dr. ^rans  b. SSagner,  <l?rof. an ber Unioerfität ©ras.   9Rit

       78 Sfb&tlbungen.   g^r. 60.

       2tbriB ber Söioloßie bec Sie« bon Dr. ^einric^ 8imrot^, «Profeffor  an  ber

       Unioertität Seipäig.   9?r. 131.

       Sierfleogratifiic oon Dr. 2ImoIb SacoBi, ?Brof. ber Soologie an ber Sgl. gorffc.

       alübemtc ju Jftaranbt    3Jti{ 2  Karten.   mt.  218.

       Ia§ Sicrrcicf).    I:  Säugetiere, bon Obcrftubienrat 1)?rof. Dr. S^urt Sampftt,

       Sorfteber be§ figl. 9JaturaIienIabinett§ in Stuttgart.  3Rit  1521bbilb.  ‘Sit.  282.

       —  ni: Sicptilien unb anuifjibicn. 9?on Dr. gronj SSemcr, «Prioatbo$ent nn ber

       Unioerfität SxMen.    3}Jit 48 2rbbUbungen.   9k. 383.

       —  IV:  ;viftf)c, bcn Dr. 97Jaj SRautber, ^ribatbojent ber Soologie an ber Uni»

       bcriittit ©iefeen.   TOt 37 3ibbübungen.   9?r. 356.

       — VI:  1\c  wirbellofen Siere bon Dr. Subtpig 9ö^mig, ?Brof. ber Soologie

       an ber Uniberfität @ra3.    I:  Urtiere,  Sc^toämme, Ißeffeltiere, IRippcn^ quallen unb ÜSürmer.    ‘Slii  74 Figuren.   ‘Sh.  439.

       Gntttirflunflsgefdjiifite ber Jiere bon Dr. 3of)§. SJJeifen^cimer, ?5rofef|or ber ,8ooIoQie an ber Unioerfität ^.^larburg.  I:  gurcfiung, ^Brimitioanlagen, Snroen, gormbilbung, (SmbrnonalbüUen.  gjiit 48 gig.   9?r. 378.

       —  U:    Cisj-^nbilbung.   TOit 46 Figuren.   9k. 379. Ci^maro^er unb riftmoro^ertutn in ber Siermelt   ©rfle ©nfü^rung in bie

       tierifdie Scftmaro^erfunbe bon Dr. gronj b. SEBagncr,   ^rofeffor an bcr

       Unibcrfität ©roa.   «DJit 67 2Ibbilbungen.   9?r. 151.

       G}ciif)itlite ber 3ooIogie bon Dr. SRub. öurcfbarbt, tDcil. S)ire!tor ber SooIo=”

       üücften ©tation be5 Serliner 2lquarium# in ^obigno (3ftrien). «Jlr. 357. Sie i^flanse, il)r 93au unb if)r Sebcn bon i^rofeffor Dr. g. Sennert in @obe§=

       berg.    ‘Slit  96 Slbbilbungen.   ^x.  44.

       £o8 ^flanjcnrcitf).    Einteilung beS gefamten «Cflanjenreicf)! mit ben  toid)’

       tigften unb bclannteften 2lrten Oon Dr. ^f. KeincJe in Breslau unb Dr.

       SS. gjJigula, <)3rof. an ber gorftalabemie Gifenad). 9THt 50 gfig. gZr. 122. $flonjenbiolonic oon Dr. SS. SDiiguIo, $rof. an bct gorftalabemie ©fenac^,

       flJJit 50 tUbbUbungen.   SRr. 127.

       ^flonjfngeonroftjie oon ?Jrof. Dr. Subtoig 2ieU, ^öatboj. an ber Unioerf.

       Berlin.   Vh.  389.

       ÜKorpIjoIogie, 3tnatomic unb ^finfiologie ber ^flonsen bon Dr. SS. SJliguIa,

       l^rof. an ber ^orftafabemie (rifenad). 97Jit 50 Slbbilbungen. 9Jr. 141. £ic iMloujcnwcIt bcr (ycroäffcr oon Dr. iS. iKigula, $rof. an bcr gforftafabemic

       Giienacf].   2!Jit 50 SIbbiibungen.   9Zr. 158,

       GEfurfiouSfloto oon 2eutfd)Ionb jum Seftimmen ber f)äuftgeren in 2;eutfd)=

       lanb »ilbtoacftfenben ^flan^en bon Dr. SS. 2RiguIa, ^ijJrof. an ber gorft»

       alabemte Gifenac^.   2 Jeile.   «Kit 100 2Xbbilbungen.   9k. 263, 269.

       Sie 9?abelliüläer oou <)3rof. Dr. 5- SS. 9Zeger in J^aranbt.   9?lit 85 Slbbil»

       bürgen, 5 Jabeüeii unb 3 Karten.   9tr. 335.

       Slufepflanjcn bon <ßrof. Dr. 3. Sebren^, SSorfl. ber ©ro6^. Ianbtoirt)cf)aftI.

       SJerfudi^anft. Sluguftenberg.   93Jit 53 giguren.   9tr. 123.

       JaS Stjftcm ber SPIiitniöflanjcn mit 5ru?)cf)IuB bet ©^mnoi’permen oon Dr.

       9?. 3?ilaer, Sfüiflcnt am SgL iSotanifc^en ©orten in i8erlin=2nf)lem.  2JHt

       31 giguren.   9?r. 393.

       ^flanjcnfranffjciten bon Dr. ÜScntet  ^mbiidt)  Srucf in (Siegen.   TOt 1 far6.

       Süfcl unb 45 3[65ilbungen.   5J?r. 310.

       SWincroIonic bon Dr. SR. i8rami3, «Brofeffor an b. Unioerfität Sonn. SJjit iso gr6=>

       bilbiiujen.   5Rr. 29.

       ©eologlc in fitr^cm 2(u?5uo für Scf)ulen rnb sut Sefbftbelefinmg sufammen»

       ncftfllt eon ‘Crof. Dr.  Qbcrf). %xaaä  in Stuttgart.   9}?it 16 STbbilbungen unö

       4 Jiifcln n-it 51 5‘3”rs!^  S’h. 13.

       Salöontologic ucn Dr. 3tub. ^ocmeä, $rofeffor an ber Unicerfität ©ro?.  SRit

       S7 iJlbbilDnngen.   gjr. 95.

       ^ctronrnViOic bon Dr. SS. SSni^nl, 5?rofeiior an ber Unioerfität gtraßburg i. S.

       Wit 15 ^Ibbitbungen.   3?r. 173.

       JlTiftnlloorapfjic   von Dr. SS. S3rubnS,   $rof. an  bei  Unioerfität Straßburg.

       g?;it 190 vlbbil^ungen.   iQr. 210.

       ©eftfittfttc ber $f)Ji|il «on 51. ffii^ner, ?l?rof, on *^ ®roBÖ. SReoIfc^uIe ju Sinä»

       ^eim a. (j.    I:  2ie ^<bniif bi§ ^Zeroton.   SRit 13 Figuren.   9?r. 293.

       —  U:  2ie «ßOnüI oon D^etcton bi» jur ©egenroart. STcit 3 gigurcn. 9?r. 294. S^eorctifdie i’fmfif.   L Seil:  ^ed)an\l  unb 2Ifuftif.   SSon Dr. ©uRao 3äger,

       $ror. ber’Cbtii’.f anber2;ed)nifcf)en^ocfiicfiuIeinS3ien. g?tit 19 Olbb.  9ir. 76.

       — n. Xeil: Sicf)t unb SSärme.  SSon Dr. ©uftao  ^äqn,  ^tof. ber $I)^fif an ber

       Xccfiniicfien ^‘odiicfjule in SBien.   9?Jit 47 9[bb;Ibungen.   52r. 77,

       — m. Zeil: eieftrisität unb WJagnetismu».    SBon Dr. ©uftao Säger, ^rof,

       ber  %t}tiiit an  bet 2:ed)nif(f)eu ^ocbicfiule in SSien. gilit 33  \UbbiIb.      Ta.  78.

       —  rv. Seil:  Gleftromagnetifcfje Sid)tt^eorie unb öleftronif.   SSon Dr. ©uftao

       ^äiicr, ^rof. bet ^^t)fif an bet Xedjnifdjen ^oc^fcf)uIe in SSien. ?J>it 21 ^riguren.   gjr. 374.

       SRobtoofttuttät oon SSifb. grommel.    Wü  18 giguren.   9?r. 317.

       ^fjtjfifalifdjc 9)Jcffnng§mctf)obcn oon Dr. SSilbelm SaEirbt, CberIeF)ret an bet Cberrenlfdiule in @roB=2i*terfelbe.   2Rit 49 giguren.   )Rx.  301.

       ®efd)td)te ber Gftcmie bon Dr. ^ugo iSouet, 2Iififtent am c^em. Saboratotium bet ggl. 2ed)niicf)en C^ocf)fc^uIe Stuttgart.  I:  SSon ben älteften Seiten bi§ äut S?erbrennung»tbeorie oon Saooifier.   3?r. 264.

       —  II:  Son £‘aooiiiet  biv  jur ©egenroatt.   9?r. 265. »norgoniftfic Gfjcniic oon Dr. ^of. Klein in 9Kannr)eim.   9?r. 37. aWctalloibc (?Inorganifd)e Gbemie  I.  JeiO üon Dr. Cüor Scömibt, bipl. 3n»

       genteur, Slffiftent an bet ßgl. SSargenjerffcftuIe in Stuttgart.  yix.  211. SRetalle (2Inorganifcf)e Gbemie n. Xeil) oon Dr. Csfat Scfimibt, bi^jl. 3nge=

       nieut, 2ti)iftent an ber ßgl. i8augeroer!fcf)ule in Stuttgart   9?r. 212.

       Ctganifd)C Gljcmie oon Dr. 5oi. ftlein in ^annbeim.   3?r. 38.

       GÖtttüe ber fioölenftoffocrbinöungen  bon Dr. ^ugo  S3auer, Slffiftent am

       cfiem. Laboratorium ber Sgl. Xedin. ^ocf)fd)uIe Stuttgart.    I. II:  2Uipf)a=

       tifcf)e 95erbinbungen.   2 Seile.   9?r. 191, 192.

       —  III:  Sarboct}flifcf)e SSerbinbungen.   gir. 193.

       —  IV:  $eteroct){Iifcf)e ißerbinbungen.   ?k. 194. anohitifrfic eijemic üon Dr. 3o^annel ^oppc.     I:  X^eorie unb ©ang ber

       Sinalnie.   gijt. 247.

       tc(t>nif*’(r^cmif(f)e anoIt)fc bon Dr. ®. Sunge, ^rof. an her (Jibgen. $oIt)tccf)n.

       Sdiulc in 3üricf}.   9J?it 16 SIbbUbungen.   9k. 195.

       Stcrcodiemie ». Dr. g. ©ebeünb, ^5rof. a. b. Unio. Tübingen.  Mit  34Stbb. 9h:. 201. Ällflcmeine unb ijfjtjfifoliftlöc CTficmic öon Dr. gjJa? Dtubolpi^i, ^rofeffot an

       ber  Xed)n.  C’*ocI)icf)uIe in Jarmftabt.   SfJit 22 Figuren.   dir.  71.

       (?Icftrorf)cmtc öon Dr. Heinrich 2;anneel in griebridjäfjagen.  I.  Jeil: X^corctifd)c

       (iIe!troc{)emie u i^re pf)t)(ifal.=d)emifc^en Q5rnnDlagen.  SiJit 18 gig. 9?r. 252.

       —  II :   (Sjperirticntelle GIeftrocf)emie, SRefemetljoben, ficitfäf)igfeit, üöfiinncii.

       TOit 26 ^itiurcn.   <Rr. 253.

       to^ritologiftfie fffjemic oon ^Prioatbosent Dr. (J. 9Kannf|Cim in  53onn.   9J?it

       6 5Ibbilbungen.   9h:. 465.

       3(flrifultiirrf)cmic.  I:  ^flon^cncrnnftrunfl t)on Dr. Äarl (ärauer. 9?r. 329. Jo^ flgrifnUurrficmifdjc ftontrolhocfcn n. Dr. «JJauI firifcfte in ©öttingen. 9?r. 30i. ^^ilfiologifdie (fficmie üon Dr. med. 21. fiegafin in Serlin     I:  IJIffimilation.

       mit  2 lüfeln.   9Jr. 240.

       —  II:  2ii)tmilation. 93Jit einer Xafel.   92r. 241. äJieteoroIogie bon Dr. 33. Trabert, «Prof. an bet UniDcrfität ^nnlbrud.   9T?it

       49 2lbbtlDungen unb 7 lafeln.   9?r. 54.

       CFrbmognctismu?, (frbftrotti unb ^olarlirftt öon Dr. 31. 9?itipoIbt jr., TOitglicb

       b. ÄgI. «UreuB. S.UeteoroI. 5n[titut§ ju ^otlbam. TOit 14 9Ibb. n. 3 Xaf. 9?r. 175. 2(flronomte.     ®röBe,  Setoegung  unb  ©ntfcmung  ber ^immelllörper bon

       21. 2f. 9JJöBiu§, neu bearb. bon Dr. 53. g. ©islicenuä, «jSrof. an ber Uniu.

       (Strasburg.   «Kit 36 21bbilbungen unb 1 Stemfarte.   9?t. 11.

       aftropfitjfif.   2)ie Se|(f)affenf)eit bet fiimmeBIörpet bon 5prof. Dr. 3BaIter ?r.

       ©i5lirenu5. 9Zeu bearb. b. Dr. 6. fiubenborff, l’ot^bam. 932itl5 2lbb. 9Zt. 91. aftronomifdic ö3cogratif)ie bcn Dr. Siegm. ©untrer, $rof. an ber Xedjn.

       C^Dd}!diule in ‘iPJüudien.   9iiit 52 2lbbilbungen.   9?r. 92.

       ^^tjfifdie ©cogrofiiic bon Dr. (Siegm. ©üntber, ^rof. an ber ßönigl.  Zed)».

       ^od)idiuIe in SlJündien.   9JJit 32 2rbbilbungen.   9h:. 26.

       ^fjDfifi^t ajJcetfSfunbe  bon $rof. Dr. @etf)arb Sd^ott, 2rbtciIung§borftc^cr

       an ber 2)eutid)en Scemarte in Hamburg.   Sl^it 28 21bbilbungen im Xejt

       unb 8 Jafeln.   9h:. 112.

       ftltmohinbe  I:  2IIIgemeine filimale^re bon 51Srof. Dr. SB. fiöppen, SJictcotoIogc

       bet Seemarte Hamburg.   9)?it 7 Xaf. u. 2 gig.   9lt. 114.

       ^tF’  Weitere ßänöe iinö in Vorbereitung,

       Ö)cfd)idöte ber ^f)i)fif bon 21. tiftner, ^Profefiot an ber ©toß^. 8lcaUd)uIe ju Sin§bcim a. G.    I:  5:ie  ^W^l  bi‘3 9?emton.   TOit 13 ?^ig.   9?t. 293.

       —  II:  lic  ‘^i}t)iil  bon 9?eroton bi» jut ©egenroart. 9J’Jit 13 giguten. 9Zr. 294. 2f)corctifd)c ^>ftl)fif bon Dr. ©uftab  ^äqet,  ^rof.  an ber Jedinifdien  ^odf

       fd)ule in SiMcn.    I:  9i{ed)anil unb 2lluftif. 9?ht 19 2lbbilbungen.   92r. 76.

       —  II:  £id)t unb Si.Hirmc.   9iht 47 2Ibbilbun9en.   9it. 77,

       —  III:  Glcltriäitiit unb 9TJaoneti§mu§.    SSJlit  33 21bbilbungen.   9Zr. 78.

       —  IV:  (ilf !tromngnett)die Sidnt^eotie unb GleftTonit. ^.ilit 21 giguten. 9?t.374. 9Jnbiooftibitnt bon SSilfi. ^rommel.  mit  18 f^iguren.   9?t. 317. iM)i)|ifoIifdic 5)iCf|uun£^mctöobcn bon Dr. 2BiIf)cIm Salirbt, ObetIcl)ret an ber

       Cbctrcaljdiule in ©roi5=Sid)tetfclbe.   Hht 49 gignren.   9Jr. 301.

       12

       $^9fifoItf*c Mttfflnficnfatnmiung öon ®. SIKa^Icr, «ßtofeffot am ©Qmnaiium

       in Ulm.   aJJit ben «Refultaten.   9?r. 243.

       i»ftt)fif(iliftftc Sformclfömmlung oon ®. 2)Ja^Ier, ^rofeffot am ®i)mnaiium

       in Ulm.   9ir. 136.

       i’tiqfifolift^‘e^ctnifdjc fRcdicnaufgoöcn bon $rof. Dr. 9^. «töegg unb ^rioat-

       bosent Dr. C. Sacfur, beibe an ber Unitierjität Sreslau.   %:. 445.

       Sello ran Olli ft‘3 öon Dr. Siegfr. Sßaleutiner, ^rioatbojent für 5Söt}fiI att bcc

       Unioerfität Serlin.   5Kit n giguten.   3k. 354.

       HF” Weitere Bänbe Jinb in Vorbereitung.

       ©cf«Di(^te bct (Töetntc bon Dr. £tugü »Bauer, Ulififtent am diem. 2a6oratoriin:t bcr Sgl. 2;ccf)niicf)en ^ocfifcfmle Stuttgart  I:  SJon ben älteften S^itfii bi5 jur 3?er&rcnnungltf)eorie »on Satioii’ier.   9?r. 264.

       —  II:  Sßon Satioijier Bis jur ©egeniüort.   9?r. 265. Jtnorncnifdje G^ficmic öon Dr. 5oi. glein in ^JJann^eim.   9?r. 37. ÜJktoiloibe (2(norganif(J}e erjcmic  I)  öon Dr. Cllar Sc^mibt, bipl. Ingenieur,

       Stmftent an ber Sgl. Saugetuerficfiule in Stuttgart.   9?r. 211.

       SWefalle (3(norgant|t()C 6f)cmie  II)  öon Dr. Cefar Sc^mibt,  bxpl.  Ingenieur,

       2Iiiiftent an ber Sgl. Saugeiuertfcfiule in Stuttgart.   9’Jr. 212.

       Crgauifil)e G^emic öon Dr. Qof. Slein in ÜJJanntjeim.   UJr. 3S.

       ßftetnic bcr ilotjlcnftüffucrbinbungcn öon Dr. ^ugo Sauer, Slfüftent am

       c^em. Saboratorium ber Sgl. Xec^n. .^od^fc^ule Stuttgart    I,  11: 2Uipfia=

       tifcfie SPeröinbungen.   2 Jeile.   9tr. 191, 192.

       —  ni: Sar6oct}IIiidie SSerbinbungen.   3h.  193.

       —  IV:  ^eterocn!li)c^e Sßerbinbungen.   Vir.  194. SfnolJjtifiöc Köemic öon Dr. 5of). ^oppe.  I:  X^eorie u. ©ang b. 21nali)fe.  ^x.  247.

       —  II:  SReaftion ber SUJetalloibe unb SD^etalle.   Sir. 24S. 9JJaj;-onoH)fc öon Dr. Ctto  mö^m  in Stuttgart 5Kit 14 gig. 5«r. 221. 2ct^ntfrf)‘eJ)ctntfcöe Änölijfc öon Dr. 0. Sunge, ^rofeffor  an  ber ©ibgenoif.

       5|SoIt)ted[)n. Schule in Süricf).   3}Jit 16 21bbilbungen.   9?r. 195.

       £tcrco(^Ctttic öon Dr.  Q.  SBebelinb, ^rofeffor an ber Unioerfität Tübingen.

       5mit 34 Slbbilbungen.   92r. 201.

       Stllgctnctnc unb ti^tjfifalifdje G^cmic öon Dr. OTaj 3luboIpr}i, ^rofeffor an

       ber 2:ed}niic^en ^ocf)fd)ule in ^armftabt   ^Olit 22  xy\Q.   9?r. 71.

       (Sleltrorücmic öon Dr.^einridi Sanneel in griebricii§^agen.  I.  Jeil: XI)eoreti)dic

       (IIeftrocf)emie u. i^re ffit)iifaliic^=c^emiicf)en ©runblagen. 9?Iit 13 5ig- ^r- 252.

       —  II:    ©jperimcntelle Glcftrodiemie, 9}^eBmct^oben, fieitfä^igtcit, fiöiungen.

       gjJit 26 giguren.   SRr. 253.

       SoEtfoIogifdjC ßfiernte öon ^Priöotbo^ent Dr.  Q.  SIKann^eim in Sonn.    W\t

       6 21bbilbungen.   9?r. 465.

       SlgrifuUurdiemie  I:  ^fliJnäeneniä^rung öon Dr. Sari ©rauet.   9k. 329.

       Stgrifulturdjcmif^e Untcrfurfjungsmctliobcn öon $rof. Dr. ßniil £>aic[fioff,

       SSorfte^er bcr lanbtüirtfdijftl. 93er!ucf)§ftation in SO^arburg i. ,£». 9Jr. 470. 2a§  ogrifulturt^cntifdjc ßontrollroefcn ö. Dr. ^auISriidic in ®öttingen.??r.304. $r)i)fioIogiftl)e C^fiemie öon Dr. med. 21. Segafjn in 33erlin.    I:  2Ii|imiIation.

       9JJit 2 2afeln.   9?r. 240.

       —  II:  Siifimilation.   STJit 1 XafcL   9ir. 241.

       Stödiiomctrifdie Mufgabcnfornmlung bon Dr. SSil&cIm Sa^rbt, Oberlehrer cn bcr C5erTeaIicf)uIe in @roB=Sicfitcrfe(be.  5Rit ben >7temltaten.   Uir. 452.

       $f|i)ftfaIiftf)‘Gf)cnttftf)C JRcdicnauftiabcn Bon ^rof. Dr. 5R. Slbegg unb  ^rivaU boicnt  Dr. 0. Sncfur, betbe an ber Untöerfität SreMau.   9Jr. 445.

       9W  Siebe aud) „tecbnologie”. Weitere Bänbe jinb in Vorbereitung.

       ©tbltot^e! 3ur Ied)ituloöie.

       G^cmt^c^c tc(f)noIogie.

       5{nflcmctuctf)cmifd)etC(f)noIogieti. Dr.(35iift.9?auter tnGTiarlotteubutg. 9?r.ll3. 2ic J\cttc unb Cic fowie bie Seifen« unb ficrienfobrifation unb bie ^arje,

       £a(fe, Jyiruiffc mit i^ren roiditigftcn ^üföftoffen Don Dr. Sari Sraun.

       I:  CJinfü{)runG i. b. GI)emie, Seiprcdiung einig. -Sal^e u. b. ^ette u. Cle. 9ic.335.

       — n: 2)ie Scifcnfabrilarton, bie geifenanalqfe unb öte fiersenfabrilation.  Wit

       25 Qlbbilbungen.   5Rr. 336.

       — ni: ^ar^e, Sacfe, gintifie.   SRx.  337. *yit[)crifd)c Clc unt) 9?icd)itoffc üon Dr. g. «Rodiuffcn in TOilfi^.   SRit 9 üllb-

       bilbim^en.   9?r. 446.

       2ic (Fjplofioftoffe.   ©nmbrung tn bie Sfiemie ber ertilofiöen ißorgänge »on

       Dr. ^. Srunlann in gjeubabelsbcrg. SJ^it 16 SIbbilbungen. ^^r. 333. Srauerciiucfcn  I:  SUläläcrei oon Dr. <CauI Sreoerlioff, ©ireltor ber SBrouer»

       unb ^IiZäl5ericfn:Ic  v.\  ©rimma.   SKit 16 9lbbilbungen.   ^t.  303.

       2a§ 93üffcr unb feine Ißerracnbung in ^nbuftrie unb ©eraerbe bon Si0l.«3ng.

       Dr. (Smft 2c^er.    ^lit  15 «Ibbilbungen.   9lr. 261.

       iSaffcruub ^{biunffer. 3f)re ^uiammenfe^ung, Seurtetlung unb Unterfudjung

       bon ^rof. Dr. Gmil ^afelboff,   Ißorfte^er ber lanbroirtfdiaftlidjen Sßer«

       furf)lftatton in ‘OTarburg tn öeffen.   9?r.473.

       ?(norganifdic d)emifd)C Snbuftric bon Dr. ®uft. IRauter in Gbarlottenburg.

       I:  2ic Seblanciobainbuftrie unb ibte ^lebenjroeige. 5Rit 12 Safein. 9Jr.205.

       —  II:  Salincnroefen, Salifaläe, S)üngerinbuftrieunb Senoanbtc§. 2Jiit 6 Xafeln.

       ?2r. 206.

       —  III:  Slnorganiicfie Gfiemifdje ^räbaratc.  ‘SJlxt  6 Xafeln.   5?r. 207. SKetollnrgtc bon Dr.^luc?. Q5eiö in ?7Jündien. 2 S5be. TOit 21 ^ig. 9?r. 313, 314. 2ic Snbuftrie bcr Silirntc, bcr lünftlidicu Souftcinc unb bc§ ü)JörtcB bon

       Dr. (iiui’tab Duiuter.  I:  Öla?* uno feramifrf}e3”bin’trtc. ^Kit 12Xüf. 9ir. 233.

       —  II:  5}ie^nbuftrie ber funftlid)en Saufteinc unb be» TOörtel». ?J2it 12 laf. 9?r. 234. 2k  Sccrforbftoffc mit beionbcrer i8erürffid)tigung ber ft)ntf)etiid)en SD^etljoben

       bon Dr.  ^an^  ©neuerer, $rof.  a.  b. Ägl. Ied)n. ^od)fd)ule Sreäben. 92r. 214.

       SRe(^anif(^e Xct^nologte.

       ÜJJc(^ouif(ftc Scc^nologic oon @el). i^ofrat ^rof. 21. fiübicfe in iBrounfdjfteig.

       9?r. 340, 341.

       iCjttl’Snbuftrtc  I :   Spinnerei unb 3mimerei bon ^rof. g}?aj ©ürtler, Q5eö.

       9?eGien:ng=rat im ßönigl. Sanbe^gcroerbeamt ju Serlin.  W\t  39 gig. 9Zr. 184.

       —  II :   SScberei, SSirferei, ^ofamentiererei, Spi5cn= unb ©arbiuenfabrifation

       unb giläfabrifation bon ‘iCrof. TOaj ©ürticr, ©cf). 9iegicrungirat im i*önigl. Sanbe-Sgcnjcrbearnt ju S3erlin.   I^iit 27 Figuren.   9?r. 185.

       SejtU’^nbuftrte  III:  SSofcfictei, iBIeidjerei, gfärBerel unb tftre ^ilflftoffe Bon Dr.  i^}\f).  StJIafiot, Se^rer cm ber ^teuß. p^. 5acf)fcf)ule für leEtil» ^nbuftiie in S?refelö.    9?^it 28 Figuren.   3lt.  186.

       ^te äKatcriaüeu bc§ a?Jafd)incnbttitc§ unb bcr (Hcfttotet^nif bon Snßenieut t’rof. C’enu. SSilba in Sternen.   ÜKU 3 Slbbilbungen.   5J?r. 476.

       2;o§ $oli. Stufbau, Gigenfcfiaften unb SSerroettbung, bon $rof. ^erm. 33ilDa m Jöremen.  9?2tt 33 Stbbilöungen.   9ir. 459.

       ••” Weitere Bänöe flnb in Vorbereitung.

       Stbltot^ef 3U ben 5ngemeurtt)tjfenfd^aften.

       2Jo§ 9tcd)ucu in bcr Jcrfinif u. feine |)ilfamittel (jRecfienicfjieber, rRecfientafeln, 9Jecf)enma)cf)inen ufro.) öon Ingenieur ^o^. ©ugen SJaqet in ßarl5ruf)e u Ö. ^lit  30 2166.   9?r. 405.

       SJ^flterialDrüfunglnjcfcn. Gmfü5runginbiemobeme^edintIber9J?ateriaIprüfung bon Ä. 9T2emmIer, Sirilom^^Ttgenieur, ftänb. Mitarbeiter am ßgl. Material-t)rüfungsamte su @roB=2i*terfelDe.  I:  Materialeigenicfiaften. — geftigfeita^ berfucfie. — ftüfsmittel für 5efti3feiiSoeriucf)e.  Mit 58 Jiguren.     dli.  311.

       —  II:  Metallprüfung unb Prüfung uon ^lilflmaterialien be» Mafcfiinenbaue?.

       — Saumaterialorüfung. — <13apierpriifung. — Scftmiermittelprüfung. — einiget über Metaüograpfjie.   Mit 31 giguren.   9tr, 312.

       SKctoIIograpötc. Kurse, gemeinfaßlicfie Sarftellung ber ßefire bon ben Metallen unb i^ren ßegierungen, unter befonbcrer Serücffiditigung ber MetallmitroffDpie bon ^rof. G. .©etin unb $rof. O. Sauer am Sgl. Materialprüfungcomt (®roB=Sicf)terfelbe) ber Sgl. ^edinifcften ^ocfifcfcule SU iBerlin.  I:  Srilgemeiner Jeil. Mit 45 5lb6ilbungen im  Zeict  unb 5 Siditbilbern auf 3 Xafeln.   9hr. 432.

       — II:  Spc5ierier Jeif.   Mit 49 STbbilbungen im Jejt unb 37 Sicfitbilbern auf

       19 2afeln.   9?r. 433.

       etottf.   I:  Sie (Srunble^ren ber ©tnti! ftarrer Sörper bon SS. Räuber, S^iplom-

       Sngenieur.   Mit 82 giguren.   9k. 178.

       —  II:  3[ngewanbte Statif. Mit 61 Figuren.   9?r. 179. {vcftigfcitÄlcörc oon SB.  Raubet,  XiPlom=5ngenieur. Mit 56 giguren.  ^v.  288. JöHbrautif f. 23. f«au6er, Tio(om=5nnenieur in Stuttgart. Mit 44 gig. 9?r. 397. Ü5comctrtfif|c§ 3eirf)“eu bon 6. Serfer, 2Ircf)ite!t  xmb  2el)rer an ber 53au-

       ßeroerffcfiule in Magbeöurg, neu6ear6eitet bon ^^rofeffor 3.  SonberUnu

       in Münfter.   Mit 290 giguren unb 23 tafeln im 2;ert.   9k. 58.

       Stfiottcufonfttuftionen bon $tof. j. Sonberlinn in Münfter. Mit 114 5ig. 9Zr. 236. ^orollclpcrfpcftioc.  9?ecfitrcinflige unb fcftiefioinflige 2Ijonontctrie bon $rof.

       3. 95onöer[inn in Münfter.   Mit 121 Figuren.   9tr. 260.

       Scntrol’i’crfpcftioc oon 2Irrfiitctt ^anl 5ret)berger, neu bearbeitet bon ^rof.

       S-Sonbertinn, 2)ir. b.Slgl.SaugeroerficfiuIe, Münfter i. SB. Mit 132 ^ig. 9?r.57. S:ed)utfrl)C§ SSörtcrbud),  entf)attcnb bie njiditigften 9[u§brücfe bei Mafrfnnen’

       6aue», Scftiffbaueä unb ber eieftrotedjnif bon ©ric^ Sre65 in SBetlin. I.  Seil: S)eutfcf)=englifcfi.   9?r. 395.

       — n. Jeil: engliicf)=2eutfcf).   9?r. 39G.

       —  III. 2:eil: Seutfcf)=?^ran5öfifcf).   9tr. 453. 6Icftrotctf)uif.    Ginfüfjntng in bie mobeme 01eicfi= unb SSccfifelftromtecfinil

       bon 3. ^cnmann, »lirofeffor an ber SiJnigticfi 2;ccfiniid)en C’*b*i*ule Stutt= gart.  I:  Sie pfiDfüalifcfjen ©runblagen. Mit 42 5ig. u. lOIafeln. 9?r. 196.

       —  II:  2)ie ©leicfiftromtecfinif.   Mit 103 Figuren unb 16 2:afeln.      9?r. 197.

       (ficftroterfimf. ni: 2ie SSecfjfelftromtecfinil.  3Jl\t  126 gfig. u. 16  Tal  iJh:. 198. Xie ÖJIcirfjftrommafditnc öoit G. ßinsbrunner, Ingenieur u. Sojent für ©leltto^

       tecfinif  a.  b. 9}Junicipal Srfiool of Jecfinologt) in ‘9?iancfiefter. ?njit TSgig. 9Zr.257. €tTötnc unb Spannungen in Storfftromneften öon i^iplom = Gleftromgcnieur

       3oief.£-»er5t)giniSubapeft lt. ^rof.^elbmann in Seift. 5Rit685ig. 9?r. 456. Jo§IVcrnfprcifinicfcn b, Dr. fiubtp. 9icll|ta6 in Scrlin. SKit47 gig. u. 1  Zal  9?t.l55. Jie ticftriftfic Selegrap^tc fon Dr. Subioig SieUi’tab. gjiit 19 Figuren. 9?r. 172. 2Jlaurcr« u. Stcinöoncrorbeiten bon ^rof. Dr. phil. u. 5)r.=3ng. Gbiiatb Schmitt

       in Sarmftabt. 3 93ünbcf}en. 9Kit bielen 2r5&ilbungen.  Sflt.  419—421. ffifcnfonftrufttoncn int .^odjbou.   Sursgefofjtcg ^anbbuc^ mit Scifpielen üon

       Ingenieur Sari (5cf)inbler in SKcißen.   Iijit 115 giguren.   9?r. 322.

       licmtcffungäfunbe öon 2!ipl.=3ng. Obenefirer  ^.  SBerfmeifter.   2 Sänbdien.

       aiJit 255 Stbbilbungen.   ^ix.  468, 469.

       tcr   Gifcnöctonbou   Bon   9icg.=i8aumeifter  tati tRögle  in   SerIin=StcgliU.

       gjJit 77 2i6bilbungen.   9?r. 34’.».

       .Vcijung unb Sfiftung bon Ingenieur Sb^aniiel Körting, 2)ireftot bet 2(ft.=

       (Sef. QJebrüber Äötting in Süffelborf.    I:  iSa» SSefen unb bic Sered[}nung

       ber ^eijung§= unb £üftung§anlagen.   TOit 34 Figuren.   92r. 342.

       — II:  2ic2IuJfüfirungbcrC”>eijung§=unbSüftung§nnIagen. ^itl9l5ig. 91^343. öol. unb SBaffcrinftallntioncn mit (?inf(f|Iu^  btt 9ldottanlac\tn  öon <)Srofe|for

       Dr. phU. u.2r.=3ng. (rbuarb Scfimittin Sarmftabt. 9iJitll9 2XbbiIb. iRr.412.

       2a^  $fronf(f)Iogcn im Jt»od)bau. ftursgcfafeteS ^anbbucf) über bal SScfen bc-S Softenanfcf)Iage? con Gmil Seutinger, 9trcf)ite!t i8.2^.9{., Sljiiftent an ber Jed)^ nifcf)fn ^ocfiidiule in 2’armftabt.   SfJiit bieten giguren.   gjr. 385.

       Snufüftrung. ffurjgefafete^ .gianbbuc^ über bn§ üSefcn ber Saufüfjrung bon 5lrd)iteit Gmil Seutinger, 9[niftent an ber lecfimjcfien ^oc^)tf)ule in Sarrn^ ftabt.   Stjit 25 Figuren unb 11 Tabellen.   9Zr. 399.

       rie »aufunft be§ St^uIöaufcS bon <)3rof. Dr.=3ng. (Jmft Settctiein in Sarm-ftabt.   I:  S;a§ 2cf)ulf)aul.  gwt 38 SIbbilbungen.   9?r. 443.

       —  II:  Sie Scf)ulräume. — Sie 9?ebenanlagen. SRit 31 «löbilbungen. 9?r. 444. Cffcntlic^e 93obe’ unb Sd»n)immanitolten bon Dr. Sari ÜSoIff, Stabt=£)bcrbaurat

       in ^annober.   SlJit 50 gig.   9it. 3S0.

       2ic 9U}ofrf)incneIemcntc.   Surjgefaßtes  2d)xbud)  mit S3eifpielen für ba§  (Bclb\U

       ftubium unb ben praltiicf)en ©ebraud) bon griebric^ Satt^, Oberingenieur

       in Diürnberg.   SJJit 86 Figuren.   31t.  3.

       CFifenbüttcnfunbc bon 2t. SrauB, biplomierter Hütteningenieur.    I:  2)aä  fRof)—

       eifen.   9iJit 17 Figuren unb 4 Jafeln.   3tt.  152.

       —  II:  Soä Sdjmiebeiicn. amt 25 giguren unb 5 Xafeln.   3lt.  153. Scrfmifdie ©ärmclc^rc (2t»crmobDnomif) bon Ä. 3BaW)er unb 9.1?. SJöttingcr,

       SipIom=3ngcnieuren.   SUit 54 Figuren.   9?r. 242.

       tie Jampfmflfrf)inc. Sur^gefaßtcl Sebrbucf) mit Seifpielen für ba§ Selbftftubiuni

       u. b.praft.©ebraud) i). griebr. 23art^, Cbering.,9?ümberg. 9«it48gig. 9?r.8. Xie Jampffeffcl. Snrägefafetee Se^rbuc^ mit Seifpiclcn für bal Selbftftubiuni u.

       ben pralt. ©ebraud) b. gricbr. Sart^, Cbering.,9?üraberg. 9ilit67 gig. 9ir. 9. Sic G)0§froftmaf(^incn. Sur^gefaBte Sarftellung ber Jt)id}tigften @a§mafc^incn=

       ^Bauarten b. Ingenieur Stlfreb fiirid)Ie in ^alle a. S. 93Jit 55 giguren. 92r.3i6. Sie Sompfturbincu, il}re ©irlungSmcife unb Sonftrultion bon 3ng. ^ermann

       aSilba, i^rofcfiür am ftaatl. 2cd)nifum in ^örcmen.   ‘DDht 104 ülbb.  9Jr. 274.

       Sie  itotän\nft’mtt  SSetricöötraft oon griebrid^ Sattfi, Cberingenieut in  ‘iRüm^ berg.  I:  Einleitung. 2)ampffraftcmlagen. SSerfcfsiebenc Äraftmaidjinen. 2Rit 27 SIbbilbuugcn.   3lt. 224.

       —  U: ©aäö «Saffer- unb 9Stnb=ÄraftanIagen. TOit 31 SCbbilbungcn. 5hr. 225.

       —  III : gleftromotoren. Setrieblfoftentabellen. (Urot3f}ifdöe Jiarftellungen. SSaf)!

       bec Setricbiftaft.   9D?it 27 2ibbübungen.   9Jr. 474.

       Sie ^ebfjcuse, i^re fionftniltiou unb SSerec^nung üon Sngenicuc ^ermann

       SSilba, $rof. am ftaatl. Jecfinifum in »tcmen,   SOWt 399 Slbbilbungen.

       9h-. 414. ^rnnptn,  ti^braulifi^c unb »»ncumotifAc «niagctt.   (5in lurjer übetblicf oon

       9iegierunglbaumeiftet 9tuboIf S^ogbt, Cberlebrec an bet Eönigl. pf)eren

       9[iJafcf)inenbau)cfiule in «ßofen.   *Diit 59 Sibbilbungen.   5Rr. 290.

       2ie Iani>H)tttf(^aftIt(^cn SWaft^inen oon ßnri üSnltber, ^iplom^^ngenieut in

       mannfjeim.    3 93änbcf)en.   ?[TUt Dielen Slbbübungen.   9?r. 407—409.

       92autif.   fiurjer SMbriß bei täglich an Sorb toon ^onbeUicfiiffen angeroanbten

       XeiB bec iBc^iffa^rtsIunbe.   93on Dr. 5ran§ <äcf)ulie, Xtreltor bet 9iaDi^

       gationlfcfiule ju Sübecf.   2Kit 56 Slbbilbungen.   Sic. 84.

       W9”  Weitere Bänöe finb in Vorbereitung.

       ©ibltotl^ef 3U ben Olct^ts* u. StaatstDiffenf haften.

       iMIlßemeine 9ici^t§le^re Don Dr. X^. Sternberg, ^rioatbojent an bet Unioeri. Saufanne.    I:  2ie 3Jletf)obe.   5Rr. 169.

       — H: 2;al Softem.   Sk. 170. 9ic(^t   be§   »ürgerlitöen   ©cfefebut^el.    Grfte§   Söucf):   Stllgemeiner   Xeil.

       I:  Ginleitung — fiefire Don ben  ^erfonen unb Don ben  Sachen   Don Dr. $aul Certmann, ^irofeffor an ber UniDetfitdt Grlangen.   9ir. 447.

       —  n: Griuerb  unb   3?erluft,  («eltenbmacfiung  unb   3cf)UR  bet  Siecfite   Don

       Dr. $aul Certmann, «jjtofefior an ber Unioerfität erlangen       9ir. 448.

       —  QtDtite^  Surf): 3rf)ulbred}t.  I,  Sibteilung: SÜIgemeine Se^ren Don Dr. $aul

       Oertmann, ^rcfeffor an ber Unioerfität (Erlangen.   gh. 323.

       — n. Slbteilung: ^ie einselnen Srfiulboerfiältniiie Don Dr. *$aul Certmann,

       ^rofeüor an ber UniDerfität erlangen.   Sit. 324.

       — S8ierte5 Surfi; gamilienrerfjt oon Dr. ^einricft Ji^e, ^rofeffot an ber UniD.

       ©ijttingen.   g^r. 305.

       2eut)dit^ S\t)ilproitBTtdit  Don ^5?rofeifoc Dr. asitfielm gifdj in Straßburg i.  Q.

       3 Sänbe.   g^r. 428—430.

       Scutft^cÄ »onbcISKc^t oon ^rof. Dr. Äarl Seemann in 9ioftocf.  2 Sänbrften.

       SRr. 457, 458. 2tt5 bctttftfte Secrei^t »on Dr. Ctto iSranbis, ObccIanbe§gcrirf)t^rat in|>amburg.

       2 Sänbe.   9?r. 386, 387.

       *oftretf)t Don Dr. atlfreb SSoIrfc, ^oftinfpeftor in Sonn.   g?r. 425.

       ?(ngcmeine Staatvlrfire Don Dr. ^ermann jRe§m,  $rof. an bet Uniuerfität

       Strafeburg i. e.   gjr. 358.

       3(IIflemetne§ «toatsrecfit bon Dr. 3uliul ^atfcf)ef,  ^xol  ber 3?erf)te an ber

       ftgl. SHabemie in ^ofen.   3 33änbrf)en.   Dir. 415—417.

       ^reuKJft^e» Stootsret^t oon Dr. gri| 2tiec=3onilo, <)2rof, an bet Unioerf.

       Sonn.    2 Seile.   9hr. 298, 299.

       fiirt^enret^t oon Dr. Gmil Sebling, orb. i’rof. ber ?Recf}te in erlangen,  gk. 377,

       2a^  bcitffffic nrf)c6crrcrf)t an literarifcfien, fünfticriidien unb  Qe\vexblid)cn <Ed)öin’unocn, mit bcionbcrer SBerücfjicf)tigung ber internationalen SBcrtrage bon Dr. ©uftat) SRaiiter, ^jatentanmalt in G^arlottenbnrg.   9Jr. 2G3.

       $er tntcrnotionale flcttjcrblitfie 9Jc(l)f§fif)u^ üon 3. 9?euberg, RaifcrI.  dle=-gicrungsrat, ^TJitglieb be§ Saiferl. 5?atentamtl ju Serlin.   9?r. 271.

       U’aS llrl)cbcrrcrf)t an üSerfen ber Siterntur unb bcr 2;on!un}t, ba» 15erlag^rcd)t unb ba§ Url)eberrecfit an SSerfcu ber Bilbenbeu Stünfte unb ber ^jSIjotograofiic öon Staat^anroalt Dr. 5. Scf)littgen in e^emni^.   9?r. 361.

       to§ 2S?arcn5citf)cnrc(öt. 9larf) bem (Sefeg jum (Sdju^ bcr SSarenbeseidinungen t)om 12. 9Kai 1894 bon 3.9?cu&erg, fiaiferl. Ülcgicrung^rat, 9TJitgIieb bei ßaiffrl. Patentamtes ju Berlin.   9?r. 3G0.

       Ict nnloutcrc SBcttöcroctö bon {Rcc^tlanroolt Dr. SKartin SBaffetmann in f^amburg.   9it. 339.

       JeiUfrticS ilolouialret^t bon Dr. ^. Gbicr b. ^offmann, ^rofeffor an ber ÄgI. OÜnbcmie ^ofcn.   9?r. 318.

       anilitörftrnfredit boii Dr. ?i?ar ©rnfi gjJatjer, <l3rof. nn ber Unibcrfitat Strafen Dm-g i. G.   2 Söänbc.   9?r. 371, 372.

       Icutfdic .ix’ctirocriaf funn bon Slrie.i^gcriditarat Sari ©nbtcl i. ©«jcöburg. 9ir. 401.

       öorcufifrfic i’fDrfjiatric bon ^rof. Dr. 23. ■iI3ei)ganbt, S)ire!tor ber ^rrenaiiftalt griebrid^Sberg in Hamburg.   2 58änbd)cn.   SJir. 410 u. 411.

       9W  Weitere Bänbe jinb in Vorbereitung.

       5JoIf5U)tttfc^aftItc^e ©ibliotöef.

       S?oIfd»üirtfd)nft5lcf)re bon Dr. garl Qo^l. gudiS, 5J?rofeifor an ber Uniberfität

       Tübingen.   9?r. 133.

       »onyn)tttfd)oft§t>oIitif bon <J?röfibent Dr.SR. bon bcr iSorg^t in Serlin. 9?r. 177. ©oücrbcnjcfcn bon Dr. 23cmer ©ombart, ^rofeffor an bet f)anbcl»r)od)fd)uIe

       83erlin.    2 Sdnbe.   9?r. 203, 204.

       2a» ÜJcnoffcufdiaftsWcfcn in Jcutfrfilanb.   9Son Dr. Ctto Siiibcde, Sefrctär

       be§ ^laubtDcrbanbe^ bcutfdier geroerblidier @enoffenjd)aften. 9h. 384. Jö§ itoiit»cl§iücfcn bon Dr. SSilt). Scfil, <|3rofe{for an ber Uniberfität @öt=

       tingen.    I:  2a3 ^anbelepcrjonal unb ber 23arenf)anbel.   92r. 296.

       —  II.  2ie Sffeltcnböri’e unb bie innere C’*onbcI»bolitif.   9?r. 297. 9tu§iuärtige i^unbcl^pölitil bon Dr. 4?cinrid)  Siebeling,  ^rofeffor an bcr

       Uniberfität Büridi.   92r, 243.

       Ja§ 2?crfid)crunn-3iucfcu bon Dr. jur. «ßaul SRoIben^auer, 2>08ent ber S8cr=

       fidicrungaiuiijenidiaft an ber ^ant>el5f)od)fd)uIe Köln.   9?r. 202.

       tic ncwcrblidic 5(rDcitcrfroflC bon Dr. 23emer Sombart, Ißrofcffor an ber

       .Oir.nbeIÄr)odiidmIe Söerlin.   5nt. 209.

       Xic ‘ilrbcitcrbcrüri)cruttg uon «Urofefior Dr. SHfrcb 2JJane§ in Serlin. 9Jr. 267. &innHitoif|cnfd)flft bon ^^läfibeut Dr. 9t. ban bcr iöprgf)t in Serlin.  I.  Olll.iemciner

       Seil.   -‘2r. 148.

       —  II.  iBefonbcrer Xeil (Stcucrlelirc).   9?r. 391. Sic StcucrfDftcuic bei 3(u§lnnbc§  bon @c^. Cberfinnnirat O. (Ednoarj in

       «Berlin.   ‘i’ir. 426.

       Sic CfntttJtrfluno bcr «ReitJ^^finanjcn  bon q3räfibent Dr. 3t.  bnn bcr 93orgf)t

       in 33erlin.   9?r. 427.

       Jic 3tnaujfnftcme  btt  ©ropttintfitc. (^i^tcrnat.  ^taat§^ u.  @emeinbc=5inßnj=’ roefen.) i^onC. Sdiioarj, ©eti. Cöerfmaiijrat, Serlin.  2^bd).  Sir.450,451.

       Sojioloöic toon $rof. Dr. ^Iioiital Slcfieli» in Sremen.   9?t.  lOl.

       2ic Gutroiifluna bcr fopalcn  isvaQc  oon ^isrof.Dr. getb.Xönniel ingutin. Dir. 333.

       2lnncnnjcfen unb Strmenfürforge. eiiifü^run^ in bie fojiale ■5Uf=ar&eit  von Dr. Sibolf SSeöer, ^-rofeifor iv.i ber ^a:;bcll[}0c^icf)ule  in  ^öln.  Sit.  346. S^” Weitere Bänöe  Yxnb  in Vorbereitung.

       2^eoIogif(^e unb reltgtonstDiffenf^aftli^e «tbltot^ef.

       Sic entftcfiung bc§ Stltcn Scftomcitts i-on Sic. Dr. ©. Staerf, ^rofeffor ait bet

       ‘Unio:‘rii!ül in  ^\cna.   ?Jr. 272.

       2(Ittcftamcntliif)c iRcligion^gcftöit^te t>on D. Dr. gjjüf Sö^r, ^Bcofefiot an bet

       UniDcriität ISreälau.   9?r. 292.

       ©cftliiditc Sfrocl^  ^^  cuf bie 9ricd}ifcf)e 3eit öou Sic. Dr. 3. Sensinget. ??r. 231. SoHöco’  II.  SBüIfvfanbc ^nlüftina?  oon Lic. Dr.  ©uftaü ^lölfdier in ^alle.

       ^iittl s g^inibilbem unb 1 Siarte.   9tr. 345.

       tic(5ntftcliuug ö.  Plenen  icftamcntd 0. ^rf. Sic. Dr. Garlßlemen in Sonn. 9ir.235. Sie eitüuitflung bcr tfiriftliriicu Otcligton  innerfjalb  be»  3?euen 2eftanientl

       oon i^iof. Sic. Dr. Garl Giemen in iSonn.   9?r. 383.

       9Jcutci’lomcntlid)C 3f’t8eiö)irf)tc oon  Sic. Dr. 23. Staerl, 5?rofefior an ber

       Unio  v’Aüt  in3ena.  I:  2:er fiiüoriidic 11. fuUurgeid)ic^tIic[)e ^interarunb bei

       Urdnifienniinl.   .‘ir   a-^p.

       —  II:  2ie Dktiijion bei ^ubentuml im ^citi^I^sr bei ^ellenilmul unb bet

       3iömerfierridiaft.   3Zt. 326.

       Sie C^ntfteliung bcv Solmub» pon Dr. S. gunf in Soötotoi^.   9?r. 479.

       2(briR bcr ucrglcid)euDcu üicligiuneiuiffcufrijoft oon ^rof. Dr.  %fj.  9Id)elil

       in Bremen.   9ir. 203.

       Sie Okligioncn  bcr iJJoturoöIfcc im Umriis oon  Dr.  Zi).  Sltd}elil,   rocilanb

       ^rofeiicr in 53remen.   iRr. 449.

       C»nbi)d)C 9kligionÄgc)d)id)te oon ‘ißrof. Dr. Gbmunb .£)arbQ.   ^t.  83.

       i>Hbt)lio oon ^<rofeitor Dr. 3bmunb ©arbt).   9tr. 174.

       öricdiifdic unb  rüniifdic iDintiiolügie oon Dr. ^icrmann Steubing, Dvcftot

       bei ©nmnaiiuml in Srfint.-c&‘Tg.   ??r. 27.

       OJcnnanifdjc Ü)ii)t{)oIogic oon Dr. 3. iiTtogf, ^rof. an bcr llniü. Seipäig. 9Jr. 15. Sic bcutfd)e Ätclacufage oon Dr.  Ctto Suitpolb Sincjef, ^rofeffot  an  ber

       Uniocrfität 9i;üni’ter.   9Zr. 32.

       i** Weitere Bänöe |inö in Vorbereitung.

       *Pttbagogif(^e ©ibliot^e!.

       $äbagogtI im Oirunbriß oon ^rofo’ior Dr. 23. Ü?ein, 3^ircftor bei *l?äba» gogiid)en Seminarl  an  ber Unioerfität in 3ena.   ”Tir. 12.

       (yci”d)id)tc bcr i’öbagogif oon Oöerle^rer Dr. ^. ÜSeimet in J^iclbaben. 9tr. 145.

       cdjulprajid. ^iiiciljobif bcr 2,^cIfJid)uIe oon Dr. Oi. Seifert, Seminarbircftor in 3id)opau.   92r. 50.

       3etd)cnfd)ulc ton ^rofefi’ot ß. Simmic^ in Ulm. gKit 18 Safcin in Xon=, garben= u. ©olbbrud u. 200 2?o!l= u. Ücrt&ilbcrn.   Ttr.  39.

       Sfnjeguitglifyifle bon Dr. g. Sofiltaufcf),  l’rof. am Sgl. Kaiiec S5JiIf)elm§=

       ©nmnüjium ju ^annoDer.   2)Jit 14 ^IbbilDungen.   31t.  96.

       ta§ öffrntliifie Untcrrid)t§wcfcn Xeutföilonbl in bct Q^egentoart bon Dr.

       ‘^aul  Stögncr, ©timnafialoberleftrer in S’Dicfau.   9?t. 130.

       0)cftf)id)te bc§ beutfrfien Untcrriditsmefcnö üon ^ßrofeffor Dr. griebricf) Seiler,

       Sireftor be» königlichen @t}mnaiiumä ju Sudau.   I: S?on 2tnfang an bis

       ium Gnbe be» 18. 5a^rf)unbertä.   yir.  275.

       —  II:  S?om SBeginn bei 19. 3iJl)rf)unbert§ bi» auf bie (Scgentoart.  Vir.  276. ta§ beutft^e J5fortbtIbungdfd)uIn»efen nacf) feiner gefc^icf)tlic^en ©ntroitflung

       unb in feiner gegentuartigen @eftalt öon $. Siercf^, Jireltor ber ftäbt.

       Jyortbilbungifcfiitlen in ^eibe i. Jpolffein.   92r. 392.

       2te bcutfdje Schule im Äu^lanbe öon ^anl Slmr^ein, 5)ireItor bet beutfdien

       Schule in Süttid).   9?r. 259.

       W9”  Weitere Banbe finö in Vorbereitung.

       IBtbliot^e! 5ur 5lunft.

       «tilfunbe öon ^rof. ftarl Ctto .^artmann in Stuttgart.   ?)?it 7 CoIIbilbem

       unb 195 Xeftilluftrationen.   9?r. 80.

       lic »nufunft J)e§ «benblonbe§ bon Dr. R. Scf)äfer, «ffiftent am ©ewerbe—

       mui’eum in ©remen.   9iJit 22 21bbilbungen.   9ir. 74.

       t’xt  *Ioftif bc§ 2lbenblanbe§ üon Dr. ^anl Stegmann,  ^ireltor be§ Satjr.

       9?ationaImufeumg in WJüncfien.   ?Kit 23 Jafeln.   9?r. 116.

       lie $Iafttf frit Scßinn be§ 19. 3ot)rf|unbert§ »on 21. ^eilme^et tu TOünc^en.

       ÜJJit 41 58olIbilbern auf amerilaiüicf)em ßunftbrucfpapiet.   3lv.  321.

       lic grflpfjiftfien Sünfte o. ßarl ^ampmann, !. f. fiebrer an ber f. f. ©rap^ifdien

       Ücbr= u. 2}eriud)5anftalt in SSien. 5!Jit 5al)lreid)en ?Ibbilt>. u. Seilagen,  yix.lb. Xic ^botonrapöic bon |». Keßler, $rof. an ber  I.  !. Orap^ifdien 2et)r= unb.

       S8erfud)ganftalt in ÜSien.  mit  4 2afeln unb 52 2lbbilbungen. 9?r. 94. 1^~ Weitere ßänbe finb in Vorbereitung.

       «ibltot^cf 5ur SRufif,

       allgemeine aWufincbre bon Stepban Rrebl in Seipiig.   9h. 220.

       ajjufifalifrfjc 3lfuftif bon Dr. ftarl S. Sdiäfer, 2;oient an ber Unibcrfität Seilin.

       «Dlit 35 9Ibbilbungen.   9?r. 21.

       .^flrmonieletire bon ?I. ^alm.   g)Jit bielen 9?otenbcilagen.   9?r. 120,

       SJlufifolifdjc ffonnenletire (fiomjjofitionsle^re) bon Stephan Srebl.    I. II.

       2”iit üiclen g^otenbeifpielcn.   9tr. 149, 150.

       Jlontropunft.   Xie Sef)re bon ber felbftänbigen Stimmfüfirung bon Stephan

       ftrebl in Seipiig.   9?r. 390.

       »“ruge.   Erläuterung unb Stnieitung sur Äompofition  berfelben bon Stephan

       ftrclil in ficipiig.   9^r. 418.

       Onftrumcnfenletjre bon TOufifbireftor granj SJJatierboff in G^emniB.  I:  Zett

       II:  ^ihncnbeifpiele.   9?r. 437, 438.

       a)Jnfifäft(ictif bon Dr. K. ©runc-fn in Stuttgart.   ?ir. 344.

       ®cfdjid)te ber olten unb mittelalterlirfien 9Jlufif bon Dr. 9{. ?a?öf)ler.     mit

       5al)lreid)en 2lbbilbungcu unb ^rhififbcilagen.     I. II.   9ir. 121, 347.

       ÜJJufif ocirf)id)tc öc» 17. u.l8.3of)rfiunbcrt§ ö. Dr. ^. ©runlltj i. (Etuttgart. 9Jr.239. — öc^ 19. 3oör^unbctt§ oon Dr. Ä. ©runsfg in Stuttgart.   I.  U.  92r. 164,165.

       IBT” Weitere Bänbe finb in Vorbereitung.

       Stbliot^e! 5ur fianb* unb g*>^(tn)irtfd)aft.

       2?obcnhinbc oon Dr. 3?. gsagelet in Sönigc-berg i. $r.   9lr. 455.

       3(tfcr0au» unb QJflanjcnbaulcöre öon Dr. ?13aul Dlippert in SSerlin unb Gmil

       Sangenbecf in Sodium.   g?r. 232.

       2anbn)irt|(^aftnd)e S8ctrie6§Iefjrc bon ©rnft Sangenöed in SBocfium. 5Rr. 227. ^dlgemeinc unb fpejicUe 2icräutfttlcf)rc Don Dr. $aul Sf^ippert in Serlin. 9Jr.228. Siorifuiturdjcntic I* ^flansenemä^rung bon Dr. Sari ©tauet.   Str. 329.

       lau 09rifulturtt)cmif(f)e ftontroUwcfcnö.Dr. ij^aul Srifcfje in@öttingen. 5’it.304. tyif(^etci unb S-iftftäut^t non Dr. Äorl Scfftein, $rof. an  hti  Sforftalabenüe

       Gberlroalbe, iJIbteüungsDirigent bei ber ^auptftation bei fot[tIicf)en aSer=

       iucf)§tt)e|ena.   9?r. 159.

       &otftnjiffcnfrftaftüonDr,2Ib.64öJappacf), $rof. anbetgorftafabem.SbetaWalbe,

       2Ibteilung3birigentbeibet^auptftationb. fotftIic^en9Seriud)ln)eienl. 9?t. 106. Ixt  9iabclf)öläcr oon <)3rof. Dr. g. 23. 5ßeger in JI)aranbt.    2Jlit 85 8rbbil=

       bungen, 5 Xabellen unb 3 harten.   9ir. 355.

       IHT Weitere Bänbe ?in5 in Vorbereitung.

       |)attbel5a)iffcnf^aftlt(^e ©tbltot^e!.

       Sut^ffllirung in einffliftcn unb boppeltcn 5poflen bon ^$tof. 9?obert Stent, £)ber= Ief)ret bet OffentIid)en ^anbel§lef)tan[talt unb 2)oäent bet  ^anhslsfjod)’ jcf)ule 3u Seipsig.   ÜJiit Formularen.   yh.  115.

       ^eutfdje ^^onbcISfotrefVonbcns Don5?rof. Xt). beSeaur, Offiäiet be rSuftruc^ tion 2?ubIiQue, Cberlefjret a. 2). an bet Cffentlicfien ^anbeläle^tonftalt unb Seltüt an bet ^anbel3^od)id}ule äu Seipsig.   9h. 182.

       Sfranjöftfdje Jeonbclälorref^ionbcni öon 5ßrofei)or X^. be Seauj, Offisiet be r^nfttuction 3?ublique, Cberlebret a. S. an ber Öffentlichen Jpanbel»* le^ranftalt unb i3eItot an bet ^anbel§öod)id)ule ju Seipäig.        9lt. 183.

       GngUfdöe ^önbelSIorteiOonbenj oon G. G. 2Sl)itfielb, 9}i.=2(., Cbetlebtet ant fiing Gbraarb  VD.  (ärammar Sdiool in Singä S^nn.   9lr. 237.

       ^tolicniftöe ^anbelslorrcfponbcni bon 55tofe)iot Sllbetto be Seauj, £)bet= Iel)ret am göniglid)en Snftitut SS. Slnnun^iata äu gloten^.      Sir. 219.

       SVonif rfte ^onbeI§f otrefponbenä ö. Dr. Sllfrebo 9?abal be 9J?arieäcurrena. 9it, 295.

       JRuffiftftc ^onbclSforrcfponbenä Pon Dr. X^. p. Stamraplfi) in Seipsig. 9?r. 315.

       ttoufmänuifct)cd IRcdjnen con ^<rof. IRidjarb  ^uit,  Cberleötet an b. Offentlid)en ^anbelslef)tanftalt ber Sreäbener Äaufmannid)aft. 3 S8be, 9ir. 139,140,187.

       iSatenInnbe Pon Dr. garl ^affad, ^rofeifot an ber üiienet |)anbel»afabemie. I:  Unorganijdie 23aren.   «Diit 40 Stbbilbungen.   «Rt. 222.

       —  II:  Otganijdie 23aten.   SRit 36 SIbbilbungen.   Sit. 223.

       Srogcnfunbc ocn 9iic^. Xorftetnig in Seipsig unb @eorg Cttetäbac^ tn^am= bürg.   git. 413.

       9Ko§’, aWünj» unb QJeroiifitiwefen öon Dr. 2lug. Slinb, <l?tofe[foc an bec

       C)anbcl5)cf)ule in ßöln.   gtr. 283.

       2)o§ SBedjfelwefe« bon SRet^täantoalt Dr. SRuboIf 9Rot^c3 in Seipjig.   Dir. 103.

       ■•* Weitere Bänbe finb in Vorbereitung. Siebe aucb „Volhs^ wirtfcbaftlicbe ßitiliotbeh”. ein ausfübrlicbes Verseicbnis öer autserbem  im Verlage ber 6. }. Göfcben’jcben Verlagsbanblung erfcbienenen banbelswifjenicbaftlicben Werke iNonn burcb jebe Ducbbanblung l^oftenfrei besogen werben.

       3WiUtörs unb tnarineu)iffenf(^aftU^c lBtbHotf)ef.

       Ja§ mobcme Ofelboefdöü^.  I:  S5ic Gnttuicflung beä gelbgefcfiüöeä feit ©in» fülirung be§ gesogenen Snfanteriegerocör-j biä einfcfilteBlid) ber Cfrfinbung be§ raucf)Io[en ^uloer»,  ettoa  1850—1890. o. Oberftleutnont 23. ^enbenreicf), 2RiIitärIcI)rec an ber 9KUitürted)n. 2IIabemie in Serlin. TOit 1 SIBDilb. <Rr. 306.

       —  II:  3)ie ©nttuicflung be§ I)eutigen gelbflefcftügeä auf ©runb ber ©rfinbung

       bei raucftlofen «JSuIüerä, etroo 1890  biä  sur ©egenmcrt, oon Oberftleutnant 3B. ^e^benreid), ÜJJilitäileOrer an ber a}iilitärtetf)n. 2ifabemie in ©erlin. ajJit 11 21bbilbungen.   ißr. 307.

       :5tc moberncn öcfdiü^e ber SfugortiUcrie.  I:  SJom Stuftreten ber gesogenen ®efcf)ü§e  b\ä  jur SJertrenbung bc§ raucfifcftwacfien «Puloerä 1850—1890 bon TOummcnF)off, SJJajor beim Stabe bei gußartillerie^SRegimentä, ®eneral» felbjeugmeifter (Sranbenburgifcfteä 9?r. 3).   Wit 50 Xejtbtibem. 9?r. 334.

       —  II:  äie ©nttüicflung bec f)eutigen ©efcftüt^e bec gugartilleric feit ®iitfüf)rung

       be» rauc^fdjtvad^en $ulbecl 1890  biä  suc ©egentcact.    Iftit  33 Xe^tbilbecn.

       yit.  362.

       Sie entwirflunfl b« ^anbfcttewaffcn feit bec ÜKitte be§ 19. 3af)rt)unbcrt§ unb if)c heutiger 6tanb bon ®. SBrjobel, Oberleutnant im 3nf.=$Regt. grei^ecc C>tnec bon ©drtringen (4. <Pofenfcf)el) 9h:. 59 unb Slffiftent bec ßönigl. ®c-ftjcljrprüfungstommiffion.   SWit 21 Stbbilbungen.   9h:. 366.

       X’xt  gntwidluns bc§ StTieflSftftiffbaiteS bom Slltertum BÜ  int  9?euaett. I.  Jeil: S)al Settalter ber 8hiberfcf)iffe unb ber Segelfcfiiffe für bie Striegäfü^rung gur 6ec bom 2IItertum Bil 1840. Sßon Xiarb ©cfttuorj, @ef). gjiarinebaurat u. ©cftiffbau-S^ireftor. 9)ht 32 Stbbilbungen.   %c. All.

       aHilitärftcafrcdit bon Dr. 9Jiaj Scnft SKa^ec, ^rof.  an  bec Unibccfität  Stta^ bürg i. ©.   2 Sänbe.   Sflt.  371, 372.

       Icnfftfte SBcfirüerfoffuno bon ßarl önbrel, JtriegIgeridötSrat Bei bcm ®eneral=-lommanbo beä ^gl. banr. IL Slrmeelorpl in 23ürjburg.   9Zt. 401.

       2>ic eecmotftt in ber bcutftfjcn Öcf1ii(fttc bon SSirfl. Stbmiralitäticat Dr. ©cnfl bon  ^aüc,  $cof. an bec Uniberfität Scrlin.   9Jr. 37a
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